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Guido Rötzler 
Stadtverordnetenvorsteher 

Bruchköbel, 30.03.2022 

 
Niederschrift 
 
Gremium Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 
Sitzungsnummer 3/2022 
Datum Dienstag, den 29.03.2022 
Sitzungsdauer 19:30 Uhr bis 20:28 Uhr 
Ort Bürgerhaus Bruchköbel, Jahnstr. 3, 63486 Bruchköbel 

 
Teilnehmer: 
 
Vorsitz: 
Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, Guido (CDU)  
 
Anwesende: 
Stadtverordnete Aschoff, Lisa-Marie (CDU)  
Stadtverordneter Baier, Patrick (BBB)  
Stadtverordneter Bandura, Benedikt (FDP)  
Stadtverordnete Biehler-Eckardt, Antje (FDP)  
Stadtverordnete Bürgstein, Conny-Cassandra (GRÜNE)  
Stadtverordnete Bürgstein, Patricia (GRÜNE)  
Stadtverordnete Förster-Helm, Elke (GRÜNE)  
Stadtverordneter Hormel, Harald (BBB)  
Stadtverordneter Jüngling, Werner (FDP)  
Stadtverordnete Jungmann, Katharina (FDP)  
Stadtverordneter Kitzmann, Alexander (CDU)  
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)  
Stadtverordneter Köbel, Andreas (FDP)  
Stadtverordneter Köhler, Cieran (GRÜNE)  
Stadtverordnete Lauterbach, Katja (FDP)  
Stadtverordnete Lind, Franziska (SPD)  
Stadtverordneter Linek, Klaus (GRÜNE)  
Stadtverordneter Machtanz, Janis (SPD)  
Stadtverordnete Neunemann-Güth, Nicole (FDP)  
Stadtverordneter Nohl, Frank (SPD)  
Stadtverordneter Ochs, Reiner (CDU)  
Stadtverordnete Pauly, Monika (SPD)  
Stadtverordneter Rechholz, Joachim (CDU)  
Stadtverordnete Reul, Karina (CDU)  
Stadtverordneter Ringel, Uwe (GRÜNE)  
Stadtverordnete Seewald, Carina (BBB)  
Stadtverordneter Sliwka, Thomas (CDU)  
Stadtverordneter Villnow, Andreas (FDP)  
Stadtverordneter Wenzel, Harald (GRÜNE)  
Stadtverordneter Dr. Wingefeld, Volker (FDP)  
Stadtverordneter Woschek, Patrick (SPD)  
Stadtverordnete Zorbach, Stefanie (BBB)  
 
Magistrat: 
Bürgermeisterin Braun, Sylvia (FDP)  
Erster Stadtrat Blum, Oliver (GRÜNE)  
Stadträtin Cammerzell, Ingrid (CDU)  

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Stadtrat Keim, Reiner (CDU)  
Stadtrat Rinkenbach, Hans (SPD)  
Stadtrat Rodi, Philipp (FDP)  
Stadtrat Roth, H. Michael (BBB)  
Stadtrat Schäfer, Jürgen (FDP)  
Stadtrat Schafranka, Andreas (GRÜNE)  
Stadtrat Viehmann, Norbert (SPD)  
 
entschuldigt: 
Stadtverordnete Aydin, Nadide (SPD)  
Stadtverordnete Blum, Silke (GRÜNE)  
Stadtverordneter Dr. Zeitler, Nicholas (CDU)  
Stadtverordneter Zocher, Christian (CDU)  
 
Schriftführer: 
Schriftführer Dr. Wächtler, Achim  
 
 
Tagesordnung 
 
1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 22.02.2022 

 
2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher 

 
3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen 

Berichten 
 
4. Antrag der Fraktionen FDP/GRÜNE/SPD: Tegut Teo Einkaufscontainer (DS-48/2022) 

 
5. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Bruchköbel 2022 
(DS-29/2022) 

 
6. Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Bruchköbel II (Niede-

rissigheim / Oberissigheim) 
(DS-47/2022) 

 
7. Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben im 

Haushaltsjahr 2022 im Bereich „Unterbringung von Asylbewerbern“ 
(DS-49/2022) 

 
8. Kooperationsvereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit für 

die Einsammlung und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis 
(DS-38/2022) 

 
9. Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) und vorberei-

tende Untersuchungen (VU) Förderprogramm „Wachstum und nachhal-
tige Erneuerung“ 

(DS-43/2022) 

 
10. Teilnahme am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (DS-45/2022) 

 
 
Protokoll, öffentliche Sitzung 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie mit 
32 anwesenden Damen und Herren Stadtverordneten die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Gegen die Tagesordnung ergeben sich keine Einwendungen. 
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1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 22.02.2022 
 
Gegen die Richtigkeit der Niederschrift vom 22.02.2022 haben sich keine Einwendungen ergeben, die 
Niederschrift gilt damit als genehmigt. 
 
2. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher 

 
Der Stadtverordnetenvorsteher teilt mit, dass der Stadtverordnete der CDU-Fraktion Ralf Spachovsky 
sein Mandat niedergelegt habe. Für ihn ist die Stadtverordnete Lisa-Marie Aschoff als Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung nachgerückt. Die Stadtverordnetenversammlung dankt Herrn Spa-
chovsky für sein Engagement und begrüßt die neue Stadtverordnete Aschoff. 
 
Die Stadtverordnete Neunemann-Güth betritt um 19:36 Uhr den Sitzungssaal, damit sind 33 Stadtver-
ordnete anwesend. 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher berichtet von den Verhandlungen und Ergebnissen der Präsidiumssit-
zung vom 08.03.2022. Er erläutert hierbei Details zu TOP 5, Änderung der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 2022. Weiter berichtet er zum ursprünglich am 
24.6.2022 geplanten Ausflug der Stadtverordnetenversammlung, dass der Termin mit dem Hof- und 
Gassenfest kollidiert. Daher wird der Ausflug wie im letzten Jahr im Rahmen des Stadtradelns stattfin-
den. Das eingesparte Budget von EURO 1.500,- wurde an die Fa. Maintaler für deren Ukraine-Hilfe 
gespendet. Schließlich erläutert er das Verfahren für die Nutzung der Tiefgarage ab der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung im Neuen Stadthaus: Am jeweiligen Sitzungsende werden Coupons 
für eine maximale Parkdauer von 4h an die teilnehmenden Gremienmitglieder inklusive Sitzungsbüro 
und etwaige Gäste ausgegeben. Genauso soll auch für Ausschusssitzungen verfahren werden. Auch 
für anfallende Parkgebühren von beispielsweise Fraktionsvorsitzenden oder Präsidiumsmitgliedern 
für die Erledigung von mandatsbezogenen Geschäften im Stadthaus kann ein Coupon ausgegeben 
werden. 
 
3. Bericht des Magistrats über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und Anfragen zu diesen 

Berichten 
 
Die Bürgermeisterin berichtet zur Corona-Pandemie. Den Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbei-
tern wird bis zum Umzug in das Neue Stadthaus weiterhin Homeoffice ermöglicht, wo dies vertretbar 
ist. Die Verwaltung arbeitet darüber hinaus an neuen Regelungen für mobiles Arbeiten in Abgrenzung 
zum Homeoffice. Für die Belegschaft werde weiterhin ein Testangebot vorgehalten. Eine Masken-
pflicht werde aufgrund des Hausrechts je nach Infektionslage ausgesprochen.  
 
In den Kitas gebe es täglich neue Corona-Fälle bei den Erziehern, den Kindern oder im Umfeld. Da-
durch ist die Krankenquote immer noch sehr hoch. Alle Mitarbeiter/innen testen sich täglich und den 
Eltern werden 3 Lolly-Tests für die Kinder pro Woche zur Verfügung gestellt. Nach einem Direkt-Kon-
takt wird empfohlen die Kinder 10 Tage zu Haus zu betreuen, oder an den ersten 3 Tagen einen Test 
durchzuführen. Die Kitas befinden sich aufgrund der neuen Verordnung in der Übergangsphase zum 
Normalbetrieb. Die ersten Schritte sind z.B., dass Tandemgruppen wieder zusammen geführt werden 
oder der Außenbereich übergreifend genutzt wird. Die Öffnungszeiten werden ab dem 04.04.2022 in 
jeder Kita den individuellen Gegebenheiten angepasst. Zwei Kitas haben von 7 – 17 Uhr geöffnet, 
drei von 7 – 16 Uhr und die drei anderen von 7 bzw. 7:30 – 15 bzw. 15:30 Uhr. Aufgrund der hohen 
Krankenstände ändern sich jedoch die Öffnungszeiten laufend. Am Freitag 25.03.2022 wurden alle 
Eltern schriftlich hierüber informiert. 
 
Zur Situation kommender bzw. bereits im Stadtgebiet anwesender Flüchtlinge aus der Ukraine erläu-
tert sie, dass die komplette Organisation durch den Main-Kinzig-Kreis übernommen wird. In der Ver-
waltung gibt es ein sechsköpfiges Team, dass sämtliche Belange zur Ukraine entgegennimmt und die 
E-Mails und Anrufe bearbeitet. Das Team ist auch der Kontakt für den MKK. Bisher haben sich 89 
Personen im Einwohnermeldeamt registriert, die ausschließlich privat untergebracht sind. In der Ka-
lenderwoche 11, 14. - 18.03.2022, wurde an 22 Personen ein Versorgungsbetrag von 200 € ausge-
zahlt und in der Kalenderwoche 12 an 23 Personen. Die ausgezahlten Beträge werden vom MKK an 
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die Stadt zurückerstattet. Bisher liegen 20 Wohnungsangebote aus der Bevölkerung vor, die wöchent-
lich an den MKK weiter geleitet wurden. 16 Personen haben ihre Unterstützung angeboten. Auch de-
ren Kontaktdaten wurden an den MKK übermittelt. Mütter und Kinder sollen aufgrund eventueller 
Traumatisierung anfangs nur gemeinsam betreut werden. Hierfür werden Helfer benötigt. 
 
Am 31.03.2022 wird die Turnhalle der Heinrich-Böll-Schule mit ca. 140 Personen belegt. Diese 
Räumlichkeit stellt eine Zwischenstation dar und die Personen sollen dort nicht länger als 2 Wochen 
verweilen. An der Schule findet eine Vollversorgung inkl. Verpflegung statt. Für notwendige Arztbesu-
che werden entsprechende Formulare ausgehändigt. 
 
Weiter berichtet sie zur Sicherheits- und Ordnungslage.  
Die Ordnungsbehörde als Versammlungsbehörde begleitet seit rund 2 Monaten die angemeldeten 
und mit einem Auflagenbescheid versehenen „Montagsspaziergänge gegen Einschränkungen anläss-
lich der Corona-Pandemie“. Ebenfalls vor Ort ist die Stadtpolizei zusammen mit der Landespolizei, die 
gemeinsam mit Polizeifahrzeugen neuralgische Straßenüberquerungen entlang der zwei alternativen 
Routen sichern. Die Teilnehmerzahlen pendeln sich aktuell bei ca. 130 Personen ein. Als einziges be-
sonderes Vorkommnis war am 07.03.2022 zu verzeichnen, dass sich ein PKW an einem Fußgänger-
überweg die Durchfahrt durch die Teilnehmer erzwungen hat. Direkt hinter diesem Fahrzeug stand 
die Landespolizei, so dass die Fahrerin unmittelbar zur Rede gestellt werden konnte. Am 12.03.2022 
fand zwischen den Kreisverkehrsplätzen Viadukt und B45 auf dem kombinierten Rad- und Gehweg 
eine Schilder-Demo statt. 15 Personen waren vor Ort mit Schildern mit vorbereiteten Botschaften ins-
besondere gegen eine Impfpflicht. Alle Versammlungen bzw. Demonstrationszüge liefen sehr diszipli-
niert ab. 
 
Für den Karfreitag – 15.04.2022 – wurde bereits im Oktober 2021 ein Ostermarsch durch den DGB 
Südosthessen angemeldet. Ein entsprechendes Kooperationsgespräch findet in den nächsten Tagen 
statt. Wir rechnen aufgrund des Kriegs in der Ukraine mit einer größeren Teilnehmerzahl als in den 
Vorjahren. Auch die Ostermärsche liefen in den letzten Jahren diszipliniert und ohne Vorkommnisse 
ab. 
 
Weiter berichtet die Bürgermeisterin zur Haushaltssituation. Der Haushalt 2022 wurde von der Kom-
munalaufsicht genehmigt. Die Haushaltssatzung mit der Genehmigung wurde am 05.03.2022 im Ha-
nauer Anzeiger veröffentlicht. Im Downloadbereich wurde für jeden Stadtverordneten die Haushalts-
begleitverfügung mit der Genehmigung für das Jahr Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung gestellt. Wei-
terhin wird hiermit der im Zuge des Genehmigungsverfahrens angepasste Finanzstatusbericht zur 
Kenntnis gegeben. Ebenso wird hiermit der an die Kommunalaufsicht abgegebene Liquiditätsbericht 
nach dem vorgeschriebenen Muster 3 zur Verfügung gestellt, da dies ein wesentlicher Bestandteil zur 
Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Bruchköbel darstellt und auch entsprechend 
zur Genehmigung beigetragen hat. Der Haushalt 2022 ist auf der Homepage der Stadt Bruchköbel 
eingestellt (digitaler Haushalt) und kann dort eingesehen werden.  
 
Hinsichtlich des Innenstadtumbaus wurde dem Neuen Stadthaus die Erfüllung der Vorgaben für die 
Luftdichtigkeit nach Energieeinsparverordnung bescheinigt. Am 22.03.2022 fand die Sachverständi-
genabnahme der gesamten Elektrotechnik ohne Beanstandungen statt. Die sachgemäße Funktions-
tüchtigkeit der Aufzüge wurde durch den TÜV bescheinigt. Zurzeit werden die noch fehlenden Innen-
türen eingebaut und seit der 12. KW die elektronischen Schließsysteme in Zusammenarbeit mit unse-
rer IT-Abteilung installiert. Der Umzug ist für Ende April geplant, die Verwaltung wird vom 29.04. – 
03.05. nur über die Zentrale telefonisch erreichbar sein.  
 
Die Abnahme des Gebäudes ist für Mitte April geplant. Der Stadtplatz ist komplett gepflastert, die 
Gründung des Übergangsbereichs, d.h. der Abtreppung zum Krebsbach hin, findet zurzeit statt. Die 
Fahrradständer unter der Fahrradloggia sind montiert und werden schon genutzt.  
 
Die Straßenbauarbeiten von der Hauptstraße in den Inneren Ring werden bis zur Einmündung 
Köhlergasse Anfang April wieder für den Verkehr freigegeben, so dass die Zufahrt zum Parkplatz vor 
dem REWE-Markt und die Andienung von der Hauptstraße aus erfolgen kann. 
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Der weitere Bauablauf sieht dann den Ausbau des Inneren Ring in Richtung Post vor. 
 
Die technische Ausstattung der Tiefgarage ist betriebsfertig, lediglich die Rabattierdrucker für den 
REWE-Markt sind im Lieferverzug, so dass nach deren Auslieferung der gebührenpflichtige Betrieb 
starten kann. 
 
Für den Gastro-Bereich im Stadthaus berichtet sie, dass der Vertrag mit dem zukünftigen Pächter, 
Christian Holle, vom Magistrat beschlossen worden sei und kurz vor der Unterzeichnung stehe. Mit 
dessen Planern fanden bereits mehrere Ortstermine statt, um den Innenausbau des Gastro-Bereichs 
mit den notwendigen Vorarbeiten abzustimmen.  
 
Die offizielle Eröffnung des Stadthauses wird am 10. Juli stattfinden mit einem Festakt am Vormittag 
und einem Tag der offenen Tür nachmittags.  
 
Zur Sanierung des Alten Rathauses berichtet sie, dass die Planung des Innenausbaus im Alten Rat-
haus zunächst ausgesetzt wurde, damit wegen des Bauablaufs die Planung der Gastronomie im 
Stadthaus priorisiert durchgeführt werden kann. Danach gehen die Arbeiten am Alten Rathaus weiter, 
auch die Abstimmung mit dem Denkmalschutz steht weiter aus.  
 
Zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses Butterstadt berichtet die Bürgermeisterin, dass die Tro-
ckenbau- und Innenputzarbeiten dem Ende zu gehen. Der Estrich wurde eingebracht und ist begeh-
bar, so dass die Innenausbaugewerke fortgeführt werden können. Die Bodenbelagsarbeiten können 
voraussichtlich in der KW 13 starten. Im Moment laufen die Arbeiten der Technikgewerke von Sanitär, 
Heizung und Lüftung, sowie die Elektroarbeiten parallel. Eine Fertigstellung des Feuerwehrgerätehau-
ses ist voraussichtlich Ende Mai 2022 zu erwarten. 
 
Zur energetischen Sanierung der Kita Sternenland berichtet sie, dass der Einbau der neuen Fenster 
abgeschlossen ist. Die Aussendämmarbeiten gehen gut voran und sind voraussichtlich in der KW 14 
abgeschlossen. Danach erfolgen die Putz- und Malerarbeiten. Mit dem Ende der Arbeiten ist zur KW 
18 zu rechnen. Danach sollen noch die Bäder saniert werden, zudem müssen die Bodenbeläge er-
neuert werden und im Spätsommer soll eine neue Gasbrennwertheizung eingebaut werden. 
 
Zur Kita-Situation hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf einen Ü3-Betreuungsplatz berichtet die Bür-
germeisterin, dass die Stadt aktuell den Rechtsanspruch erfüllt. Bisher wurden alle Kinder aufgenom-
men, es gab noch keine Absagen. Aufgrund des hohen Krankenstandes kann der Wunschaufnahme-
termin nicht immer eingehalten werden, d.h. die Aufnahme wird in Absprache und im Einvernehmen 
mit den Eltern entsprechend verschoben. In Bruchköbel ist aktuell eine Aufnahme in dem Monat vor-
gesehen, in dem das Kind 3 Jahre alt wird. Andere Kommunen, z.B. Hanau und Maintal nehmen nur 
im Dezember bzw. mit dem neuen Schuljahr im August auf. Dort entstehen für die Eltern extrem 
lange Wartezeiten.  
 
Hinsichtlich der Asyl-Situation berichtet sie, dass von Mitte Dezember 2021 bis Mitte Februar 2022 
insgesamt 30 Flüchtlinge neu aufgenommen wurden, dies entspricht im Durchschnitt der Prognose 
des Main-Kinzig-Kreises. Für das Jahr 2022 sind somit noch 94 Personen aufzunehmen. Alle zur Ver-
fügung stehenden Plätze im Camp und in den Wohnungen sind belegt. Aktuell werden durch Wegzug 
von Anerkannten aus dem Camp und Umsetzungen ca. 10 Plätze wieder frei, die in den nächsten Ta-
gen neu belegt werden.  
 
Weiter werden aktuell konkrete Maßnahmen durchgeführt, nämlich die aktive Wohnungssuche gene-
rell, die Unterstützung von anerkannten Flüchtlingen bei der Wohnungssuche und die Nutzung sämtli-
cher Kontakte und Netzwerke, um leerstehenden Wohnraum zu identifizieren und zu akquirieren. Mit-
telfristig sei der Bau einer Containeranlage auf dem vorhandenen Camp-Gelände in Arbeit. Dazu sei 
die Vorlage unter TOP 7 eingebracht worden. Langfristig könne die Umwandlung des Camp-Gelän-
des zu einem neuen Wohngebiet für Flüchtlinge und Sozial-Wohnungen mit einer festen Bebauung 
betrieben werden. 
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TOP 4. DS-48/2022 Antrag der Fraktionen FDP/GRÜNE/SPD: Tegut Teo Einkaufscontainer 
 
Die Stadtverordnete Lauterbach spricht im Sinne des Antrags. Weiter geht sie auf den durch die 
CDU-Fraktion avisierten Ergänzungsantrag ein: Dieser mag als Ziffer 2 der dann als Ziffer 1 zu füh-
renden DS 48/2022 behandelt werden. Der Stadtverordnete Ochs stellt den Ergänzungsantrag vor 
und spricht in diesem Sinne: 
„Der Magistrat wird beauftragt ein Konzept zur besseren Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in 
den Stadtteilen mit Einzelhandelswaren des täglichen Bedarfs zu erarbeiten. Dabei gilt es geeignet 
Standorte in den Stadtteilen zu suchen und in Zusammenarbeit mit potentiellen Anbietern und Liefe-
ranten geeignete Verkaufskonzepte zu erarbeiten. Dabei soll auch die Möglichkeit der Aufstellung von 
Einkaufscontainern namhafter Supermarktketten geprüft werden.“ 
 
Die Bürgermeisterin berichtet detailliert zum aktuellen Stand entsprechender Aktivitäten der Verwal-
tung. 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher fragt die Stadtverordnete Lauterbach, ob sie sich für die Antragsteller 
den Ergänzungsantrag als Ziffer 2 und den eigenen Antrag als Ziffer 1 formell zu Eigen mache, was 
bejaht wird. 
 
Der Stadtverordnetenvorsteher lässt sodann über den Ursprungsantrag als Ziffer 1 und den Ergän-
zungsantrag als Ziffer 2 gemeinsam abstimmen: einstimmig beschlossen 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 
Beschluss: 
1. Der Magistrat wird gebeten, mit der Supermarktkette „Tegut“ Kontakt aufzunehmen und Gespräche 
zu führen, inwieweit es von deren Seite möglich und sinnvoll wäre, an einem von allen Seiten als ge-
eignet empfundenen Standort in einem Ortsteil von Bruchköbel einen sogenannten „Tegut Teo“ Ein-
kaufscontainer der Supermarktkette aufzustellen, auch vor dem Hintergrund, dass es bereits Direkt-
vermarktungsbetriebe in Bruchköbel gibt. 
2. Der Magistrat wird beauftragt ein Konzept zur besseren Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in 
den Stadtteilen mit Einzelhandelswaren des täglichen Bedarfs zu erarbeiten. Dabei gilt es geeignet 
Standorte in den Stadtteilen zu suchen und in Zusammenarbeit mit potentiellen Anbietern und Liefe-
ranten geeignete Verkaufskonzepte zu erarbeiten. Dabei soll auch die Möglichkeit der Aufstellung von 
Einkaufscontainern namhafter Supermarktketten geprüft werden. 
 
TOP 5. DS-29/2022 Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Bruchköbel 2022 
 
Die Bürgermeisterin erläutert die Vorlage im Sinne der vorhin gemachten Ausführungen des Stadtver-
ordnetenvorstehers. 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 
Beschluss: 
Die „Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel vom 24.06.1997 
mit Änderungsstand 12.07.2016“ wird wie folgt geändert: 
 

Artikel 1 
Videostreaming und Bild- und Tonaufnahmen 

 
Nach § 28 wird folgender § 28 a angefügt: 
„§ 28 a Videostreaming und Bild- und Tonaufnahmen 
 
(1) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung werden live als Videostream im Internet übertra-
gen und für einen Zeitraum bis zur nächsten Sitzung bzw. maximal 4 Wochen gespeichert. Die Ka-
mera erfasst nur das stationäre Rednerpult und den Bereich der Sitzungsleitung mit der/dem Stadt-
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verordnetenvorsteher/in und der Schriftführung. Die Audioübertragung erfasst nur das stationäre Mi-
krofon des Rednerpults und der/des Stadtverordnetenvorstehers/in. 
(2) Jede Rednerin, jeder Redner kann der Übertragung seines Bildes und Wortes widersprechen und 
hierfür die Abschaltung des Videostreamings verlangen. 
(3) Im Übrigen sind Ton- und Bildaufnahmen im Sitzungsraum nur mit vorheriger Einwilligung des/der 
Stadtverordnetenvorstehers/in gestattet. 
(4) § 28 Absatz 5 dieser Geschäftsordnung bleibt unberührt.“ 
 

Artikel 2 
Vorabverweisung von Anträgen in die Ausschüsse 

 
In § 7 wird nach Absatz 1 ein Absatz 1a eingefügt: 
 
„Die oder der Vorsitzende entscheidet nach folgenden Regeln, ob er/sie Anträge zur Vorbereitung ei-
nes Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zunächst an den zuständigen Ausschuss ver-
weist oder auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung nimmt: 
1. Anträge sind an den zuständigen Ausschuss zu verweisen, wenn die Antragsteller dies ausdrück-
lich verlangen. 
2. Anträge, zu deren Ausführung Mittel im Haushaltsplan nicht bereitstehen, sind an den Haupt- und 
Finanzausschuss zu verweisen. 
3. Anträge, die nicht zur Entscheidung durch die Stadtverordnetenversammlung reif sind, sind an den 
zuständigen Ausschuss zu verweisen. 
4. Entscheidungsreife Anträge sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen.“ 
 

Artikel 3 
Redebeiträge bei stehendem Verweisungsantrag 

 
In § 19 wird nach Absatz 1 ein Absatz 2 angefügt: 
 
„Bei Verweisungsanträgen nach Absatz 1 lit. b wird die bis dahin bestehende Rednerliste mit maximal 
je einer Wortmeldung pro Fraktion abgearbeitet und erst dann in die Abstimmung zur Verweisung ein-
getreten. Bis dahin nicht auf der Rednerliste verzeichnete Fraktionen sind nach eventuellen Redebei-
trägen zu fragen.“ 
 

Artikel 4 
Sitzungsbeginn 

 
In § 12 Absatz 3 Satz 1 wird „20.00 Uhr“ geändert in „19.30 Uhr“. 
 
TOP 6. DS-47/2022 Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Bruchköbel II (Niede-

rissigheim / Oberissigheim) 
 
Die Bürgermeisterin spricht im Sinne der Vorlage und begrüßt Herrn Richter, der sich im Zuschauer-
bereich befindet.  
 
Der Stadtverordnete Ochs fragt nach der Übersicht in der Begründung unter dem Aspekt „nicht hand-
lungsfähig“. Die Bürgermeisterin erläutert die Hintergründe zur Mindestzahl von anwesenden Ortsge-
richtsmitgliedern bei Grundstücksschätzungen. Die weiteren Tätigkeiten wie z.B. Beglaubigungen 
sind nicht betroffen. Weiter fragt der Stadtverordnete Ochs wegen einer Zusammenlegung von Orts-
gerichten. Die Bürgermeisterin erläutert, dass einerseits die Bemühungen weiter laufen, neue Ortsge-
richtsmitglieder zu finden. Andererseits können Schätzungen im Bedarfsfall auch von anderen Orts-
gerichten durchgeführt werden. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 
Beschluss: 
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Der Direktorin des Amtsgerichts Hanau wird für eine 10-jährige Ernennung zum Ortsgerichtsschöffen 
für das Ortsgericht Bruchköbel II (Niederissigheim / Oberissigheim)  
 
- Herr Thomas Richter, geb. am 12.01.1960 in Dresden, wohnhaft Wingertstraße 20, 63486 

Bruchköbel 
 
vorgeschlagen. 
 
TOP 7. DS-49/2022 Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben im 

Haushaltsjahr 2022 im Bereich „Unterbringung von Asylbewerbern“ 
 
Die Bürgermeisterin spricht im Sinne der Vorlage. 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 
Beschluss: 

1) Der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 250.000 € 
bei dem Produktkonto 05315500/84285251 wird gemäß § 100 (1) HGO zugestimmt. Die De-
ckung erfolgt durch Minderausgaben bei dem Produktkonto 12541000/84285223 (Straßenbau 
Kinzigheimer Weg) in gleicher Höhe. 

 
2) Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 72.000 Euro 

bei dem Produktkonto 05315500/67000005 (Miete Container) und in Höhe von 44.000 Euro bei 
dem Produktkonto 05315500/61390000 (Aufbau Container) wird gemäß § 100 (1) HGO zuge-
stimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 30.000 Euro bei dem Produkt-
konto 10522400/61390000 (Umzug Stadthaus), 30.000 Euro bei dem Produktkonto 
15573110/61390000 (Räumung Bürgerhaus Bruchköbel) und 56.000 € bei dem Produktkonto 
01111180/62000000 (Personalaufwendungen Bauverwaltung). Die entsprechenden Finanz-
rechnungskonten sind analog zu berücksichtigen. 

 
3) Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 27.000 Euro 

bei dem Produktkonto 05315500/60510004 (Stromkosten Container), 4.000 Euro bei dem Pro-
duktkonto 05315500/60560004 (Wasserkosten Container) wird gemäß § 100 (1) HGO zuge-
stimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in gleicher Höhe bei dem Produktkonto 
01111020/62000000 (Personalaufwendungen Referentenstelle). Die entsprechenden Finanz-
rechnungskonten sind analog zu berücksichtigen. 

 
TOP 8. DS-38/2022 Kooperationsvereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit für 

die Einsammlung und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis 
 
Die Bürgermeisterin spricht im Sinne der Vorlage. 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 
Beschluss: 
1) Der Teilnahme der Stadt Bruchköbel an der Interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Main-

Kinzig-Kreis bei der Einsammlung und Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis wird zuge-
stimmt. 

2) Der Kooperationsvereinbarung über eine Interkommunale Zusammenarbeit für die Einsammlung 
und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis zwischen den kreisangehörigen Kommu-
nen Bruchköbel, Freigericht, Langenselbold, Neuberg, Niederdorfelden sowie Wächtersbach und 
dem Main-Kinzig-Kreis wird zugestimmt. 
 

Der Magistrat wird beauftragt, die Kooperationsvereinbarung für die Stadt Bruchköbel mit dem Main-
Kinzig-Kreis abzuschließen. 
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TOP 9. DS-43/2022 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) und vorberei-
tende Untersuchungen (VU) Förderprogramm „Wachstum und nachhal-
tige Erneuerung“ 

 
Die Bürgermeisterin spricht im Sinne der Vorlage. 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 
Beschluss: 
Die Stadt Bruchköbel beschließt  
1. Das in der Anlage befindliche Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)  

mit letzten Änderungen in der Fassung vom 23.12.2021 
2. Die Fördergebietsabgrenzung auf Seite 34 des ISEK in der Fassung vom 23.12.2021 
 
TOP 
10. 

DS-45/2022 Teilnahme am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 

 
Die Bürgermeisterin spricht im Sinne der Vorlage. 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen 
 
Beschluss: 
Die Stadt Bruchköbel beschließt die Teilnahme am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und 
Zentren“. 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, schließt der Stadtverordnetenvorsteher die Sitzung um 
20:28 Uhr. 
 
 

Guido Rötzler 
Stadtverordnetenvorsteher 

 Dr. Achim Wächtler 
Schriftführer 
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Fraktionen FDP/GRÜNE/SPD 
Ersterfassungsdatum: 16.03.2022 

Antragsteller:FDP/GRÜNE/SPD 
 

 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-48/2022 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 29.03.2022  

 
 
Titel: 
 
Antrag der Fraktionen FDP/GRÜNE/SPD: Tegut Teo Einkaufscontainer 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat wird gebeten, mit der Supermarktkette „Tegut“ Kontakt aufzunehmen und 
Gespräche zu führen, inwieweit es von deren Seite möglich und sinnvoll wäre, an einem von 
allen Seiten als geeignet empfundenen Standort in einem Ortsteil von Bruchköbel einen 
sogenannten „Tegut Teo“ Einkaufscontainer der Supermarktkette aufzustellen, auch vor dem 
Hintergrund, dass es bereits Direktvermarktungsbetriebe in Bruchköbel gibt. 
 
Begründung: 
 
Nachdem in den letzten Monaten eher die Innenstadt im Fokus stand und die 
Weiterentwicklung vorangetrieben wurde, möchten wir als Kooperation auch die anderen vier 
Ortsteile nicht aus dem Blick verlieren und mit diesem Antrag prüfen lassen, ob und wie die 
Nahversorgung in den Ortsteilen ggfs. verbessert werden kann. Besonderes Augenmerk sollte 
hier auf Oberissigheim und eventuell Butterstadt liegen.  
 
Die Situation in den Ortsteilen Roßdorf und Niederissigheim muss natürlich im Auge behalten 
werden, aber in Roßdorf gibt es derzeit zwei kleinere Läden mit einem ansprechenden 
Lebensmittelsortiment und darüber hinaus auch eine Bäckerei und eine Metzgerei. In 
Niederissigheim ist eine Tegut Filiale angesiedelt, wenngleich diese fußläufig vom Ortskern 
nicht laufnah ist, aber sie ist erreichbar und bietet den Einwohnern Niederissigheims eine gute 
Einkaufsmöglichkeit.  
 
Schwieriger ist es schon in Oberissigheim. Dort gibt es zwar Direktvermarkter, die aber 
ausschließlich Lebensmittel anbieten und keine anderen Produkte. Natürlich wünschen wir uns 
aber, im Falle der Ansiedlung eines Teo-Marktes, die Oberissigheimer Direktvermarkter in das 
Konzept einzubinden und ggfs. beim zukünftigen Sortiment, das Angebot der Direktvermarkter 
zu berücksichtigen.  
 
Um den Bürgern in den Bruchköbler Ortsteilen, gerade auch im Hinblick auf die geänderten 
Arbeitszeitbedingungen, eine gute Grund- und Nahversorgung zu gewährleisten, sehen wir in 
der Aufstellung eines solchen Containers eine sehr gute Ergänzung zur bereits bestehenden 
Versorgung mit Artikeln des täglichen Bedarfs.  
 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Der Einkaufscontainer ist rund um die Uhr geöffnet und beinhaltet über 900 Artikel auf rund 50 
qm. Der Kunde scannt im Anschluss des Einkaufs seine Artikel selbständig ein und der daraus 
resultierende Bezahlvorgang wird entweder über EC und Kreditkarte, alternativ aber auch über 
eine spezielle App abgeschlossen.  
 
Die Belieferung/Bestückung des Einkaufscontainers kann beispielsweise über Tegut-Filialen in 
Bruchköbel und Niederissigheim geregelt werden.  
 
Weitere Informationen erhält man auch unter dem Link https://www.tegut.com/teo.html 
Dort kann man sehen, dass selbst in einer flächenmäßig stark bewohnten und einem von der 
Lebensmittelindustrie gut bestücktem Gebiet, das Bruchköbel insgesamt eigentlich ist, die 
Zukunft auf solche ergänzenden Einkaufslösungen hinaus läuft.  
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Originalantrag 
 



 
 
 
 
 
 
Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher               Katja Lauterbach 
Guido Rötzler                     Uwe Ringel 
Innerer Ring 1           Monika Pauly 
63486 Bruchköbel                     

      
 

                    Bruchköbel, den 16.03.2022 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 

die Fraktionen von FDP, Grüne und SPD stellen zur Stadtverordnetenversammlung am 

29.03.2022 gemeinsam den nachfolgenden Antrag: 

 

Der Magistrat wird gebeten, mit der Supermarktkette „Tegut“ Kontakt aufzunehmen und 

Gespräche zu führen, inwieweit es von deren Seite möglich und sinnvoll wäre, an einem 

von allen Seiten als geeignet empfundenen Standort in einem Ortsteil von Bruchköbel 

einen sogenannten „Tegut Teo“ Einkaufscontainer der Supermarktkette aufzustellen, auch 

vor dem Hintergrund, dass es bereits Direktvermarktungsbetriebe in Bruchköbel gibt.  

Begründung: 

Nachdem in den letzten Monaten eher die Innenstadt im Fokus stand und die 

Weiterentwicklung vorangetrieben wurde, möchten wir als Kooperation auch die anderen 

vier Ortsteile nicht aus dem Blick verlieren und mit diesem Antrag prüfen lassen, ob und wie 

die Nahversorgung in den Ortsteilen ggfs. verbessert werden kann. Besonderes Augenmerk 

sollte hier auf Oberissigheim und eventuell Butterstadt liegen.  

Die Situation in den Ortsteilen Roßdorf und Niederissigheim muss natürlich im Auge 

behalten werden, aber in Roßdorf gibt es derzeit zwei kleinere Läden mit einem 

ansprechenden Lebensmittelsortiment und darüber hinaus auch eine Bäckerei und eine 

Metzgerei. In Niederissigheim ist eine Tegut Filiale angesiedelt, wenngleich diese fußläufig 

vom Ortskern nicht laufnah ist, aber sie ist erreichbar und bietet den Einwohnern 

Niederissigheims eine gute Einkaufsmöglichkeit.  

 

 

https://www.kuenzell.de/show.php?ID=14315#page=1
https://www.kuenzell.de/show.php?ID=14315#page=1
https://www.kuenzell.de/show.php?ID=14315#page=2
https://www.kuenzell.de/show.php?ID=14315#page=2


Schwieriger ist es schon in Oberissigheim. Dort gibt es zwar Direktvermarkter, die aber 

ausschließlich Lebensmittel anbieten und keine anderen Produkte. Natürlich wünschen wir 

uns aber, im Falle der Ansiedlung eines Teo-Marktes, die Oberissigheimer Direktvermarkter 

in das Konzept einzubinden und ggfs. beim zukünftigen Sortiment, das Angebot der 

Direktvermarkter zu berücksichtigen.  

Um den Bürgern in den Bruchköbler Ortsteilen, gerade auch im Hinblick auf die geänderten 

Arbeitszeitbedingungen, eine gute Grund- und Nahversorgung zu gewährleisten, sehen wir 

in der Aufstellung eines solchen Containers eine sehr gute Ergänzung zur bereits 

bestehenden Versorgung mit Artikeln des täglichen Bedarfs.  

Der Einkaufscontainer ist rund um die Uhr geöffnet und beinhaltet über 900 Artikel auf rund 

50 qm. Der Kunde scannt im Anschluss des Einkaufs seine Artikel selbständig ein und der 

daraus resultierende Bezahlvorgang wird entweder über EC und Kreditkarte, alternativ aber 

auch über eine spezielle App abgeschlossen.  

Die Belieferung/Bestückung des Einkaufscontainers kann beispielsweise über Tegut-Filialen 

in Bruchköbel und Niederissigheim geregelt werden.  

Weitere Informationen erhält man auch unter dem Link https://www.tegut.com/teo.html 

Dort kann man sehen, dass selbst in einer flächenmäßig stark bewohnten und einem von der 

Lebensmittelindustrie gut bestücktem Gebiet, das Bruchköbel insgesamt eigentlich ist, die 

Zukunft auf solche ergänzenden Einkaufslösungen hinaus läuft.  

 

 Mit freundlichen Grüßen  

  

Katja Lauterbach   Monika Pauly   Uwe Ringel 
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Zentrale Dienste 
Ersterfassungsdatum: 16.02.2022 

Aktenzeichen:  
Antragsteller: Verwaltung 

Ersteller: Dr. Wächtler 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-29/2022 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 
Magistrat der Stadt Bruchköbel 23.02.2022 1. 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 29.03.2022  
 

Titel: 
 

Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 
2022 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die „Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel vom 
24.06.1997 mit Änderungsstand 12.07.2016“ wird wie folgt geändert: 
 

Artikel 1 
Videostreaming und Bild- und Tonaufnahmen 

 
Nach § 28 wird folgender § 28 a angefügt: 
„§ 28 a Videostreaming und Bild- und Tonaufnahmen 
 
(1) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung werden live als Videostream im Internet 
übertragen und für einen Zeitraum bis zur nächsten Sitzung bzw. maximal 4 Wochen gespei-
chert. Die Kamera erfasst nur das stationäre Rednerpult und den Bereich der Sitzungsleitung 
mit der/dem Stadtverordnetenvorsteher/in und der Schriftführung. Die Audioübertragung erfasst 
nur das stationäre Mikrofon des Rednerpults und der/des Stadtverordnetenvorstehers/in. 
(2) Jede Rednerin, jeder Redner kann der Übertragung seines Bildes und Wortes widerspre-
chen und hierfür die Abschaltung des Videostreamings verlangen. 
(3) Im Übrigen sind Ton- und Bildaufnahmen im Sitzungsraum nur mit vorheriger Einwilligung 
des/der Stadtverordnetenvorstehers/in gestattet. 
(4) § 28 Absatz 5 dieser Geschäftsordnung bleibt unberührt.“ 
 

Artikel 2 
Vorabverweisung von Anträgen in die Ausschüsse 

 
In § 7 wird nach Absatz 1 ein Absatz 1a eingefügt: 
 
„Die oder der Vorsitzende entscheidet nach folgenden Regeln, ob er/sie Anträge zur Vorberei-
tung eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zunächst an den zuständigen Aus-
schuss verweist oder auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung nimmt: 
1. Anträge sind an den zuständigen Ausschuss zu verweisen, wenn die Antragsteller dies aus-
drücklich verlangen. 
2. Anträge, zu deren Ausführung Mittel im Haushaltsplan nicht bereitstehen, sind an den Haupt- 
und Finanzausschuss zu verweisen. 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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3. Anträge, die nicht zur Entscheidung durch die Stadtverordnetenversammlung reif sind, sind 
an den zuständigen Ausschuss zu verweisen. 
4. Entscheidungsreife Anträge sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen.“ 
 

Artikel 3 
Redebeiträge bei stehendem Verweisungsantrag 

 
In § 19 wird nach Absatz 1 ein Absatz 2 angefügt: 
 
„Bei Verweisungsanträgen nach Absatz 1 lit. b wird die bis dahin bestehende Rednerliste mit 
maximal je einer Wortmeldung pro Fraktion abgearbeitet und erst dann in die Abstimmung zur 
Verweisung eingetreten. Bis dahin nicht auf der Rednerliste verzeichnete Fraktionen sind nach 
eventuellen Redebeiträgen zu fragen.“ 
 

Artikel 4 
Sitzungsbeginn 

 
In § 12 Absatz 3 Satz 1 wird „20.00 Uhr“ geändert in „19.30 Uhr“. 
 

Begründung: 
 

Nachdem die DS 29/2022 bereits mit dem Inhalt des Artikel 1 im Magistrat verhandelt wurde, 
hat das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung zwei weitere Regelungsinhalte abge-
sprochen. 
 
Zu Artikel 1: 
Die vorbereitenden Diskussionen im Präsidium der Stadtverordnetenversammlung und der 
Bericht in der Stadtverordnetenversammlung vom 25.01.2022 haben für die Frage nach einem 
„Parlamentsfernsehen“ ergeben, dass weitgehend im Sinne der Regelung des Kreistags des 
Main-Kinzig-Kreises verfahren werden soll.  
 
Die sog. „Saalöffentlichkeit“ einer Stadtverordnetenversammlung soll jeweils zur Laufzeit der 
Sitzung per live-Stream ins Internet erweitert werden. Danach soll zumindest kurzfristig eine 
Speicherung bis zur nächsten Sitzung bzw. für maximal 4 Wochen stattfinden, damit z.B. auch 
entschuldigte Gremienmitglieder die Sitzungsinhalte umfassend nachvollziehen können. 
 
Die technische Verfahrensweise wurde mit eigenen Mitarbeitern und mittlerweile eigener Tech-
nik schon bei zwei Übertragungen von Bürgerversammlungen der Stadt Bruchköbel bei Youtu-
be und Facebook erprobt. Diese Art der Sitzungsübertragung hatte guten Zuspruch von den 
Zuseherinnen und Zusehern und war technisch sehr gut gelungen. 
 
Eine feste Montage in den neuen Räumen Hauptstraße 32 ist sinnvoll. Für öffentliche Sitzun-
gen ohne Rückkanal für Bürgerinnen und Bürger ist Youtube eine gute Wahl, da praktisch je-
de/r Zugriff hat.  
 
Ebenso könnte bei entsprechendem politischen Willen die Verfahrensweise auf alle öffentliche 
Gremiensitzungen erweitert werden, also insbesondere Ausschusssitzungen. Dies kann der 
jeweilige Ausschuss aus eigener Kraft selbst entscheiden, § 31 Absatz 3 der Geschäftsord-
nung. 
 
Zu Artikel 2: 
Das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung war sich in seiner Sitzung am 08.03.2022 
einig, eine Vorabverweisung wie in anderen Kommunen per sofort zu installieren. Hierbei steht 
die Zeitersparnis im Vordergrund. Andere Kommunen haben gute Erfahrung mit solchen Ver-
fahren gemacht. Dabei werden regelmäßig Termine für Sitzungen von Ausschüssen im Vorfeld 
der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt und nur nach Bedarf konkret für einen bestimmten 
Ausschuss bzw. mehrere unterschiedliche Ausschüsse eingeladen. Die hier vorgeschlagene 



 

Postanschrift: Innerer Ring 1, 63486 Bruchköbel 
Hausanschrift: Zum Fliegerhorst 1229, 63526 Erlensee 

Telefon: 06181/ 975-221      EMail: hauptamt@bruchkoebel.de 
Telefax: 06181/ 975-203      Website: www.bruchkoebel.de 

Seite 3 von 3 

 
 

Formulierung wurde von der Gemeinde Hammersbach übernommen, die diese Regelung seit 
langer Zeit erfolgreich einsetzt. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel setzt 
ein ähnliches Verfahren bereits erfolgreich bei den Haushaltsberatungen ein. 
 
Zu Artikel 3: 
Das Präsidium war sich ebenfalls einig, die seit einer entsprechenden Übereinkunft im Präsidi-
um vom 21.08.2018 umgesetzte Verfahrensweise aufgrund der guten Erfahrungen nunmehr in 
der Geschäftsordnung festzuschreiben. 
 
Zu Artikel 4: 
Schließlich war sich das Präsidium einig, den Sitzungsbeginn regelmäßig auf 19:30 Uhr festzu-
legen, da in der Erprobungsphase der letzten Monate hiermit gute Erfahrungen gemacht wur-
den. Wie bislang auch ergibt sich aus § 7 Absatz 1 Satz 2 der GO („[…] in eigener Zuständig-
keit Verhandlungsgegenstände (Tagesordnung) und Zeitpunkt der Sitzung […]“) noch ausrei-
chend Flexibilität, um auch andere Zeitpunkte nutzen zu können. 
 
 

 
 

  
Dr. Wächtler 

Fachbereichsleiter 

  
Sylvia Braun 

Bürgermeisterin 
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Zentrale Dienste 
Ersterfassungsdatum: 16.03.2022 

Aktenzeichen:  
Antragsteller: Verwaltung 

Ersteller: Herr Dr. Wächtler 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-47/2022 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 
Magistrat der Stadt Bruchköbel 16.03.2022  
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 29.03.2022  

 
 
Titel: 
 
Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Bruchköbel II (Niederissigheim / 
Oberissigheim) 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Direktorin des Amtsgerichts Hanau wird für eine 10-jährige Ernennung zum 
Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Bruchköbel II (Niederissigheim / Oberissigheim)  
 
- Herr Thomas Richter, geb. am 12.01.1960 in Dresden, wohnhaft Wingertstraße 20, 

63486 Bruchköbel 
 
vorgeschlagen. 
 
Begründung: 
 
Das Ortsgerichtsgesetz verpflichtet die Städte und Gemeinden, geeignete Personen für das 
Amt der Ortsgerichtsmitglieder zu benennen. Vorzuschlagen sind die Personen, auf die mehr 
als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Stadtverordnetenversammlung entfallen. 
 
Zu Ortsgerichtsmitgliedern dürfen gem. § 8 Ortsgerichtsgesetz nur Personen ernannt werden, 
die allgemeines Vertrauen genießen sowie lebenserfahren und unbescholten sind. Sie sollten 
mit der Schätzung von Grundstücken vertraut sein.  
 
Personen, die  
• ihren Wohnsitz im Bezirk des Ortsgerichts nicht oder nicht mehr haben, 
• die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausüben, 
• als Rechtsanwalt oder Notar zugelassen sind 
können nicht Ortsgerichtsmitglieder sein. 
 
Ferner sollen im Dienst befindliche Richter sowie Beamte im Justizdienst, deren berufliche 
Tätigkeit im Zusammenhang mit den Aufgaben des Ortsgerichts steht, nicht zu 
Ortsgerichtsmitgliedern ernannt werden. 
 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Herr Richter erfüllt die Voraussetzungen. Er soll deshalb nach der Wahl / Beschlussfassung 
durch die Stadtverordnetenversammlung der Direktorin des Amtsgerichts Hanau zur 
Ernennung als Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Bruchköbel II vorgeschlagen werden.  
 
Die Ernennung der Ortsgerichtsschöffen wird gem. § 7 Ortsgerichtsgesetz für 10 Jahre 
erfolgen. Herr Richter hat sein Einverständnis erklärt. 
 
 
Zur Information: 
 
Die Ortsgerichte der Stadt Bruchköbel sind wie folgt besetzt: 
 
Ortsgericht I 
       Amtszeit  
Herr Werner Major  Ortsgerichtsvorsteher bis 23.01.2024 
Herr Josef Freudl  Ortsgerichtsschöffe bis 06.04.2027 (gewählt, noch nicht ernannt) 
Herr Andreas Klöffel  Ortsgerichtsschöffe bis 23.01.2029 
Herr Manfred Brede  Ortsgerichtsschöffe bis 30.01.2027 (gewählt, noch nicht ernannt) 
Frau Heidrun Müller  Ortsgerichtsschöffin bis 09.12.2025 
  
Ortsgericht II, derzeit nicht handlungsfähig! 
       Amtszeit 
Herr Manfred Jung  Ortsgerichtsvorsteher bis 22.12.2024 
Herr Willi Graulich  Ortsgerichtsschöffe bis 07.08.2021 
Herr Horst Buschbeck Ortsgerichtsschöffe verstorben 
Herr Wilhelm Viehmann Ortsgerichtsschöffe verstorben 
Herr Armin Reidel  Ortsgerichtsschöffe bis 07.07.2023 
 
Ortsgericht III, derzeit nicht handlungsfähig! 
       Amtszeit 
Herr Ralf Keim  Ortsgerichtsvorsteher bis 22.11.2027 
Herr Matthias Moritz  Ortsgerichtsschöffe bis 13.12.2021 
Herr Dieter Herbig  Ortsgerichtsschöffe bis 12.12.2021 
Herr Harry Schmidt  Ortsgerichtsschöffe bis 13.09.2021 
 
 
 

 
 

  
Dr. Wächtler 

Fachbereichsleiter 

  
Sylvia Braun 

Bürgermeisterin 
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Finanzverwaltung 
Ersterfassungsdatum: 17.03.2022 

Aktenzeichen:  
Antragsteller: Verwaltung 

Ersteller: Herr Brede 
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Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 29.03.2022  

 
 
Titel: 
 
Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 im 
Bereich „Unterbringung von Asylbewerbern“ 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1) Der Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 250.000 € 
bei dem Produktkonto 05315500/84285251 wird gemäß § 100 (1) HGO zugestimmt. Die 
Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei dem Produktkonto 12541000/84285223 (Straßenbau 
Kinzigheimer Weg) in gleicher Höhe. 

 
2) Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 72.000 Euro 

bei dem Produktkonto 05315500/67000005 (Miete Container) und in Höhe von 44.000 Euro bei 
dem Produktkonto 05315500/61390000 (Aufbau Container) wird gemäß § 100 (1) HGO 
zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 30.000 Euro bei dem 
Produktkonto 10522400/61390000 (Umzug Stadthaus), 30.000 Euro bei dem Produktkonto 
15573110/61390000 (Räumung Bürgerhaus Bruchköbel) und 56.000 € bei dem Produktkonto 
01111180/62000000 (Personalaufwendungen Bauverwaltung). Die entsprechenden 
Finanzrechnungskonten sind analog zu berücksichtigen. 

 
3) Der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 27.000 Euro 

bei dem Produktkonto 05315500/60510004 (Stromkosten Container), 4.000 Euro bei dem 
Produktkonto 05315500/60560004 (Wasserkosten Container) wird gemäß § 100 (1) HGO 
zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in gleicher Höhe bei dem Produktkonto 
01111020/62000000 (Personalaufwendungen Referentenstelle). Die entsprechenden 
Finanzrechnungskonten sind analog zu berücksichtigen. 

 
Begründung: 
 
Vorbemerkungen: 
Am 23.12.2021 informierte der Main-Kinzig-Kreis über das aktuelle Migrationsgeschehen und deren 
Auswirkungen auf die Unterbringungssituation in den Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises. 
 
Die Anlandungszahlen im Mittelmeerbereich sind nach Informationen des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat weiter gestiegen. Die Lage in Litauen, Lettland und Polen an den Grenzen zu 
Belarus ist besorgniserregend und führt zu stark steigenden Zugangszahlen im Bereich der 
Erstaufnahme von Asylsuchenden und damit zu einem größeren Aufnahmesoll für den Main-Kinzig-
Kreis.  

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Daraufhin hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 21.12.2021 eine neue Verteilerquote 
beschlossen, die ein deutlich höheres Aufnahmesoll der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
aufweist. 
 
Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt 2022 bereits von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel beschlossen. Eine Erhöhung der Aufnahmekapazitäten war bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
vorherzusehen und konnte deswegen nicht eingeplant werden.  
 
Für Bruchköbel bedeutet dies konkret für das Jahr 2022 134 neue Flüchtlinge. In den letzten 3 Jahren 
lagen die Neuaufnahmen durchschnittlich bei ca. 35 Personen pro Jahr. Dies bedeutet, dass wir für 2022 
für ca. 100 Personen zusätzlich Unterkunft benötigen. Aufgrund der allgemein angespannten 
Mietwohnungssituation bzw. nicht vorhandenem bezahlbarem Wohnraum, ist es kaum möglich 
passenden Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge zu finden. Momentan können durchschnittlich rund 20 
Personen pro Jahr in Mietwohnungen außerhalb der städtischen Unterkünfte untergebracht werden. 
 
In unserer Gemeinschaftsunterkunft waren Ende Februar 2022 von 110 Plätzen 109 belegt und in den 
angemieteten Wohnungen von 72 Plätzen 78 belegt. Die Überbelegung in den Wohnungen ergeben sich 
durch Familien mit mehreren Kindern. Dies bedeutet, dass unsere städtischen Möglichkeiten derzeit 
ausgeschöpft sind. 
 
In diesem Jahr haben wir bereits 17 Personen aufgenommen, weitere Zuweisungen konnten mangels 
Kapazität geschoben werden. Dies ist jedoch keine Dauerlösung. Die Zahl zeigt jedoch, dass die 
Gesamtzahl der Zuweisungen für dieses Jahr in der prognostizierten Höhe durchaus realistisch ist.   
 
Kurzfristig neuen Wohnraum auf dem freien Markt für ca. 100 Personen in Bruchköbel zu finden ist 
unrealistisch. Verschiedene Anfragen bei Maklern etc. verliefen ergebnislos. Aufrufe in der Bevölkerung 
bzgl. möglicher Leerstände ebenso. Umbau von vorhandenem Wohnraum ist nicht möglich, da nichts 
Passendes zur Verfügung steht. Um eine kurz- bis mittelfristige Lösung anzubieten, wäre eine 
Containervariante neben der heutigen Gemeinschaftsunterkunft die praktikabelste Variante. Das 
Grundstück ist vorhanden, ebenso die notwendige Infrastruktur, wie Betreuung vor Ort durch städtische 
Mitarbeiter, ein bewährter Security-Dienst und gemeinsame Aufenthaltsräume, in denen regelmäßig 
auch z.B. Sprachunterricht stattfindet. Ebenso ist aus der Erfahrung der letzten Jahre heraus, die Nähe 
zur Stadtmitte positiv zu bewerten. 
 
Langfristig sollen für nachhaltigere Lösungen mit massiven Gebäuden gesucht werden, die die 
Container, wie auch das gesamte Camp, für die Zukunft ablösen sollen. Dies ist in der Kürze der Zeit 
jedoch nicht umsetzbar. Mit der Container-Lösung verschaffen wir uns jedoch jetzt Zeit, um dieses 
Projekt angehen zu können. 
 
Begründung zu Punk 1: 
Deswegen hat die Verwaltung eine Erweiterung der vorhandenen Flüchtlingsunterkunft in der 
Friedberger Landstraße projektiert. Demnach ergibt sich die wirtschaftlichste Lösung, die auch kurzfristig 
umsetzbar ist, durch die Schaffung einer Wohncontaineranlage. In einem ersten Bauabschnitt könnten 
dort kurzfristig für 34 Personen Unterbringungsmöglichkeiten entstehen, kurzfristig baulich erweiterbar 
um weitere 44 Plätze durch eine Aufstockung.  
 
Bei der Einrichtung des Camps im Jahr 2015 wurde die jetzt benötigte Fläche bereits entsprechend 
vorbereitet. Die hierfür notwendige Infrastruktur (Wasserversorgung, Entwässerung, Strom usw.) kann 
an dieser Liegenschaft mit geringem Aufwand hergestellt werden, da diese in unmittelbarer Nähe bereits 
besteht. Für die notwendigen Maßnahmen werden nach einer ersten Kostenschätzung ca. 250.000 Euro 
benötigt. 
 
Zur Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe, schlägt die Verwaltung das Produktkonto 
12541000.84285223 „Straßenbau Kinzigheimer Weg“ vor. Dort beträgt der Ansatz im laufenden 
Haushaltsjahr 2,70 Mio. Euro. Da für diese Straßenbaumaßnahme die Bewilligung der 
Landeszuwendung noch nicht erteilt wurde, verzögt sich der Baubeginn, sodass die veranschlagten 
Haushaltsmittel dieses Jahr nicht in voller Höhe verausgabt werden können. 
 
Die Wohncontaineranlage soll angemietet werden. Container zum Kauf haben eine wesentlich längere 
Lieferzeit und sind deswegen in der aktuellen Lage keine Option. Hinzu kommt, dass eine langfristige 
Lösung mit einer dauerhaften Unterbringungsmöglichkeit parallel dazu angesteuert werden soll. 
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Begründung zu Punkt 2 und 3 (Finanzierung der laufenden Kosten): 
Aktuell erhalten wir vom MKK für die Gemeinschaftsunterkunft für nicht anerkannte Geflüchtete 300 Euro 
pro Monat. Diese Beträge beinhalten sämtliche Kosten der Unterkunft inkl. Nebenkosten.  
 
Bei einer vollen Belegung des Erdgeschosses liegt die Kostenerstattung durch den Main-Kinzig-Kreis bei 
10.200 Euro pro Monat, dem gegenüber stehen ca. 7.300 Euro (netto) Mietkosten für die 
Containeranlage plus Nebenkosten. Eine Aufstockung der Anlage ab November schlägt zusätzlich mit 
weiteren ca. 8200 Euro (netto) Mietkosten plus Nebenkosten zu Buche.  
 
Bei einer durchschnittlichen Belegung sind rund 100.000 Euro an Einnahmen pro Jahr zu erwarten, für 
das aktuelle Jahr maximal 87.000 Euro.  
 
Durch eine eingeplante pauschale Förderung in Höhe von 122.000 Euro für die Flüchtlingsunterbringung, 
die wir die letzten Jahre erhalten haben, welche kürzlich gestrichen wurde, wird es, trotz der Zahlungen 
des Kreises für jeden Geflüchteten notwendig, außerplanmäßig für eine Deckung der Mietkosten im 
Aufwand zu sorgen.  
 
Die Belegung steht in direkter Abhängigkeit zu den Neuzuweisungen, die monatlich erfolgen. Durch die 
Option, das zweite Obergeschoss später aufzubauen, entsteht eine Ersparnis von  
rund 32.000 Euro gegenüber einer unmittelbaren Anmietung der gesamten Anlage. 
 
Für Miete sind in diesem Jahr Kosten von rund 72.000 Euro zu erwarten, Nebenkosten sind in Höhe von 
rund 31 000 Euro kalkuliert. Dazu kommen die einmaligen Kosten für den Aufbau der Anlage in Höhe 
von 44 000 Euro. Insgesamt kommen so für dieses Jahr 147.000 Euro an außerplanmäßigen Kosten 
zustande. 
 
Die Deckung von 30.000 Euro soll zu einem aus dem Produkt „Planung und Durchführung 
Innenstadtentwicklung“ erfolgen. Hier ist ein Ansatz von 95.000 Euro für den Umzug ins Stadthaus 
eingeplant. Nach ersten Angeboten wird der Ansatz nicht vollständig ausgeschöpft. Weitere 30.000 Euro 
sollen im Produkt „Bürgerhaus Bruchköbel“ eingespart werden. Hier sind im Ansatz 97.000 Euro für die 
Räumung durch den Verkauf des Bürgerhauses vorhanden. Nach aktueller Einschätzung können einige 
Sachen veräußert werden und auch die Vereine haben schon Interesse angemeldet, so dass hier der 
volle Ansatz nicht benötigt wird. Weiterhin werden 87.000 Euro bei dem Produktkonto Personal 
eingespart. Hier wird auf die Wiederbesetzung von Stellen verzichtet.  
 
Aufgrund der aktuellen Situation durch den Ukraine-Krieg ist erkennbar und durch die Erfahrungen seit 
2015 ist klar, dass wir mit kurzfristigen Lösungen auf Dauer nicht handlungsfähig sind. Wir werden 
langfristig in der Lage sein müssen, Geflüchtete in größerer Zahl aufzunehmen und dies auch auf Dauer. 
Mit einer Anmietung von Containern in gestaffelter Weise schaffen wir kurzfristig Wohnraum für 
Geflüchtete, erhalten uns aber finanziell Flexibilität bzgl. der notwendigen Kapazitäten und können 
gleichzeitig eine langfristige Lösung planen und in dem Mietzeitraum umsetzen. 
 
 

 
 

  
Brede 

(Fachbereichsleiter) 

  
Braun 

(Bürgermeisterin) 
 



 

Postanschrift: Innerer Ring 1, 63486 Bruchköbel 
Hausanschrift: Zum Fliegerhorst 1229, 63526 Erlensee 

Telefon: 06181/ 975-221      EMail: hauptamt@bruchkoebel.de 
Telefax: 06181/ 975-203      Website: www.bruchkoebel.de 

Seite 1 von 3 

 
 

 
 
 

 
 
 

Finanzverwaltung 
Ersterfassungsdatum: 03.03.2022 

Aktenzeichen:  
Antragsteller: Verwaltung 

Ersteller: Frau Wagner 
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Titel: 
 
Kooperationsvereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit für die 
Einsammlung und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, wie folgt zu beschließen: 
 
1) Der Teilnahme der Stadt Bruchköbel an der Interkommunalen Zusammenarbeit mit dem 

Main-Kinzig-Kreis bei der Einsammlung und Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-
Kreis wird zugestimmt. 

2) Der Kooperationsvereinbarung über eine Interkommunale Zusammenarbeit für die 
Einsammlung und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis zwischen den 
kreisangehörigen Kommunen Bruchköbel, Freigericht, Langenselbold, Neuberg, 
Niederdorfelden sowie Wächtersbach und dem Main-Kinzig-Kreis wird zugestimmt. 
 

Der Magistrat wird beauftragt, die Kooperationsvereinbarung für die Stadt Bruchköbel mit dem 
Main-Kinzig-Kreis abzuschließen. 
 
Begründung: 
 
1. Anlass/Hintergrund 

Der Main-Kinzig-Kreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind gem. § 1 
Abs. 1 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) 
vom 06.03.2013 (GVBl. 2013, 80) die zuständigen öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger auf dem Gebiet des Main-Kinzig-Kreises.  
Nach § 1 Abs. 2 HAKrWG obliegt es den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die 
auf ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle einzusammeln und die so 
eingesammelten Abfälle innerhalb ihres Gebiets auch zu transportieren. 
Als entsorgungspflichtige Körperschaft hat der MKK gem. § 1 Abs. 3 HAKrWG die Pflicht, 
die in seinem Gebiet eingesammelten oder dort angefallenen und ihm angelieferten 
Abfälle ordnungsgemäß zu verwerten oder zu beseitigen. 
Die kreisangehörigen Städte Bruchköbel, Langenselbold sowie Wächtersbach und die 
kreisangehörigen Gemeinden Freigericht, Neuberg sowie Niederdorfelden und der Main-
Kinzig-Kreis haben sich die Meinung gebildet, dass es im Interesse einer bürgernahen 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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und qualitativ hochwertigen Abfallentsorgung liegt, wenn die gesetzlich vorhandene 
Schnittstelle zwischen den verschiedenen kommunalen öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern mit Blick auf die Sammlung und die Beförderung kommunaler Abfälle 
gem. § 1 Abs. 2 HAKrWG einerseits und die Entsorgung dieser Abfälle § 1 Abs. 3 
HAKrWG andererseits beseitigt wird. Denn Einsammlung und Beförderung von Abfällen 
in den Gebieten der kreisangehörigen Kommunen und die Entsorgung der Abfälle durch 
den Main-Kinzig-Kreis können optimal aufeinander abgestimmt werden, wenn diese 
Leistungen durch den Main-Kinzig-Kreis zentral koordiniert und gesteuert werden. 
Die kreisangehörigen Städte Bruchköbel, Langenselbold sowie Wächtersbach und die 
kreisangehörigen Gemeinden Freigericht, Neuberg sowie Niederdorfelden und der Main-
Kinzig-Kreis streben deshalb an, zum 01.01.2023 (Bruchköbel, Langenselbold, 
Niederdorfelden, Wächtersbach) bzw. zum 01.01.2024 (Freigericht, Neuberg) eine 
Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Abfallentsorgung für die Einsammlung 
und die Beförderung der kommunalen Abfälle gem. § 1 Abs. 2 HAKrWG unter Einbindung 
des Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises zu etablieren. 
Ziel dieser Interkommunalen Zusammenarbeit soll eine gemeinsame Abfallentsorgung 
sein, um aufgrund der anfallenden Gesamtmengen Synergien für eine größtmögliche 
Entsorgungssicherheit bei verbesserter Qualität zu nutzen und zudem bessere 
Entsorgungs- oder Verwertungspreise (Preise für Einsammlung und Beförderung) zu 
erzielen.  
 

2. Kommunalrechtlicher Rahmen 
Es handelt sich um eine sog. „mandatierende Kooperationsvereinbarung“ im Sinne des § 
24 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 25 Abs. 2 HessKGG i. V. m. § 4 HAKrWG. Eine Übertragung 
von Aufgaben oder eine Änderung abfallrechtlicher Zuständigkeiten findet nicht statt. 
Die gesetzlichen Anforderungen an die Form und die inhaltlichen Anforderungen solcher 
Kooperationsvereinbarungen gem. §§ 24 ff. HessKGG werden eingehalten.  
Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Dauer geschlossen und ist erstmals zum 
31.12.2029 kündbar. Allerdings muss die Vertragslaufzeit stets mit der Dauer der vom 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises für die jeweiligen Gebiete der 
kooperierenden Kommunen abgeschlossenen Entsorgungsverträgen übereinstimmen. 
Das wird durch das im Vertrag in § 6.3 vorgesehene Konsultationsverfahren 
gewährleistet. 
Der Abschluss der Vereinbarung ist gegenüber der zuständigen 
Kommunalaufsichtsbehörde anzeigepflichtig (§ 26 Abs. 2 HessKGG). Da der MKK selbst 
Vertragspartei ist, hat diese Anzeige auch für die vertragschließenden Städte und 
Gemeinde gegenüber der Kommunalaufsicht beim Regierungspräsidium Darmstadt zu 
erfolgen. Die Anzeige wird durch den MKK koordiniert. 

 
3. Wirtschaftliche Auswirkungen 

Der Stadt Bruchköbel entstehen wie bisher Kosten für die Einsammlung und Transport 
von Abfällen innerhalb ihres Gebietes. Haushalterisch tritt insofern grundsätzlich keine 
Veränderung ein. Diese Kosten sind einschließlich der Kosten des Main-Kinzig-Kreises 
für die Erbringung von Leistungen gemäß § 2 der Kooperationsvereinbarung dem Main-
Kinzig-Kreis zu erstatten.  
Die Kosten des Main-Kinzig-Kreises werden auf der Grundlage des 
Kostenverteilungsschlüssels gemäß Anlage 3.1 zur Kooperationsvereinbarung 
berechnet.  
Haushalterisch werden die Kosten des Main-Kinzig-Kreises für die Erbringung von 
Leistungen gemäß § 2 der Kooperationsvereinbarung durch den Wegfall von Ausgaben 
für die Inanspruchnahme von Externen bei der Ausschreibung teilweise ausgeglichen. 
Die entstehenden Kosten für die optionalen Leistungen des Main-Kinzig-Kreises führen 
zur Entlastung der Verwaltung, um der stetig wachsenden Aufgabenerfüllung bei der 
Stadt Bruchköbel in dem Sachgebiet Steuern und Abfall gerecht zu werden. 
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Telefon: 06181/ 975-221      EMail: hauptamt@bruchkoebel.de 
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Durch die gemeinsame europaweite Ausschreibung und Vergabe aller sechs 
kommunalen Gebietslose (jede Kommune ein eigenes Gebietslos) wird eine insgesamt 
höhere Qualität bei wirtschaftlich angemessenen Entsorgungspreisen angestrebt. 
 

Anlage:  
Kooperationsvereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit für die Einsammlung 
und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis mit den Anlagen 2.1 und 3.1 
 
 
 

 
Adelmann 

 (stellvertretende 
Fachbereichsleiterin) 

  
Brede 

(Fachbereichsleiter Finanzen) 

  
Sylvia Braun 

(Bürgermeisterin) 

 



ENTWURF 
Stand: 21.02.2022 

 
 

KOOPERATIONSVEREINBARUNG 
ÜBER EINE INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT 
FÜR DIE EINSAMMLUNG UND DIE BEFÖRDERUNG 

VON ABFÄLLEN IM MAIN-KINZIG-KREIS 

 

 

zwischen 

 

1.  dem Main-Kinzig-Kreis, vertreten durch den Kreisausschuss, Barbarossastraße 24, 
63571 Gelnhausen 

 

- nachfolgend „MKK“ genannt - 

und 

 

 

2. der Stadt Bruchköbel, vertreten durch den Magistrat, Innerer Ring 1, 63486 Bruchköbel 

– nachfolgend „Stadt Bruchköbel“ genannt – 

 

3.  der Gemeinde Freigericht, vertreten durch den Gemeindevorstand, Rathausstraße 13, 
63579 Freigericht 

– nachfolgend „Gemeinde Freigericht“ genannt – 
 

4.  der Stadt Langenselbold, vertreten durch den Magistrat, Schloßpark 2, 63505 
Langenselbold 

– nachfolgend „Stadt Langenselbold“ genannt – 
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5. der Gemeinde Neuberg, vertreten durch den Gemeindevorstand, In den Gräben 15, 
63543 Neuberg 

– nachfolgend „Gemeinde Neuberg“ genannt – 

 

6.  der Gemeinde Niederdorfelden, vertreten durch den Gemeindevorstand, Burgstraße 5, 
61138 Niederdorfelden 

– nachfolgend „Gemeinde Niederdorfelden“ genannt – 

 

7. der Stadt Wächtersbach, vertreten durch den Magistrat, Schloss 1, 63607 Wächtersbach  

– nachfolgend „Stadt Wächtersbach“ genannt – 

 

 

– die Beteiligten zu 2. – 7. gemeinsam auch „Städte und Gemeinden“ genannt – 
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PRÄAMBEL 

Der Main-Kinzig-Kreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind gem. § 1 Abs. 1 
des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 
06.03.2013 (GVBl. 2013, 80) die zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf dem 
Gebiet des Main-Kinzig-Kreises.  

Gem. § 1 Abs. 2 HAKrWG obliegt den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die auf ihrem 
Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle einzusammeln und die so eingesammelten 
Abfälle innerhalb ihres Gebiets auch zu transportieren. 

Als entsorgungspflichtige Körperschaft hat der MKK gem. § 1 Abs. 3 HAKrWG die Pflicht, die 
in seinem Gebiet eingesammelten oder dort angefallenen und ihm angelieferten Abfälle 
ordnungsgemäß zu verwerten oder zu beseitigen. 

Die vertragsschließenden Städte und Gemeinden und der Main-Kinzig-Kreis haben sich die 
Meinung gebildet, dass es im Interesse einer bürgernahen und qualitativ hochwertigen 
Abfallentsorgung liegt, wenn die gesetzlich vorhandene Schnittstelle zwischen den 
verschiedenen kommunalen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gem. § 1 Abs. 2 und 
§ 1 Abs. 3 HAKrWG beseitigt wird. Denn Einsammlung und Beförderung von Abfällen in den 
Gebieten der kreisangehörigen Kommunen und die Entsorgung dieser Abfälle durch den Main-
Kinzig-Kreis können optimal aufeinander abgestimmt werden, wenn diese Leistungen durch 
den Main-Kinzig-Kreis zentral koordiniert und gesteuert werden. 

Die vertragsschließenden kreisangehörigen Städte und Gemeinden und der Main-Kinzig-Kreis 
sind deshalb übereingekommen, eine Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der 
Abfallentsorgung für die Einsammlung und die Beförderung der kommunalen Abfälle gem. § 1 
Abs. 2 HAKrWG unter Einbindung des Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises 
zu etablieren. 

Ziel soll eine gemeinsame Abfallentsorgung sein, um aufgrund der anfallenden 
Gesamtmengen Synergien für eine größtmögliche Entsorgungssicherheit bei verbesserter 
Qualität zu nutzen und zudem bessere Entsorgungs- oder Verwertungspreise (Preise für 
Einsammlung und Beförderung) zu erzielen.  

Die Beteiligten dieser Vereinbarung sind sich darüber einig, dass es sich vorliegend um eine 
Kooperationsvereinbarung i.S.d. § 24 Abs. 1 i.V.m. § 25 Abs. 2 HessKGG i.V.m. § 4 HAKrWG 
handelt (mandatierende Vereinbarung). 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Beteiligten, was folgt. 

 

§ 1 DURCHFÜHRUNG DER ABFALLENTSORGUNG DURCH DEN MKK 

1.1 Die vertragsschließenden Städte und Gemeinden übertragen hiermit die 
Aufgabendurchführung für die Einsammlung und die Beförderung aller auf ihrem 
jeweiligen Gebiet anfallenden und ihnen überlassenen Abfälle (insbesondere 
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Restabfall, Sperrmüll, Bioabfall, Grünabfall, Altpapier, Abfälle von Wertstoffhöfen) in 

Gänze auf den MKK. Dazu verpflichten sich die vertragsschließenden Städte und 
Gemeinden, die in ihrem Gebiet anfallenden entsorgungspflichtigen kommunalen 
Abfälle dem MKK zu überlassen. Der MKK übernimmt die Einsammlung und die 
Beförderung der angefallenen entsorgungspflichtigen kommunalen Abfälle im Auftrag 
der vertragsschließenden Städte und Gemeinden in enger Abstimmung mit der 
jeweiligen kreisangehörigen Kommune nach Maßgabe des geltenden Rechts.  

1.2 Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass eine Änderung gesetzlicher 
abfallrechtlicher Zuständigkeiten damit nicht verbunden ist. 

1.3 Der MKK bedient sich zur Aufgabendurchführung seines Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
des Main-Kinzig-Kreises.  

§ 2 AUFGABEN DES MKK 

2.1 Der MKK wird im Rahmen der Zusammenarbeit die folgenden Aufgaben durchführen: 

 Koordination und Durchführung der kommunalen Abfalleinsammlung in den 
vertragsschließenden Städten und Gemeinden einschließlich der auf den 
Wertstoffhöfen angenommenen Abfälle und Beförderung der so eingesammelten 
Abfälle zu den Entsorgungseinrichtungen des MKK (oder den vom MKK 
beauftragten Entsorgungseinrichtungen); 
 

 gebietslosweise (Gebietslos = Gebiet der jeweiligen Kommune) Ausschreibung 
und Vergabe (einschließlich Entscheidung über den Zuschlag und 
Vertragsschluss im eigenen Namen und auf eigene Rechnung) eines Auftrags für 
Einsammlung von kommunalen Abfällen in den vertragsschließenden Städten 
und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises einschließlich Beförderungsleistungen 
unter Beibehaltung der wesentlichen individuellen Ausprägungen bei den 
jeweiligen Sammelsystemen; 
 

 Koordination der notwendigen Transportlogistik; 
 

 optional je nach Bedarf der jeweiligen Kommune: Bündelung des in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den entsorgungspflichtigen kommunalen 
Abfällen stehenden Kunden-/Bürgerservice unter Beachtung der Abfallsatzung 
der jeweiligen Kommune mit den folgenden Elementen : 

 
- Kunden- und Beschwerdemanagement für entsorgungspflichtige kommunale 

Abfälle 
 

- Auftragsmanagement (z.B. Sperrmüll auf Abruf) für entsorgungspflichtige 
kommunale Abfälle 

 
- Behältermanagement/-bewirtschaftung (Tausch, Aufstellung) 
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entsorgungspflichtige Abfälle  
 

- Abfallberatung für entsorgungspflichtige kommunale Abfälle. Nicht umfasst ist 
die Abfallberatung im Rahmen der Dualen Systeme; 

nach Maßgabe der (Anlage 2.1);  

 

 rechnungstechnische Abwicklung der Entsorgungsleistungen 
(Einsammlung/Beförderung) und monatliche Abrechnung der jeweiligen 
Entsorgungs-/Verwertungskosten zuzüglich Kooperationsbeiträge des MKK 
gegenüber den jeweiligen vertragsschließenden Kommunen. 

2.2 Die vertragsschließenden Städte und Gemeinden verpflichten sich, den Beauftragten 
des MKK auf Anforderung unverzüglich alle jeweils für die Vorbereitung und 
Durchführung der Aufgabendurchführung benötigten Informationen und Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen. 

2.3 Die Aufgabendurchführung durch den MKK beginnt: 
 

- zum 01.01.2023 für die Kommunen: 
- Stadt Bruchköbel,  
- Stadt Langenselbold,  
- Gemeinde Niederdorfelden, 
- Stadt Wächtersbach; 

 
- zum 01.01.2024 für die Kommunen: 

- Gemeinde Freigericht,  
- Gemeinde Neuberg. 

 

§ 3 KOSTENERSTATTUNG 

3.1 Die vertragsschließenden Städte und Gemeinden erstatten dem MKK anteilig die 
jeweils auf sie entfallenden Entsorgungs-/Verwertungskosten einschließlich 
Beförderungsleistungen und Kooperationsbeiträge des MKK auf der Grundlage von 
ausgeführten Mengen nach Maßgabe des als Anlage 3.1 beigefügten 
Kostenverteilungsschlüssels. 

3.2 Die zu erstattenden Kosten haben den Anforderungen des Preisrechts nach Maßgabe 
der VO PR 30/53 sowie im Hinblick auf die Kosten für Kooperationsbeiträge des MKK 
den Bestimmungen für Selbstkostenpreise im Sinne des VO PR 30/53 i. V. m. 
Leitsätzen für die Preisermittlung bei Selbstkostenpreisen (LSP) zu entsprechen. 

3.3 Die Abrechnung durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises 
erfolgt monatlich. 
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3.4 Eine Abrechnung der nachweislich angefallenen Vorlaufkosten erfolgt in gleicher 
Höhe nach der Teilnehmerzahl der vertragsschließenden Kommunen unter 
Anrechnung etwa vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises 
eingeworbenen Fördermittel des Landes Hessen unverzüglich nach Beginn der 
Aufgabendurchführung am 01.01.2023.  

 

§ 4 WEITERE KOOPERATIONEN / WEITERE KOOPERATIONSPARTNER 

4.1 Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass die in dieser Vereinbarung geregelte 
Kooperation nur eine erste Stufe der Zusammenarbeit im Bereich der kommunalen 
Daseinsvorsorge darstellen soll. Sie streben gemeinschaftlich die Erzielung weiterer 
Synergieeffekte durch eine Optimierung der Kooperationsstruktur an. 

4.2 Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Kooperation im Rahmen des rechtlich 
Zulässigen grundsätzlich weiteren interessierten Partnern aus dem Gebiet des Main-
Kinzig-Kreises offensteht, wenn dem alle Beteiligten dieser Vereinbarung zustimmen. 
Soweit es sich dabei um weitere kreisangehörige Städte und Gemeinden des Main-
Kinzig-Kreises handelt, erteilen die vertragsschließenden Städte und Gemeinden 
diese Zustimmung gegenüber dem MKK bereits jetzt. 

 

§ 5 VERHÄLTNIS ZUR VERWALTUNGSVEREINBARUNG ÜBER 
TRANSPORTKOSTENERSTATTUNG 

 Die Beteiligten dieser Vereinbarung sind sich darüber einig, dass die zwischen ihnen 
bestehende Verwaltungsvereinbarung über Transportkostenerstattung aufgehoben 
werden soll, und zwar zwischen dem MKK und den Beteiligten zu 2., 4., 6. und 7. zum 
31.12.2022 und zwischen dem MKK und den Beteiligten zu 3. und 5. zum 31.12.2023. 

 

§ 6 DAUER DER KOOPERATION, KÜNDIGUNG 

6.1 Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung durch die Beteiligten zu 1.-7. in Kraft. 
Sie läuft auf unbestimmte Zeit.  

6.2 Die ordentliche Kündigung dieser Vereinbarung ist erstmals zum 31.12.2029 zulässig. 
Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate zum Ende eines Kalenderjahres. Macht ein 
Beteiligter von seinem Recht auf ordentliche Kündigung zum 31.12.2029 keinen 
Gebrauch, ist die ordentliche Kündigung erst nach Ablauf von weiteren 7 Jahren 
Vereinbarungslaufzeit zulässig. 

6.3 Die Beteiligten verpflichten sich, spätestens 24 Monate vor einem 
Kündigungszeitpunkt nach § 6.2 Gespräche darüber aufzunehmen, ob die 
Kooperation insgesamt fortgesetzt werden soll. Ebenso stellen die Beteiligten 
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Einvernehmen untereinander her, und ebenso, ob Gründe dafür bestehen, dass die 
in den Entsorgungsverträgen des EBA verankerte einjährige Verlängerungsoption 
vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK gegenüber jeweils beauftragte Entsorger 
nicht ausgeübt werden soll. Bestehen solche Gründe und wird die 
Verlängerungsoption nicht ausgeübt, verpflichten sich alle Beteiligten bereits jetzt, 
eine Änderungsvereinbarung zu dieser Vereinbarung abzuschließen, mit der die 
jeweiligen Beendigungszeitpunkte für die Kooperation an die Laufzeiten der vom 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK abgeschlossene Entsorgungsverträge 
angepasst werden. 

6.4 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

6.5 Die Kündigung eines Beteiligten ist in schriftlicher Form gegenüber allen anderen 
Beteiligten zu erklären. In diesem Fall wird die Vereinbarung zwischen den anderen 
Beteiligten fortgesetzt. 

 

§ 7 GANZ ODER TEILWEISE NICHTVOLLZIEHBARKEIT DER KOOPERATION 

7.1 Wenn und soweit sich die Vollziehbarkeit der in dieser Vereinbarung vereinbarten 
Kooperationen zwischen den Beteiligten ganz oder teilweise aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen als nicht möglich erweisen sollten, verpflichten sich die 
Beteiligten, unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen und die Kooperation so 
abzuändern, dass rechtliche Gründe ihrem Vollzug nicht entgegen stehen. 

 

§ 8 SONSTIGES 

8.1 Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für dieses 
Schriftformerfordernis. 

8.2 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nichtig sein oder 
werden oder sollte sich eine Lücke in dieser Vereinbarung herausstellen, wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Beteiligten 
verpflichten sich, an Stelle der nichtigen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke 
mit Rückwirkung diejenige wirksame und durchführbare Regelung zu vereinbaren, die 
rechtlich und wirtschaftlich dem am Nächsten kommt, was die Beteiligten gewollt 
haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung gewollt hätten, wenn sie 
diesen Punkt bei Abschluss der Vereinbarung bedacht hätten. Den Beteiligten ist das 
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 24.09.2002 (KZR 10/01) bekannt. Es ist dennoch 
der ausdrückliche Wille der Beteiligten, dass dieser § 8.2 keine bloße 
Beweislastumkehr zur Folge hat, sondern § 139 BGB insgesamt abbedungen ist. 

8.3 Die Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde gemäß § 26 Abs. 2 HessKGG gilt 
gem. § 35 Abs. 4 Hess KGG auch für die vertragsschließenden kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden gegenüber der für den MKK zuständigen Aufsichtsbehörde 
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beim Regierungspräsidium Darmstadt. Die vertragsschließenden Städte und 
Gemeinden beauftragen hiermit den MKK, die erforderliche Anzeige gegenüber der 
zuständigen Aufsichtsbehörde in ihrem Namen rechtzeitig zu veranlassen.  
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Für den Main-Kinzig-Kreis: 

 
Gelnhausen, den ___________________
 
 

 Gelnhausen, den _____________________
 

Thorsten Stolz 
– Landrat – 

 Susanne Simmler 
– Erste Kreisbeigeordnete – 

 
Für die Stadt Bruchköbel: 

 
Bruchköbel, den ___________________
 
 

 Bruchköbel, den ____________________ 
 

Sylvia Braun 
– Bürgermeisterin – 

 Oliver Blum 
– Erster Stadtrat – 

Für die Gemeinde Freigericht: 

 
Freigericht, den ___________________
 

 Freigericht, den ____________________ 
 

Dr. Albrecht Eitz 
– Bürgermeister – 

 Heinrich Höfler 
– Erster Beigeordneter – 
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Für die Stadt Langenselbold: 

 
Langenselbold, den _______________ 
 

 Langenselbold, den _________________ 
 

Timo Greuel 
– Bürgermeister – 

 Benjamin Schaaf– Erster Stadtrat – 

 

Für die Gemeinde Neuberg: 

 
Neuberg, den _________ 
 

 Neuberg, den ___________ 
 

Jörn Schachtner 
– Bürgermeister – 

 Ottmar Heck 
– Erster Beigeordneter – 

Für die Gemeinde Niederdorfelden: 

 
Niederdorfelden, den _______________
 

 Niederdorfelden, den _________________
 

Klaus Büttner 
– Bürgermeister – 

 Karl Markloff 
– Erster Beigeordneter – 
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Für die Stadt Wächtersbach: 

 
Wächtersbach, den _________ 
 

 Wächtersbach, den ___________ 
 

Andreas Weiher 
– Bürgermeister – 

 Günter Höhn 
– Erster Stadtrat – 
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Anlage 2.1 zur Kooperationsvereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit 
für die Einsammlung und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis 

 

Lfd. 
Nr. 

Leistung Beschreibung 

1 Kunden- und 
Beschwerdemanagement 

1. telefonische, schriftliche und elektronische 
Entgegennahme von Kundenbeschwerden/-
reklamationen über Leistungs-störungen bei der 
Abfalleinsammlung von Restmüll, Sperrmüll, 
Altpapier, Bioabfall, Grünschnitt, Weihnachtsbäume 
(z.B. Abfallbehälter nicht geleert, Behälter bei 
Leerung beschädigt, Sperrmüll nicht vollständig 
abgeholt) und beim Behältermanagement (z.B. 
bestellter Abfallbehälter wurde nicht aufgestellt, 
falsche Abfallbehälter aufgestellt oder getauscht) 

2. Bearbeitung der Beschwerden: Entsorger gemäß 
Vertrag zur Störungsbeseitigung auffordern und 
Erledigung nachhalten 

3. Rückmeldung an Kunden 
2 Behältermanagement/-

bewirtschaftung 
In Abhängigkeit von den individuellen kommunalen 
Regelungen: 
1. Erstaufstellung Abfallbehälter bei Leistungsbeginn: 

Überwachung, Koordinierung und Sicherstellung der 
von den beauftragten Entsorgungsunternehmen 
auszuführenden Erstaufstellung 

2. Entgegennahme von Behälteraufträgen (Aufstellung, 
Austausch, Einzug) von den Kommunen (Hinweis: 
Die Einwohner der Kommunen melden weiterhin 
Änderungen an die jeweiligen Kommunen, diese 
informieren dann den EAB) 

3. Erfassung der Behälteraufträge in einer 
Behältermanagementdatei, Einrichtung und Führen 
der Behältermanagementdatei einschl. Sicherstellung 
Zugriffsmöglichkeiten für die Kommunen und der 
beauftragten Entsorgungsunternehmen 

4. Ausführung der Behälteraufträge:  
- Behälter ggfs. mit Transponder ausstatten 
- Behälter beim Kunden aufstellen, tauschen oder 
abholen 
- abgeholte Behälter leeren und reinigen 
- Auftragsausführung in Behälterdatei erfassen 
- Information an Entsorgungsunternehmen 
- Auftragsbestätigung an Kommune senden 

5. Einrichten Zwischenlager für Behälter und Logistik: 
- Vorhalten Behälterbestand, Transponder etc. zur 
Sicherstellung und Ausführung von Behälteraufträgen

3 Auftragsmanagement In Abhängigkeit von den individuellen kommunalen 
Regelungen: 
 
Sicherstellung der Entsorgung von Sperrmüll und 
Grünschnitt auf Abruf bzw. Anmeldung gemeinsam bzw. 
in Abstimmung mit den Entsorgungsunternehmen:  
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‐ telefonische, schriftliche und elektronische Annahme 
von Auftragen zur Abholung von Sperrmüll, 
Grünschnitt von den Bürgern 

‐ Erfassung der Aufträge, Terminvergabe, 
Auftragsbestätigung Beauftragung Entsorger 

‐ Auftragserledigung überwachen und nachhalten 
‐ Störungsbeseitigung (siehe lfd. Nr. 1) 

4 Abfallberatung Auskünfte, Informationen und Beratung der Bürger der 
IKZ-Kommunen zur Abfallentsorgung in der jeweiligen 
Kommune und im MKK allgemein: 
‐ Abfuhrtermine Restmüll, Bioabfall, PPK, etc. 
‐ Öffnungszeiten und Annahmebedingungen 

Wertstoffhöfe 
‐ Sperrmüll- und Grünschnittabfuhr: Anmeldeverfahren, 

Volumen, Definition Sperrmüll, Bedingungen 
Bereitstellung 

‐ Entsorgungsmöglichen für Abfälle im Allgemeinen 
‐ Abfalltrennung 
‐ Abfallvermeidung 
‐ Standorte Glascontainer 
‐ Mobile Schadstoffsammlung 
‐ Elektrogeräteentsorgung  
‐ etc. 

5 Weitere wesentliche 
Leistungen  

‐ Prüfen / Freigeben der Rechnungen und 
Leistungsaufstellungen der Entsorgungsunternehmen 

‐ Vertragsmanagement:  
Überwachung, Koordinierung und Sicherstellung der 
Leistungsverpflichtungen der 
Entsorgungsunternehmen wie z.B. Dokumentation 
und Meldung von nichtgeleerten Abfallbehältern unter 
Benennung der Gründe, Meldung von festgestellten 
defekten Behältern, Tourenorganisation, Abfuhrpläne 
und -kalender, Verschiebung/Nachholen von Touren 
bei Stör-/Notfällen 

‐ Kommunikation und Abstimmung der 
Leistungsverpflichtungen mit den Kommunen 

 
 

 



Anlage 3.1 zur Kooperationsvereinbarung über eine interkommunale Zusammenarbeit für die Einsammlung und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis

Kostenverteilungsschlüssel IKZ Abfalleinsammlung

Umlegung /
Nr. Kostenposition Aufwendung Abrechnung Bemerkung

interne und externe Aufwendungen: Einmalig Vorlaufkosten für Gründung IKZ
Rechtsberatung
Konzeptfindung
Kooperationsmodell entwickeln
Kooperationsmodell abschließen
Ausschreibungskonzept
Grundlagenermittlung
Personalaufwand EBA

Europaweite Ausschreibung, aufgeschlüsselt nach 
Kommunen

Einmalig für Vertragslaufzeit (Ausschreibung)

spezifisch auf Belange der Kommunen abgestimmt 
(Abfuhrintervalle, Behälter etc.)

Pauschal Umlegung des Aufwandes nach 
Anzahl der teilnehmenden Kommunen

Laufzeitregelungen
Preisanpassungsklauseln

3

3.1
Allgemeinkosten/
Overhead MKK 
Eigenbetrieb

Overhead / Organisation, Abwicklungssteuerung, 
Vertragsmanagement, Abrechnung gegenüber 
externem Entsorger und Kommunen

€/Einwohner pauschal nach Einwohner, 
monatliche Abrechnung

3.2 Sammelkosten externer 
Entsorger

Einsammlung Abfälle in der Kommune,  
Abrechnung nach Leistungspositionen je Kommune €/t

Gemäß    Ausschreibungsergebnis, 
individuell/spezifisch für jede Kommune, 
monatliche Abrechnung

3.3 Beschwerde-management Personalaufwand EBA €/Einwohner monatliche Abschlagszahlungen nach 
Einwohner

3.4 Abfallberatung Personalaufwand EBA €/Einwohner Pauschal nach Einwohner Kommune, 
monatliche Abrechnung

3.5 Behältermanagement Anschaffungskosten Behälter Miete je Behälter monatliche Abrechnung

Lagerkosten Behälter
Pauschale für 
Behältertausch 
und -aufstellung

Reinigungskosten Behälter
Personalaufwand EBA

3.6 Sperrmüll auf Abruf Anschaffungskosten Software und Online-Modul €/Einwohner monatliche Abrechnung
Wartungskosten
Personalaufwand EBA

Operativer Betrieb- laufend MKK- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Rahmen IKZ

1 Vorlaufkosten €/Einwohner 

2 Ausschreibung €/Einwohner 

Pauschal nach Anzahl der teilnehmenden 
Kommunen



 

Postanschrift: Innerer Ring 1, 63486 Bruchköbel 
Hausanschrift: Zum Fliegerhorst 1229, 63526 Erlensee 

Telefon: 06181/ 975-221      EMail: hauptamt@bruchkoebel.de 
Telefax: 06181/ 975-203      Website: www.bruchkoebel.de 

Seite 1 von 2 

 
 

 
 
 

 
 
 

Zentrale Dienste 
Ersterfassungsdatum: 10.03.2022 

Antragsteller: Verwaltung 
Ersteller: Hr. Kullmann / Fr. Weber 

 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr.:  DS-43/2022 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 
Magistrat der Stadt Bruchköbel 16.03.2022 2. 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 29.03.2022  

 
 
Titel: 
 
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) und vorbereitende 
Untersuchungen (VU) Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Bruchköbel beschließt  
1. Das in der Anlage befindliche Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)  

mit letzten Änderungen in der Fassung vom 23.12.2021 
2. Die Fördergebietsabgrenzung auf Seite 34 des ISEK in der Fassung vom 23.12.2021 
 
Begründung: 
 
Bruchköbel wurde in das Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (vormals 
„Zukunft Stadtgrün Hessen“) mit dem innerstädtischen Fördergebiet „Stadt.Platz.Grün“ 
aufgenommen. Voraussetzung für eine Förderung ist die Erarbeitung eines sogenannten 
Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK), in dem übergeordnete 
Entwicklungsziele und konkrete Maßnahmen für das Fördergebiet beschrieben sind und die 
Festlegung der Fördergebietsabgrenzung vorgenommen wird. 
 
Das ISEK wurde in ämterübergreifender Zusammenarbeit und unter Einbeziehung der 
vorhandenen Lenkungsgruppe Innenstadtentwicklung sowie der Bevölkerung im Jahr 2020 in 
Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Stadtberatung Dr. Fries erstellt.  
 
In das ISEK wurden in seiner letzten Fassung vom 23.12.2021 nochmals letzte, verbindliche 
Auflagen der Hessenagentur und der WI-Bank eingearbeitet. Insbesondere wurde eine 
gesamtstädtische Stärken-Schwächen Analyse auf den Seiten 59-65 des ISEK eingefügt. Auch 
eine parzellenscharfe Gebietsabgrenzung wurde auf Seite 34, Abb. 16, ergänzt. Alle in der 
letzten Fassung vom 23.12.2021 vorgenommenen Änderungen wurden mit grünen 
Randmarkierungen im Dokument kenntlich gemacht. 
 
Mit Schreiben der Hessenagentur vom 28.01.2022 wurde diese Fassung endgültig anerkannt 
und ist daher erneut zu beschließen  
 
Die Bildung einer lokalen Partnerschaft, hier: Projektgruppe, wurde bereits mit Drucksache 
DS81/2021 aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 13.07.2021 beschlossen. 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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VORWORT
Im Gespräch -  
Drei Fragen an Bürgermeisterin Sylvia Braun

Bruchköbel wurde in das Städtebauförderprogramm 

„Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ aufgenommen. 

Wie kann die Stadt davon profitieren?

Unser Stadtzentrum soll noch schöner und attraktiver 

werden: Insbesondere die Grün- und Freiflächen können 

dazu einen großen Teil beitragen. Über die Förderung von 

Bund und Land können wir nun in den nächsten zehn bis 

zwölf Jahren Maßnahmen umsetzen, wie beispielsweise 

eine Aufwertung des Krebsbachparks, eine Verschöne-

rung des Freien Platzes oder die Schaffung von neuen 

Wegebeziehungen. Die Aufenthalts- und Lebensqualität 

wird sich dadurch maßgeblich erhöhen. 

In den nächsten Jahren werden Maßnahmen für eine 

nachhaltige Entwicklung der Stadt gefördert. In diesem 

Konzept sind nun die Maßnamenpakete zusammenge-

fasst. Wie wurden diese ausgewählt? 

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger stand bei der 

Erarbeitung der Maßnahmen im Vordergrund. In Gesprä-

chen mit verschiedenen Menschen und Gruppen wurden 

gemeinsam mit dem Stadtmarketing die Bedarfe der Bür-

gerinnen und Bürger ermittelt. Was ist für die Menschen 

hier wichtig? Wo drückt der Schuh? Welche Ideen und 

Anregungen gibt es? Das fanden wir so heraus und konn-

ten mit der Expertise unserer Stadtplaner und Unterstüt-

zung eines Fachbüros ein Konzept erarbeiten. Dies liegt 

nun hier vor, darin sind Maßnahmenpakete gesammelt, 

die mit Hilfe der finanziellen Förderung durch das Land 

umgesetzt werden können. 

 

Wie geht es nun weiter? 

Unser Konzept stellt einen Orientierungsrahmen für 

die Entwicklung des Gebietes dar. Zunächst erfolgt die 

Prüfung des Konzeptes durch den Fördermittelgeber. 

Im Anschluss können wir mit der Ausarbeitung erster 

Maßnahmen starten. Erst dann gehen wir im Bereich der 

Stadtplanung weiter ins Detail und schauen uns ganz 

genau an, was an welcher Stelle konkret verbessert wer-

den sollte. Auch dabei beziehen wir die Bürgerinnen und 

Bürger mit ein, gehen in den Austausch und setzen so 

passgenaue Lösungen um. Gemeinsam können wir so 

Bruchköbel weiter gestalten und machen damit unsere 

Stadt noch lebenswerter.
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1 WACHSTUM UND NACHHALTIGE 
ERNEUERUNG IN BRUCHKÖBEL: 
STADT. PLATZ. GRÜN.

Bruchköbel besteht aus fünf Stadtteilen, doch insbeson-

dere der Hauptort Bruchköbel erfüllt für die Gesamtstadt 

viele Funktionen: Es ist ein Wohn- und Arbeitsort, hat eine 

Dienstleistungs- und Versorgungsfunktion, ist ein Ort für 

die Freizeitgestaltung.  

So vielfältig wie die Nutzungsansprüche ist die städte-

bauliche Gestaltung dieses Gebiets: Fachwerkhäuser, 

Geschäftsgebäude und ein großer Wohnblock wechseln 

sich mit Baudenkmälern und Einfamilienhäusern ab. Ge-

prägt wird das Gebiet auch durch zentrale Grün- und 

Freiflächen. Versteckt zwischen den Gebäuden, entlang 

schmaler Fußwege oder durch enge Treppen abgetrennt, 

finden sich teilweise große Grünflächen, die derzeit kaum 

genutzt werden. In der öffentlichen Wahrnehmung sind 

diese Flächen wenig präsent. Gleiches gilt auch für den 

Krebsbach, der das Gebiet durchfließt und durch die We-

geführung, Bebauung und Gestaltung der angrenzenden 

Freiflächen kaum wahrnehmbar ist. 

Die Stadt verfolgt das Ziel, Bruchköbel nachhaltig weiter-

zuentwickeln. Gebäude, Plätze und Grün- und Freiflächen 

sollen dabei aufgewertet werden, sodass ein belebter, be-

darfsorientierter Raum entsteht. „Stadt.Platz.Grün“ lautet 

der Projektname, der diese Aspekte vereint. Mit Hilfe der 

Städtebauförderung sollen so in den kommenden Jahren 

Maßnahmen umgesetzt werden, die die Aufenthalts- und 

Lebensqualität in Bruchköbel steigern.  
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1.1 Das Förderprogramm im Überblick 

Bundesweit werden Kommunen über die Städtebauför-

derprogramme, die im Zusammenschluss von Bund und 

Ländern aufgestellt werden, bei der Herstellung nachhal-

tiger städtebaulicher Strukturen gefördert. Insbesondere 

die Stärkung der Innenstädte und Ortszentren, dem Ent-

gegenwirken von Funktionsverlusten und das Beheben 

sozialer Missstände durch bauliche Maßnahmen sind Ziel 

der Städtebauförderung.  

Bruchköbel wurde im November 2019 in das Programm 

„Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen. Mit der Verwaltungs-

vereinbarung Städtebauförderung 2020 haben alle Bun-

desländer unterzeichnet, dass die bis dato bestehenden 

Förderprogramme in drei Programme zusammengefasst 

und überführt werden: „Lebendige Zentren“, „Sozialer 

Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Er-

neuerung“. Bruchköbel wurde damit der Förderrichtlinie 

„Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ zugeordnet, 

die im Wesentlichen die ehemaligen Programme „Stad-

tumbau Hessen“ und „Zukunft Stadtgrün Hessen“ vereint. 

Im Rahmen des Programms „Wachstum und nachhaltige 

Erneuerung“ sind folgende Maßnahmen förderfähig, die 

in Bruchköbel eine Rolle spielen:

• die Verbesserung des öffentlichen Raums, des 

Wohnumfeldes und der privaten Freiflächen 

• die Anpassung und Transformation der städti-

schen Infrastruktur einschließlich der Grundver-

sorgung  

• die Aufwertung und den Umbau des Gebäude-

bestandes  

• Maßnahmen der wassersensiblen Stadt- und 

Freiraumplanung und zur Reduzierung des Wär-

meinseleffektes 

• der Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht 

mehr benötigter Gebäude oder Gebäudeteile 

oder der dazugehörigen Infrastruktur 

(Vgl. Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2020, S. 8ff. 
vom 19.12.2019/07.05.2020) 

Voraussetzung für eine Förderung ist die Erarbeitung eines 

sogenannten Integrierten städtebaulichen Entwicklungs-

konzepts (ISEK), in dem übergeordnete Entwicklungsziele 

und konkrete Maßnahmen für das Fördergebiet „Stadt.

Platz.Grün“ beschrieben sind. Eine ämterübergreifende 

Zusammenarbeit, die dem integrierten Ansatz folgt, Pla-

nungsprozesse nicht sektoral, sondern ganzheitlich aus-

zugestalten und alle stadtgesellschaftlichen Zusammen-

hänge zu betrachten, ist dabei Voraussetzung. Aber nicht 

nur die ämterübergreifende, horizontale Verflechtung 

spielt eine Rolle, denn das Programm fordert gleicher-

maßen eine vertikale Verflechtung der Akteure ein; ver-

steht sich also als Gemeinschaftsinitiative. Lokale Akteure 

sollen „als Ideengeber, als Multiplikatoren, aber auch als 

Träger eigener Initiativen“ die Möglichkeit haben, ihre 

Stadt aktiv mitzugestalten (Hessisches Ministerium für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 2020).  

1.2 Aufbau des Konzepts: Methodik und Vorgehen 

Als Beurteilungsgrundlage für die Förderfähigkeit im 

Sinne der angestrebten Städtebauförderung sind Vor-

bereitende Untersuchungen (VU) gemäß § 141 Abs. 1 

BauGB durchzuführen. Als Bestandteil des ISEK sollen die 

Ergebnisse der VU den Entwicklungsbedarf aufzeigen 

und damit die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen 

vorbereiten. Dabei werden soziale, strukturelle und städ-

tebauliche Verhältnisse vor Ort den allgemeinen Zielen 

und der Durchführbarkeit gegenübergestellt. Um sicher 

zu stellen, dass die Handlungsempfehlungen nachhaltige 

Wirkungen entfalten, werden alle betroffenen Disziplinen 

bei der Erarbeitung einbezogen und Ziele auf Grundlage 

von bestehenden gesamtstädtischen Konzepten formu-

liert. Voraussetzung für eine Förderung und den lang-

fristigen Erfolg ist die Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger bei der Entwicklung des Konzeptes.  

Das ISEK, das die „Leitplanken der Gebietsentwicklung“ 

für die kommenden rund zehn Jahre vorgibt, umfasst 

• die Ergebnisse der VU 

• die räumliche Abgrenzung des Fördergebietes 

• aus der VU abgeleitete, für das Gebiet zentrale 
Entwicklungsfelder und sich daraus ergebende 
Ziele 

• einen Maßnahmenkatalog 

• eine Kosten- und Finanzierungsübersicht. 

Ein ISEK darf allerdings nicht starr ausgelegt und ange-

wandt werden. Zu schnell verändern sich gesellschaft-

liche und sonstige Rahmenbedingungen. Es ist daher 

wichtig, ein ISEK in regelmäßigen Abständen fortzu-

schreiben, die einzelnen Maßnahmen auf Realisierbar-

keit und Notwendigkeit hin zu überprüfen und gegebe-

nenfalls anzupassen sowie neue Handlungsbedarfe und 

Maßnahmen aufzunehmen.

1.2.1 Datenanalyse und -erfassung 

Im Zuge der VU wurden folgende Planungen, Erhebun-

gen und Veröffentlichungen als allgemeine Datengrund-

lage gesichtet und ausgewertet: 

• Regionaler Flächennutzungsplan   

• Sozialdaten: Einwohnerbestand, Haushaltsgrö-

ßen, Nationalitätenstatistik, Gemeindedatenblatt  

• Einzelhandelskonzept, 2016  

• Leitbild Bruchköbel, 2005 und 2013 

• Freiflächenplan neues Stadtzentrum, 2020  

• Bebauungsplan Stadtmitte 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Ortskern Bruchköbel 2018 (Ar-

tenschutzgutachten, 2016; Baugrundgutachten, 

2016; Bodenuntersuchungen, 2012; Schallschutz-

gutachten, 2017; Verkehrsuntersuchung, 2017; 

Wasserwirtschaftliche Erläuterungen, 2017)  

                  

• Bebauungsplan Ortskern, 1977  

• Entwurf Liste der Altflächen, 2020  

• Fahrradstellplatzkonzept – Standortvorschlag, 

2019 

• Umfrage zur Stadtentwicklung der Stadt Bruch-

köbel – Ergebnisse, 2012  

• Ergebnisse der TÖB-Beteiligung, 2020  

• Flankierend: Einbindung der Befragung der 

Verwaltung von Jugendlichen und Erwachsenen 

zum Freizeitverhalten, 2020 
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Die Datenauswertung diente als Grundlage für alle weite-

ren methodischen Planungen und Erhebungen der städ-

tebaulichen Bestandsaufnahme und -analyse. 

In Abgleich mit den vorliegenden Datengrundlagen wur-

den eigene Erhebungen zum Planungsgebiet durch Orts-

begehungen mit zugehörigen Fotodokumentationen 

durchgeführt (20. Mai, 26. August, 22. September 2020). 

Weitere Erkenntnisse zur Bestandssituation ließen sich 

im Austausch mit lokalen Akteuren und der ansässigen 

Bevölkerung im Zuge verschiedener Beteiligungsformate 

gewinnen. Alle gesammelten Informationen sind in einer 

systematischen städtebaulichen Bestandsaufnahme zu-

sammengeflossen. Dabei wurden folgende Teilaspekte 

genauer untersucht: 

• Nutzungsstruktur (auch Baukörper und  

Geschossigkeit) 

• ungenutzte/mindergenutzte Flächen und Leer-

stände 

• Flächennutzungen  

• Freiraumtypen 

• Verkehrsstruktur, Wegeverbindungen 

• Sicherheit und Sauberkeit, Erscheinungsbild 

• Gewerbestruktur  

Die zentralen Ergebnisse sind in Bestands- und Analyse-

karten dargestellt.  

Aus der fachplanerischen Auseinandersetzung mit dem 

Status Quo wurde eine Lagebeurteilung hinsichtlich der 

vorliegenden Potenziale und Chancen sowie Missstände 

und Herausforderungen erstellt. Die daraus gewonnenen 

Ergebnisse dienen wiederum als Grundlage zur Ableitung 

von Zielen und Handlungsfeldern für die Gebietsentwick-

lung. Die Ergebnisse der Lagebeurteilung werden in Ka-

pitel SWOT-Analyse dargestellt. 

1.2.2 Einbindung der lokalen Akteure

Ein gelungener Beteiligungsprozess lebt von der Auswahl 

geeigneter Formate, einer durchdachten Öffentlichkeits-

arbeit und Kommunikation, um zu gewährleisten, dass 

alle betroffenen Akteursgruppen beteiligt werden kön-

nen. Die Sichtbarmachung des Prozesses in der Stadt-

gesellschaft verstärkt den Eindruck, dass sich im Gebiet 

etwas verändert und wirkt als Katalysator bzw. Motivati-

onsinstrument vor Ort. 

Ein breit angelegter Mix aus innovativen Beteiligungsfor-

maten sollte auch in Zeiten der Pandemie möglichst viele 

Bevölkerungs- und Akteursgruppen in den Stadtentwick-

lungsprozess einbeziehen, um die Interessen der Bevöl-

kerung bei strategischen Überlegungen in hohem Maße 

berücksichtigen zu können. Die eingesetzten Bürgerbe-

teiligungsformate hatten das Ziel, die zentralen Fragestel-

lungen und Vorstellungen der Menschen zu „Stadt.Platz.

Grün“ zu filtern und zu gewährleisten, dass diese sich 

in den Planungsergebnissen wiederfinden. Die Formate 

konnten dabei auf dem bereits seit Jahren laufenden Be-

teiligungsprozess zum neuen Stadtzentrum aufbauen. 

Es zeigte sich, dass das Interesse der Bürgerinnen und 

Bürger auch an der darüber hinausgehenden weiteren 

Entwicklung und Gestaltung des Stadtzentrums hoch ist. 

Auf die hohe Bekanntheit des laufenden Bauprozesses 

konnte dabei gut aufgebaut werden.

Die Formate im Überblick
Verwaltungsinternes Kick-off

Mit einer ämterübergreifenden Sitzung am 2. Juli 2020 

startete der Prozess der Vorbereitenden Untersuchungen 

und der Entwicklung des ISEK mit einem verwaltungsin-

ternen Kick-off. Der gesamte Prozess wurde skizziert und 

abgestimmt. Infolgedessen gründete sich die ämterüber-

greifende Projektgruppe, die den Gesamtprozess begleitet.

Schlüsselpersoneninterviews

Einen umfassenderen Einblick in Problemlagen und Her-

ausforderungen im Fördergebiet erhalten, um die Situa-

tion vor Ort möglichst in der Gesamtheit aller Strukturen 

einschätzen zu können – das war Ziel der Schlüsselper-

soneninterviews. Vertreterinnen und Vertreter verschie-

dener Gruppen bzw. Personen mit detaillierten Gebiets-

kenntnissen, die als Sprachrohr und Multiplikator agieren, 

wurden zum Austausch eingeladen. Auf Basis eines Ge-

sprächsleitfadens wurden insgesamt 40 Personen über 

den Prozess informiert und 21 Personen interviewt. Je 

nach Verfügbarkeit und den geltenden Hygieneregelun-

gen wurden die Formate angepasst. Es fanden Gruppen- 

und Einzelspräche vor Ort statt, aber auch Telefon- und 

Videotermine. Gespräche wurden u. a. mit Kirchenge-

meinden, Jugend- und Seniorenvertreterinnen und Seni-

orenvertretern, Gewerbetreibenden, aktiven Kultur- und 

Sportvereinen und Freiwilligen Feuerwehren geführt. 

Auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtteile 

fanden Gespräche statt. 

Abb. 1: Aufsuchende Beteiligung vor dem Tegut-Supermarkt
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4.1 Wofür nutzen Sie die Grünflächen im Gebiet?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2 Was gefällt Ihnen gut an den bestehenden Grünflächen? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3 Was könnte verbessert werden?_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.4 Was gefällt Ihnen gut an der historischen Innenstadt?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

4.5 Was gefällt Ihnen gut am geplanten neuen Stadtzentrum?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

5) Ihre Zukunftsvision: Welche Angebote oder Einrichtungen wünschen Sie sich hier im Untersuchungsgebiet,  

die einen Mehrwert für Sie bringen würden? (Mehrfachauswahl möglich)

 □□  Geschäfte/Dienstleistungen (z. B. Kiosk, Café) ___________________________________________________________________

 □□  Spielplätze  
 

 □□  Fitnessgeräte/Bewegungsparcours

 □□  Sportflächen  
 

 □□  Räume für Gruppen und Vereine

 □□  Treffpunkte im Außenbereich  □□  Mülleimer und Hundebeutel  

 □□  Radwegeverbindungen  □□  Urbane Gärten

 □□  Bühnenflächen  
 □□  Sitzplätze und Licht

 □□  Plätze für Kultur und Events  □□   Fahrradparkplätze

 □□  See, Bach und/oder   
 □□   Laufwege jenseits der Hauptstraße 

 
        weiteres Wassererlebnis  

 
 □□  _________________________________________________________________________________________________________________________

6) Was ich noch mitteilen möchte:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

7) Zu Ihrer Person.•  Wo leben Sie? □□  Im Untersuchungsgebiet  □□  In Bruchköbel □□  In Niederissigheim  
 

 □□  In Oberissigheim  □□  In Roßdorf  □□  In Butterstadt

 □□  Außerhalb von Bruchköbel• Wie alt sind Sie? _____________________ 
• Ihr Geschlecht:    □□  männlich  □□  weiblich  □□  divers

In Zusammenarbeit mit:

1) Was ist Ihr erster Gedanke zu Bruchköbel? Vervollständigen Sie den Satz.

Mit Bruchköbel verbinde ich …    

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Wie ordnen Sie folgende Aussagen auf einer Skala ein? Kreuzen Sie an.

• Bruchköbel ist klimafreundlich.                    

• Bruchköbel ist für Besucherinnen und Besucher attraktiv.

• Es ist angenehm, in Bruchköbel zu wohnen.  

( □□  Ich wohne nicht hier) 

• Die Menge an Grünflächen in Bruchköbel genügt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Bewerten Sie diese Aussagen. Kreuzen Sie an. 

Die Aufenthaltsqualität und die Nutzungsmöglichkeiten  
des Krebsbachparks sind ... 

□□ □□ □□

Die Wegeverbindungen in die Innenstadt für Fußgängerinnen 
und Fußgänger sind …

□□ □□ □□

Die Wegeverbindungen in die Innenstadt und die Parkflächen
für Radfahrerinnen und Radfahrer sind ...

□□ □□ □□

Die Qualität der öffentlichen Parks/Aufenthaltsräume ist ... □□ □□ □□

Der Zugang zu den öffentlichen Grünflächen ist … □□ □□ □□

Die Nutzung des Freien Platzes (Marktplatzes) ist … □□ □□ □□

Der Zustand der historischen Altstadt, ihrer Gebäude  
und Plätze ist ...

□□ □□ □□

 

Stadt.Platz.Grün.
Befragung der Bürgerinnen und Bürger  

stimme gar 
nicht zu

stimme 
voll zu

stimme gar 
nicht zu

stimme 
voll zu

stimme gar 
nicht zu

stimme 
voll zu

stimme gar 
nicht zu

stimme 
voll zu

gut
mittel/
mäßig

ungenügend/
verbesserungswürdig

In Zusammenarbeit mit:

Abb. 2: Infoflyer zur Beteiligung und Fragebogen der aufsuchenden Beteiligung

Aufsuchende Beteiligung

Ziel war es, mit Menschen vor Ort niedrigschwellig ins 

Gespräch zu kommen und deren Anregungen (Wünsche, 

Ängste, Bedarfe) für die Entwicklung des Fördergebiets 

zu erfassen. Um möglichst alle Bevölkerungsgruppen zu 

erreichen, wurden für die aufsuchende Beteiligung fol-

gende Termine und Orte gewählt: Freitag, 11. September 

2020, am Wochenmarkt (8.00 bis 14.00 Uhr) und Samstag, 

12. September 2020, am Tegut-Markt Niederissigheim 

(9.00 bis 12.00 Uhr). Mit einem Leitfragebogen und Ge-

bietskarten aus Hohlkammerplatten sowie Projektflyern 

gingen die Interviewenden direkt auf die Menschen zu 

und sammelten so in über 50 Gesprächen wertvolle Er-

kenntnisse.

Abb. 3: Impressionen von den Stadtspaziergängen mit Bürgerinnen und Bürgern © Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Stadtspaziergänge 

Um konkrete Maßnahmenideen von lokalen Akteurinnen 

und Akteuren sowie Bürgerinnen und Bürgern zu sam-

meln, wurden zwei Rundgänge durch das Fördergebiet 

angeboten. Die circa 1,5-stündigen Begehungen mit an-

schließender Diskussion fanden am 23. September 2020 

um 16.00 Uhr und um 18.30 Uhr statt. Eingeladen wurde 

öffentlich. Die rund 30 Personen, die an den Terminen teil-

nahmen, setzten sich aus Bürgerinnen und Bürgern und 

politischen Funktionsträgerinnen und -trägern zusammen.



16 17BRUCHKÖBELBRUCHKÖBEL

1  Wachstum und Nachhaltige Erneuerung in Bruchköbel: Stadt. Platz. Grün. 1  Wachstum und Nachhaltige Erneuerung in Bruchköbel: Stadt. Platz. Grün.

Workshop mit Gewerbetreibenden

Am 1. Oktober 2020 wurden Gewerbetreibende eingela-

den, um sich in einem Workshop intensiv mit den Themen 

der Städtebauförderung im Fördergebiet Stadt.Platz.Grün 

auseinanderzusetzten, ihre Bedarfe und Ideen zu äußern. 

Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich dabei zu 

einem intensiven Austausch zusammen. 

Hierbei wurde deutlich, dass die anwesenden Unterneh-

merinnen und Unternehmer den Prozess der Innenstad-

tentwicklung positiv sehen und für die weitere Entwick-

lung vor allem auch eine Verbesserung der Barrierefreiheit, 

der Vielfalt und Aufenthaltsqualität wichtig finden.

Abb. 4: Workshop mit Gewerbetreibenden © Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Verwaltungsworkshop (Bauamt)

Um gezielte Einblicke in aktuelle Prozesse und Vorhaben 

im Fördergebiet zu erhalten, wurden Expertengruppen 

aufgesucht. So lieferten Vertreterinnen und Vertreter aus 

dem Bauamt Informationen zum aktuellen Planungsstand 

der neuen Stadtmitte, der Verkehrsflächen und sonstigen 

Bauvorhaben in den kommenden Jahren.

Rückkopplungsveranstaltungen (geplant 2021)

Die zentralen Inhalte des ISEK wurden aufbereitet und in 

Form einer Ausstellung dargestellt. Die Rückspiegelung zu 

den Ergebnissen erfolgt an zwei Präsenztagen – einmal auf 

dem Wochenmarkt, einmal im Atrium Bruchköbel. Dabei 

konnten alle Interessierten Fragen an die Projektleitung 

stellen und Rückmeldung zu den Ergebnissen geben. 

Nach den Präsenztagen wanderte die Ausstellung in die 

Stadtbibliothek, in der sie noch zwei Wochen für alle zu-

gänglich zu sehen war.

Rückkopplung auf politischer Ebene

Ein Bericht an die Politik zum Prozessverlauf sowie den 

Ergebnissen der Beteiligung erfolgte regelmäßig. Im Aus-

schuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr 

wurde mehrfach berichtet. Zudem wurden die Ausschuss-

mitglieder bei einem Stadtspaziergang am 17. November 

2020 vor Ort informiert. Wertvolle Rückmeldungen und Im-

pulse wurden dabei gesammelt. Mitglieder des Magistrat 

der Stadt Bruchköbel wurden bei einem Stadtspaziergang 

informiert. (Ausschuss ist coronabedingt verschoben.)
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2 ANALYSE DER AUSGANGS- 
SITUATION UND DER POTENZIALE
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2.1 Regionale und gesamtstädtische Rahmenbedingungen

Bruchköbel ist eine Stadt in Hessen, in der Metropolre-

gion Frankfurt Rhein-Main. Die Stadt liegt im Landkreis 

Main-Kinzig, nordöstlich von der Metropole Frankfurt am 

Main (ca. 20 km) und nördlich von Hanau (ca. 8 km). Die 

Gesamtgemarkungsgröße beträgt 29,69 Quadratkilometer.

Fünf Stadtteile bilden die Gesamtstadt: Roßdorf, But-

terstadt, Niederissigheim, Oberissigheim und Bruchkö-

bel (Kernstadt). Die Eingemeindungen wurden in den 

1970er-Jahren vollzogen.

Die Region ist landwirtschaftlich geprägt. Südlich des 

Ortes, zwischen Bruchköbel und Hanau, befindet sich 

der Bruchköbeler Wald. Die Stadt wird von einem Ober-

flächenwasserkörper durchflossen, dem Krebsbach. Das 

Gewässer zweiter Ordnung (nach dem Hessischen Was-

sergesetz HWG) fließt nach rund 25 Kilometern über den 

Fallbach bei Hanau in die Kinzig. Nördlich von Hanau an 

der B45 gelegen, ist die Stadt über die A 66 überregional 

angebunden. Die Oberzentren in der Rhein-Main-Region 

oder der Flughafen Frankfurt Rhein-Main sind dadurch 

über den motorisierten Individualverkehr gut erreichbar. 

Der Regionalbahnhof ermöglicht weitere Mobilität, insbe-

sondere durch die Anbindung an den Fernbahnhof Hanau. 

Abb. 5: Karte Lage von Bruchköbel (ohne Maßstab)

Bruchköbel
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2.1.1 Historische Entwicklung

Die Geschichte Bruchköbels geht bis in das 12. Jahrhun-

dert zurück. Dem Ort wurde 1368 durch Kaiser Karl IV. das 

Stadtrecht zugesprochen. Bruchköbel war Sitz eines Ge-

richts- und Veraltungsbezirkes („Zehnt“), in dem ein über 

Leben und Tod entscheidendes Halsgericht ansässig war. 

Dadurch erreichte der Ort im 14. Jahrhundert regionale 

Bedeutung. Überlieferungen aus Kirchdokumenten ver-

weisen auf 120 Hausstellen und circa 600 Einwohnende 

im Jahr 1564. 

Ab dem Jahr 1642 kam es zu Zuwanderungen, da sich die 

lutherische Gemeinde gründete. 

Die Stadthistorie ist aber auch geprägt von Kriegen und 

Krisen: Die Beulenpest, der 30-jährige und siebenjährige 

Krieg kosteten viele Menschenleben und brachten Leid. 

Im Jahre 1820 gab es 478 Einwohnende.

Die Eröffnung der Eisenbahnlinie von Hanau nach Win-

decken erfolgte im Jahr 1879. Bereits im Jahr 1885 zählte 

Bruchköbel rund 1.000 Einwohnende.

Die Siedlungsfläche in Bruchköbel wuchs stetig. 

Der Hauptort Bruchköbel wurde maßgeblich in den Jah-

ren vor 1933 erbaut. Erweitert hat sich der Gebäudebe-

stand rund um die historische Altstadt in den Jahren 1933 

bis 1944 entlang der Hauptstraße, überwiegend nördlich 

der Straße. Flächen bis zu den Eisenbahngleisen im Nord-

westen und Gebiete südlich und östlich der Waldstraße, 

bis zur Schwimmbadstraße, wurden bebaut. Südlich der 

Hauptstraße, beispielsweise in der Hainstraße, entstan-

den viele Gebäude zwischen 1945 und 1954. Auch in der 

Jahnstraße wurde in dieser Zeit die Siedlungsfläche er-

weitert. 

Ein Großteil der Gebäude entlang der Einbahnlinie in 

Richtung Nordwesten sowie die Ortsteile Niederissig-

heim und Roßdorf entstand zwischen 1955 und 1966. 

Gebietsreformen 1972 und 1974 schlossen die ehemals 

selbstständigen Kommunen zusammen, worauf die er-

neute Verleihung der Stadtrechte im Jahr 1975 folgte. 

Abb. 6: Die Siedlungsstruktur in den Jahren 1929 und 1963 (Kartenquelle: 

Regionalverband FrankfurtRheinMain)

Entwicklung der Siedlungsfläche  
in Bruchköbel

Bruchköbel 1929

Bruchköbel 1963

 vor 1932
 1933 – 1944

 1945 – 1954
 1955 – 1966
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Altersstruktur
Betrachtet man die Altersstruktur, zeigt sich folgendes 

Bild: Es leben deutlich weniger Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren in Bruchköbel als im Main-Kinzig-Kreis 

oder in Hessen. Auch der Anteil der Elternjahrgänge, 

also der 24- bis 37-Jährigen, ist geringer. Hingegen leben 

deutlich mehr Menschen zwischen 65 und 79 Jahren in 

Bruchköbel im Vergleich zum Kreis und dem Bundesland. 

Auch der Anteil der Menschen über 80 Jahre liegt darü-

ber (Bertelsmann Stiftung 2020).

Unter 18 Jahre

24 bis 37 Jahre

65 bis 79 Jahre

80 Jahre und älter

      Bruchköbel

0 2 8 144 10 166 12 18 20

      Main-Kinzig-Kreis       Hessen

Altersstruktur im Vergleich (Anteil in %)

Abb. 7: Altersstruktur von Bruchköbel im Vergleich zum Main-Kinzig-Kreis und Hessen (Bertelsmann Stiftung 2020)

2.1.2 Sozialstrukturanalyse

Für die Sozialstrukturanalyse werden Daten der Stadt 

Bruchköbel und des Landes Hessen sowie von bun-

desweiten Portalen ausgewertet. Die Auswahl der 

Daten beruht auf folgender fachlicher Einschätzung: 

Notwendigkeit für Begründungszusammenhänge im 

Untersuchungsgebiet, Datenverfügbarkeit und for-

schungsökonomische Gründe, Erhebungsaufwand und 

Vergleichbarkeit in einigen Jahren (formative und sum-

mative Evaluation).

Alle Angaben beziehen sich auf Personen mit Haupt-

wohnsitz in Bruchköbel.

Zum Stichtag 30.06.2020 lebten im gesamten Stadtge-

biet 20.503 Menschen. 48,2 % der Eiwohnenden sind 

männlich, 51,2 % sind weiblich. Die Bevölkerungsdichte 

beträgt 690 Einwohnende pro Quadratkilometer und ist 

damit im Vergleich zum gesamten Bundesland deutlich 

höher (Durchschnitt Hessen: 283 Einwohnende/km2). 

Die meisten Menschen, etwa 63,5 % der Einwohnenden, 

leben im Hauptort Bruchköbel, gefolgt von den Ortstei-

len Roßdorf (15,4 %), Niederissigheim (13,7 %), Oberissig-

heim (6,5 %) und Butterstadt (0,9 %). 

Haushaltsgrößen
Mit einem Anteil von 41,3 % machen die Einpersonen-

haushalte in Bruchköbel den größten Anteil der Haus-

halte aus. Im Main-Kinzig-Kreis leben nur 36,9 % in Einper-

sonenhaushalten. Bei den Haushalten mit Kindern zeigt 

sich ein anderes Bild: In Bruchköbel gibt es im Vergleich 

zum Landkreis weniger Haushalte mit Kindern (26,9 % 

versus 29,4 %). 

Ausländische Bevölkerung
Als ausländische Bevölkerung wird die Personengruppe 

nichtdeutscher Menschen zusammengefasst, die nicht-

deutsch im Sinne des Artikels 116, Absatz 1 des Grundge-

setzes sind. Eine Aussage zum Migrationshintergrund des 

Personenkreises kann nicht getroffen werden. Zur aus-

ländischen Bevölkerung gehören auch Staatenlose und 

Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. 

Von 20.503 Einwohnenden in Bruchköbel sind 2.243 

Menschen ausländisch, was einem Anteil von 10,94 % 

entspricht. Im Landkreis ist der Anteil gemessen an der 

Gesamtbevölkerung mit 16,06 % deutlich höher (Hessi-

sches Statistisches Landesamt 2020).

Der Jugend- und Altersquotient als Indikatoren aus der 

Demografie beschreiben das Generationenverhältnis 

näher und geben Aufschluss über das quantitative Ver-

hältnis der nicht-erwerbstätigen zur erwerbstätigen Be-

völkerung.

 

Der Jugendquotient, der das Verhältnis der jungen Bevöl-

kerung zur erwerbstätigen Bevölkerung beschreibt, liegt 

bei 31,3. Dies besagt, dass die nachwachsende Genera-

tion in Bruchköbel dünner besetzt ist als die derzeitige 

Bevölkerung im Erwerbsalter, was in Zukunft zu einem 

tendenziell abnehmenden Arbeitskräftepotenzial führen 

kann. Der Wert weist im Vergleich zum Landkreis und 

zum Bundesland keine auffälligen Unterschiede auf, die 

Zahlen sind nahezu identisch.

Der Altersquotient, der sich aus dem Verhältnis der 

65-Jährigen und Älteren zu den erwerbstätigen Personen 

berechnet, zeigt deutliche Unterschiede auf: In Bruchkö-

bel liegt der Altersquotient mit 44,7 deutlich über dem 

des Main-Kinzig-Kreises (36,1) und dem Bundesland 

(34,1). 

Parameter Bruchköbel Main-Kinzig-Kreis Hessen

Jugendquotient 31,3 31,6 31,0

Altersquotient 44,7 36,1 34,1

Tab. 1: Jugend- und Altersquotient im Vergleich (Bertelsmann Stiftung 2020)
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ALG II

SBG II

Arbeitslosenanteil an den  

ausländischen SvB*

Arbeitslosenanteil 

an den SvB*

      Bruchköbel

0 2 8 144 106 12

      Main-Kinzig-Kreis       Hessen

Quoten zur Arbeitslosigkeit 

Abb. 8: Quoten der Arbeitslosigkeit (Wegweiser Kommune 2018)

Arbeitslosigkeit
Der Anteil der Personen, die Leistungen nach dem zwei-

ten und dritten sozialen Gesetzbuch oder Grundsiche-

rung für Arbeitssuchende erhalten, ist ein aussagekräf-

tiger Indikator zur näheren Beschreibung der sozialen 

Situation. Die Berechnung der Arbeitslosenzahlen erfolgt 

auf der Basis der Bevölkerungsgruppe 15 bis 64 Jahre 

(Personen im erwerbsfähigen Alter).

Insgesamt 5,2 % der Erwerbsfähigen in Bruchköbel er-

halten Leistungen nach dem zweiten sozialen Gesetz-

buch (SGB II). Dieser Wert liegt unter denen des Main- 

Kinzig-Kreises bzw. des Bundeslandes Hessen. 

Die Arbeitslosengeld-II-Quote von Bruchköbel liegt mit 

4,2 % ebenfalls deutlich unter den Vergleichswerten des 

Kreises und Landes. 

Bevölkerungstrends und -prognose bis 2035
Die Entwicklung der Bevölkerungszahl seit 1995 zeigt mit 

insgesamt 3% Zuwachs in diesem Zeitraum nur leicht 

nach oben. (1995: 19896 EW / 2020: 20512 EW). Die Be-

völkerung ist in Bruchköbel im Jahr 2018 durchschnittlich 

46,6 Jahre alt und somit über dem Durchschnitt im Main-

Kinzig-Kreis (44,5 Jahre) und dem gesamten Bundesland 

(43,8 Jahre). Die Prognosen des Statistischen Landesam-

tes gehen von einem weiteren Anstieg aus: Im Jahr 2025 

wird die Bevölkerung Bruchköbels vermutlich 48,2 Jahre 

alt sein, im Jahr 2035 49,8 Jahre. 

Den Prognosen zufolge wird vor allem der Anteil der 

Menschen bis 60 Jahre abnehmen. Ein Anstieg an 60- bis 

80-jährigen und über 80 Jahre alten Menschen bis zum 

Jahr 2035 wird erwartet. Im Gegensatz zu den Entwick-

lungen in Hessen ist der Bevölkerungstrend in Bruchköbel 

negativ. Den Schätzungen zufolge ist ein Rückgang der 

Einwohnenden bis zum Jahr 2035 um 3,4 % zu erwarten.

* Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Produzierendes Gewerbe

Handel, Gastgewerbe, Verkehr

Unternehmensdienstleistungen

Öffentliche und private  

Dienstleistungen

Sonstige (keine Zuordnung)

      Bruchköbel

Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigen nach Sektoren

0 5 10 15 20 25 30 35

      Main-Kinzig-Kreis       Hessen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2018

Abb. 9: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2018 (Quelle: HessenAgentur 2019, S. 4)

Arbeitsplätze und Wirtschaft
Aufgrund der Einwohnendenzahl und der Versorgungs-

funktion fungiert Bruchköbel als Mittelzentrum. Im Jahr 

2016 sind 39 Betriebe mit einer Verkaufsfläche von 3.755 

Quadratmetern in der Innenstadt ansässig. In sonstigen 

Lagen finden sich 37 Betriebe mit 11.720 Quadratme-

tern Verkaufsfläche sowie 28 Fachmärkte mit insgesamt 

14.395 Quadratmetern Verkaufsfläche (Quelle: CIMA Bera-

tung * Management GmbH 2016). 

Im Jahr 2018 sind 3.777 Menschen in Bruchköbel sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt, rund 70 % in Vollzeit 

und 30 % in Teilzeit. 

In Bruchköbel ergibt sich aufgrund der Arbeitsplätze und Er-

werbssituation der Bevölkerung ein Auspendlerüberschuss 

im Jahr 2018: Die Zahl der Auspendlerinnen und Auspendler 

übersteigt die Einpendelnden um das 2,9-Fache. 
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 Wirtschaftsstruktur
Bruchköbel ist ein Mittelzentrum nahe an Hanau und im 

Osten des Rhein-Main-Gebiets. Im Wesentlichen ist die 

Wirtschaft durch Handwerk, Dienstleitung, Handel und 

Landwirtschaft geprägt. Größere produzierende Unter-

nehmen gibt es nicht, wohl aber viele mittelständische 

Betriebe. Ein weltweit agierender Dienstleister der Auto-

mobilzulieferung hat sich angesiedelt. Am Gewerbepark 

Fliegerhorst unterhält die Stadt mit der Nachbarstadt Er-

lensee einen Zweckverband zur Vermarktung der 110 ha 

großen Gewerbeflächen. Dort haben sich u.a. große und 

mittelständische Produktions- und Dienstleistungsbe-

triebe sowie große Logistikbetriebe angesiedelt. Ein Re-

chenzentrum und eine Fleischwarenproduktion werden 

folgen. Ein Drittel der zu erwartenden Gewerbesteuer 

erhält die Stadt Bruchköbel. 

Durch das konkurrenzstarke Umfeld verliert der Handel 

trotz hoher Kaufkraft 40 Prozent des Umsatzes an die Um-

landkommunen. Dieser ist vor den Toren der Stadt vor-

wiegend durch Filialbetriebe und Vollversorger geprägt, 

in der Stadt und den Stadtteilen gibt es noch zahlreiche 

inhabergeführte, individuelle Angebote. Der grüne Wo-

chenmarkt ist ein frequenzstarker Wirtschaftsfaktor. Trotz 

einer hohen Quote an Auspendlern zeugt ein Anstieg der 

Beschäftigtenzahlen von einer hohen wirtschaftlichen 

Dynamik. Die Stadtteile haben eine noch funktionierende 

Nahversorgung, mit Ausnahme des Stadtteils Butterstadt. 

Erzeugerhöfe und Biomärkte sowie 24/7- Automaten ver-

vollständigen das Angebot. Ein digitaler Marktplatz des 

Stadtmarketings ermöglicht regionales Onlineshopping 

und unterstützt dabei die Betriebe, im Netz präsent zu 

sein.

Es werden nach einem Grundstückstausch mit Hanau 6 

ha an weiteren Gewerbeflächen geschaffen. Hierfür gibt 

es eine hohe Nachfrage von Bestandsunternehmen, die 

sich erweitern wollen. 

Zur Entwicklung der Wirtschaftsstruktur in Bruchköbel 

gibt es keine Erhebungen.

2.1.3 Planungs- und Nutzungsrundlagen

Städtebauliche Grundstruktur
Die Stadtmorphologie zeichnet sich durch den Zusam-

menschluss der einzelnen Ortsteile aus: Durch landwirt-

schaftliche Flächen getrennt, liegen die Ortsteile Roß- 

dorf, Butterstadt und Oberissigheim nicht unmittelbar an 

den Hauptort angrenzend. Niederissigheim im Norden 

des Hauptortes ist durch ein Gewerbegebiet im Süden 

des Ortsteils mit dem Hauptort verbunden.  

248/2

Abb. 10: Schwarzplan des Gebietes (ohne Maßstab)
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Flächenindikatoren, prägende Freiraumstrukturen, Naturschutz
Im Jahr 2018 werden 57 % der Gesamtfläche der Stadt als 

Landwirtschaftsfläche genutzt, 16 % des Stadtgebietes 

sind Waldflächen. 

Im Stadtumfeld unterhält die Stadt Bruchköbel eine Viel-

zahl von Gehölzen, Streuobstwiesen und Restflächen, die 

dem Naturschutz dienen. Dadurch entsteht zwischen den 

bewirtschafteten Ackerflächen ein Netz aus Biotopen, in 

denen sich Tier- und Pflanzenarten ansiedeln können, die 

einen Lebens- und Schutzraum darstellen.

Bruchköbel liegt in der Untermainebene. Die Anlagerung 

von Flugsanden und Terrassenkiesen sind für die vorherr-

schenden Bodentypen prägend (Deutsche Bodenkundli-

che Gesellschaft 2005, S. 126). 

Stadtklima, Klimaanpassung, Klimaschutz
Die Jahresmitteltemperatur in Bruchköbel lag im Jahr 

2019 bei 11,4 °C und damit über der Jahresmitteltempe-

ratur in Hessen, die bei 10,1 °C lag (Hessisches Landesamt 

für Naturschutz, Umwelt und Geologie 2020). Die Monate 

April, Juli, August und September waren arid. 
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Abb. 11: Klimadiagramm Bruchköbel im Jahr 2019 (Datenquelle: BRK-Wetter 2020)

Blaue Infrastruktur
Der Krebsbach durchzieht die Freiflächen, die wiede-

rum die einzelnen Stadtteile miteinander verbinden. Der 

Krebsbach entspringt bei Calbach und fließt von Eckarts-

hausen über Hammersbach durch Rüdigheim und Bruch-

köbel nach Hanau. Zwischen Bruchköbel und Hanau ver-

zweigt sich der Krebsbach in zwei Arme. Der Hauptteil 

mündet kurz danach in den Fallbach. Ein weiterer Arm 

fließt als Salisbach durch Hanau und mündet in die Kinzig. 

Das Niederschlagsgebiet erstreckt sich im oberen Teil 

über den Naturraum des Büdinger-Meerholzer Hügel-

lands als östlicher Rand der Wetterau. Der untere Teil des 

Einzugsgebietes mit der Stadt Bruchköbel gliedert sich in 

die Landschaft der Hanauer-Seligenstädter Senke, eines 

Teilraumes der Untermainebene, ein.

Die landwirtschaftliche Inwertsetzung der Fläche und die 

hohe Siedlungsdichte führen zu einem hohen Ausbau-

grad der Gewässer. 

Im Verwaltungsgebiet der Stadt Bruchköbel fließen dem 

Krebsbach folgende Nebenläufe zu: Kreuzweidegraben, 

Kirchbach (Blochbach) in Niederissigheim, Bach von 

Mittelbuchen. Der Riedbach durchfließt die Gemarkung 

Bruchköbel und mündet bei Neuberg-Rüdigheim in den 

Krebsbach.

Die Stillgewässer im Stadtgebiet sind überwiegend eu-

troph und kleinflächig. Es finden sich zahlreiche Tümpel 

und Abgrabungsgewässer im Wald sowie eine Vielzahl 

von Bombentrichtern im Bruchköbler Wald, die im Früh-

jahr mit Grundwasser gefüllt sind. Zu den genutzten 

Gewässern zählen die beiden Angelteiche in Oberissig-

heim. Zwei weitere Stillgewässer befinden sich im Reten-

tionsraum des Krebsbaches in Oberissigheim. Das Biotop 

Schmelzweiher nahe der Kernstadt ist verlandet und 

nicht zugänglich. Die Wasserfläche im Freizeitgelände 

„Dicke Eiche“ weist eine naturferne Gestaltung (Gabio-

nenwände) aus. 

Der Bärensee Bruchköbel ist durch Kiesabbau entstan-

den und als Badesee und Campingplatz bekannt. Der 

See liegt ebenso wie die umliegenden Angelseen in der 

Gemarkung Hanau, wird aber von der Stadt Bruchköbel 

unterhalten. 

Abb. 12: Krebsbachaue Renaturierung
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Stadtklima
Eine Stadtklimaanalyse für Bruchköbel liegt nicht vor. 

Allerdings lassen sich Rückschlüsse auf die klimatischen 

Verhältnisse der Zukunft durch die Beobachtung der 

Temperaturverläufe der Vergangenheit in Hessen ablei-

ten. Die jährlichen Durchschnittstemperaturen sind seit 

1881 im Mittel stetig gestiegen. Der Periode von 2015 

bis 2019 war, auch weltweit, der heißeste Zeitraum. Auf 

einen Blick zeigt sich, dass warme und heiße Tage stark 

zugenommen haben. 

Mit einer weiteren Temperaturzunahme sowie einer Zu-

nahme von Extremwetterlagen und -ereignissen ist in 

den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu rechnen. 

Klimaszenarien geben Prognosen: Je nach Berechnung 

steigen die Temperaturen in Hessen um ca. 1,1 °C bis 

hin zu 3,9 °C im Jahresdurchschnitt (RCP2.6 bzw. RCP8.5) 

(Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 

Geologie 2018, S. 6f.). 

Die Stadt Bruchköbel unternahm in den vergangenen 

Jahren einige Anstrengungen im Bereich Klimaschutz 

bzw. Klimafolgenanpassung. Maßgeblich wurden vier 

Projekte umgesetzt: Ein Klimateilkonzept wurde erstellt, 

bei dem städtische Gebäude nach deren energetischem 

Zustand bewertet wurden. Die Modernisierung in der 

Reihenfolge der Dringlichkeit, also des höchsten Bedarfs, 

erfolgt im Anschluss. Ein weiteres Projekt hatte den Fo-

kus auf nachhaltiger Waldwirtschaft. Ein Konzept wurde 

entwickelt, bei dem 1.000 Waldbäume geschützt und aus 

der Bewirtschaftung ausgenommen wurden. Es handelt 

sich um Zukunftsbäume, die eine entscheidende Rolle 

für den natürlichen Fortbestand des Waldes oder die 

biologische Vielfalt haben. Um die Stadt Bruchköbel auf 

extreme Wetterereignisse wie Hochwasser vorzubereiten, 

wurde 2010 eine Überschwemmungsfläche in der Krebs-

bachaue zwischen Ober- und Niederissigheim erstellt. 

Dadurch kann ein Einfließen von Wassermassen in die 

Stadt abgemindert oder sogar verhindert werden (Volu-

men: 120.000 m3). Zudem wurde der Bachverlauf in ei-

nem ca. 550 Meter langen Abschnitt zwischen Ober- und 

Niederissigheim renaturiert. Die naturnahe Gestaltung 

bringt viele Vorteile mit sich: Durch die Verlangsamung 

der Fließgeschwindigkeit und die Schaffung von Sicker-

mulden siedeln sich verschiedenen Tier und Pflanzenar-

ten an. Die Artenvielfalt nimmt zu. Weitere, kleinere Kli-

maschutzmaßnahmen in Bruchköbel sind die Installation 

von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden (Bürgerhaus 

Oberissigheim, Kitas, Feuerwehr) sowie die Abwärmenut-

zung eines biogasbetriebenen Blockheizkraftwerks. Die 

Förderung des Radverkehr und des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs sind Ziele. 

Abb. 13: Wärmestreifen in Hessen von 1881 bis 2019 (Hessisches Landesamt 

für Naturschutz, Umwelt und Geologie 2020); Darstellung (jährlich) 

der Abweichung von Durchschnittstemperatur (dunkelbau: sehr 

kühl, dunkelrot: sehr heiß)

Urbane Freiräume
Zu den wesentlichen urbanen Freiräumen im Stadtgebiet 

zählen die 34 Spielplätze. Alle fünf Stadtteile verfügen 

über einen Friedhof mit einem hohen Grünanteil. Die 

Kernstadt besitzt neben dem alten Friedhof innerhalb der 

Bebauung noch den Neuen Friedhof direkt am Waldrand. 

Dort befindet sich auch eine Kleingartenanlage. Eine wei-

tere Kleingartenanlage befindet sich in Roßdorf. Neben 

den Friedhöfen sind die Kirchenvorplätze als Freiräume 

innerhalb der Bebauung zu werten. 

Quartiersplätze sind nur in geringer Anzahl vorhanden. 

Hierzu zählen u.a. Karlsbader Platz, Römerbrunnen und 

Elsa-Brändström-Straße in der Kernstadt sowie die Berei-

che um die Bürgerhäuser in den Stadtteilen. 

Grüne Infrastruktur und Schutzgebiete
Zu den großflächigen Naturschutzflächen zählt das 163 

ha große FFH-Gebiet „Bruchköbel“, das Bestandteil des 

europaweiten Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 ist. 

Das Gebiet wurde wegen seiner standorttypischen Laub-

waldgesellschaften als NATURA 2000-Gebiet an die EU 

gemeldet. 

Das FFH-Gebiet liegt in der naturräumlichen Hauptein-

heit Untermainebene, einer im Wesentlichen sandigen 

Ebene, die den Kern des Rhein-Main-Tieflandes bildet. 

Ein verhältnismäßig großer Teil dieses Naturraumes ist 

noch mit Wald bedeckt. Einen repräsentativen Ausschnitt 

an typischen Laubwaldgesellschaften aus diesem Raum, 

der naturnah entwickelt und großflächig ausgebildet ist, 

bietet das FFH-Gebiet „Bruchköbel“ südlich der Kernstadt 

Bruchköbel. Mit dem 1989 eingerichteten 7,7 ha großen 

Naturwaldreservat, das Bestandteil des FFH-Gebietes ist, 

enthält das Schutzgebiet zudem auch Waldteile, die aus 

der forstlichen Nutzung genommen wurden und sich zu 

„Urwald von morgen“ entwickeln dürfen. Der Alt- und 

Totholzanteil in diesem Reservat ist bereits heute recht 

hoch. Mosaikartig in die Waldbestände des FFH-Gebie-

tes eingebettet sind wertvolle Kleinstrukturen wie Lich-

tungen, Tümpel und wassergefüllte Gräben sowie blü-

tenreiche Säume und Stauden-Flure. Das Gebiet stellt 

einen qualitativ hochwertigen und unzerschnittenen Le-

bensraum für viele bedrohte und geschützte Arten von 

Pflanzen, Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und 

Insekten dar. 

In der Gemarkung Oberissigheim befindet sich das mit 

Verordnung vom 28.05.1982 ausgewiesene Naturschutz-

gebiet (§ 12 HENatG) „Krebsbachaue von Oberissigheim“. 

Das Schutzgebiet umfasst eine Fläche von 15,96 ha. Es 

handelt sich hierbei um einen großflächigen Biotopkom-

plex aus mäßig artenreichen Glatthaferwiesen mittlerer 

Standorte (Arrhenatherion-Gesellschaften), binsen- und 

seggenreichen Nasswiesen, die von Gräben durchzogen 

werden, Schilfbeständen und Weidengehölzen. Das Ge-

biet stellt den größten zusammenhängenden Bestand an 

Nass- und Feuchtwiesen im Stadtgebiet dar.

In Stadtgebiet befinden sich zwei großflächige Land-

schaftsschutzgebiete (§ 13 HENatG). Weite Teile der 

Krebsbachaue sowie der Riedbachaue östlich von Butter-

stadt gehören zum 1990 ausgewiesenen Schutzgebiets-

system „Auenverbund Kinzig“, das im Main  Kinzig-Kreis, 

Vogelsberg- und Wetteraukreis eine Gesamtfläche von 

fast 13.000 ha einnimmt. Die Ausweisung als Landschafts-

schutzgebiet dient der Erhaltung der Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes sowie der Sicherung der Kinzig ein-

schließlich ihrer Zuflüsse mit ihren durch Überflutung 

gekennzeichneten Auen als eine für Hessen typische 

Flusslandschaft. Geschützt werden sollen insbesondere 

die durch den Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser ge-

prägten Lebensgemeinschaften entlang der Gewässer. In 

Bruchköbel beträgt die Landschaftsschutzgebietsfläche 

rund 141 ha. 

Das zweite Landschaftsschutzgebiet bedeckt die Wälder 

und angrenzenden Wiesenflächen südlich von Bruchkö-

bel (,,Die Wälder“), die bereits am 28.02.1956 zur Förde-

rung von Erholung und Gesundheit ausgewiesen wur-

den. Es umfasst sowohl die Stadtwaldgebiete als auch 

die Staatswaldflächen mit einer Flächengröße von 543 ha. 

Im Stadtgebiet von Bruchköbel gibt es derzeit vier aus-

gewiesene Naturdenkmale (§14 HENatG), die aufgrund 

ihrer Eigenart und Schönheit unter Schutz stehen: eine 

Linde an der Fechenmühle, „Das Seeloch“, ein Amphibien-

teich im Staatswald in Autobahnnähe, die „Simonseiche“ 

auf dem Spielplatz am Waldsee und die „Dicke Eiche“ im 

Stadtwald am Grillplatz.
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2.2 Fokus Fördergebiet 

2.2.1 Lage im Stadtgebiet und Gebietsabgrenzung

Im Förderantrag aus dem Jahr 2017 wurde eine vorläu-

fige Gebietsabgrenzung eingereicht, laut der das Förder-

gebiet im Stadtteil Bruchköbel (Kernstadt) liegt und eine 

Fläche von insgesamt rund 7,4 Hektar einnimmt. Das Ge-

biet umfasst im Wesentlichen drei Teilgebiete: Das neue 

Stadtzentrum inklusive des Krebsbachparks, den nördli-

chen und den südlichen Krebsbach. 
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Abb. 14: Karte mit der alten Gebietsgrenze (ohne Maßstab)

Im Rahmen der VU zeigte sich deutlich, dass die ange-

dachten Gebietsgrenzen ausgeweitet werden müssen, 

um den vorhandenen Defiziten mit geeigneten Maßnah-

men begegnen zu können. Insbesondere die Wegever-

bindungen in die Altstadt sowie der Einbezug weiterer 

zentralen Grünflächen sprechen für eine Fördergebiets-

erweiterung um den Bereich des historischen Zentrums 

und der Altstadt. Zudem wurden die angrenzenden 

Grundstücke zu beiden Seiten des Krebsbachs aufge-

nommen. Ein zentraler Aspekt für die Erweiterung der 

Gebietsgrenzen in Richtung Süden ist die Bebauungs-

situation in diesem Bereich: Innenhöfe und vereinzelt 

brachliegende Grundstücke bieten das Potenzial für ver-

besserte fußläufige Wegeverbindungen. 

Abb. 15: Karte mit der neuen Gebietsgrenze (ohne Maßstab)
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Die Grenzen des ergänzten Fördergebiets wurden entlang 

bestehender Parzellengrenzen entwickelt und sind in der 

Regel auch durch eingefriedete Grundstücksgrenzen 

oder Straßenverläufe baulich nachvollziehbar. Im Westen 

wird das Gebiet durch die Jahnstraße und die Mühlbach-

straße begrenzt. Vom Krebsbachpark verläuft die nördli-

che Gebietsgrenze über die Heinrich-Heine-Straße und 

geht an der östlichen Seite in die Bahnhofstraße bzw. die 

Martin-Luther-Straße und Schreinergasse über. Das südli-

che Ende markiert die Hainstraße. Die Gesamtfläche des 

Fördergebietes beträgt circa 17,8 Hektar. 

2.2.2 Historische Entwicklung 

Wie die gesamte Ortshistorie geht auch die Geschichte 

des Fördergebietes im Hauptort Bruchköbels weit zurück. 

Eindeutige Belege in der Schreibweise „Bruchkebele“ lie-

gen vom Jahr 1272 vor. „Der Ort gehörte damals, wie das 

Büchertal, zur Grafschaft der Herren von Buchen-Dorfel-

den“ (Stadt Bruchköbel o. J.). Um das Gebiet vor äußeren 

Übergriffen zu schützen, war das Stadtrecht ein wichti-

ger Schritt, das im Jahr 1368 verliehen wurde. Eine Stadt-

mauer wurde zwar nie errichtet, das Recht dafür aber 

formal gesichert. Lediglich ein Graben und eine Hecke 

umgaben das Territorium. Der Zugang war durch zwei 

Tore gesichert. Hinweise darauf sind noch heute im Stadt-

kern zu finden: Der Straßenname „Heeggraben“ leitet sich 

von dem Begriff Hecke ab. Ein weiteres Zeitzeichen findet 

sich an der Jakobuskirche. Der im Jahr 1410 errichtete 

Kirchturm könnte als Wehrturm gedient haben.

Das Fördergebiet umfasst den ältesten Teil der Stadt. Von 

diesem Kern ausgehend, erweiterte sich die Stadtfläche 

stetig (vgl. Kapitel „2.1.1 Historische Entwicklung“). 

Ab dem Jahr 1972 erfolgte die Sanierung der Altstadt. Da-

bei wurden Nebengebäude umgenutzt oder abgerissen. 

Neue Gebäude wurden errichtet.

Heute zeigt sich eine heterogene Struktur im Förderge-

biet: Einzelne, meist zusammenhängende Baufelder wei-

sen auf die Entstehungsgeschichte und die Erweiterun-

gen der Siedlungsflächen hin. 

2.2.3 Sozialstrukturanalyse 

Für die hier vorliegende Sozialstrukturanalyse wurde 

meist mit den Sozialdaten für Bruchköbel (Gesamtstadt) 

gearbeitet, da nur zu wenigen Indikatoren kleinräumige 

Daten vorliegen (vgl. Kapitel „2.1.2 Sozialstrukturanalyse“). 

Sofern Daten für den Hauptort vorliegen, werden diese 

genutzt und in einen Bezug zur Gesamtstadt gesetzt. 

Das Fördergebiet umfasst nicht die gesamte Fläche von 

Bruchköbel mit seinen Ortsteilen, sondern liegt in der 

Kernstadt Bruchköbel. 

Kleinräumigere Daten vom Stichtag 31.12.2019 ermög-

lichen direkte Rückschlüsse auf die im Fördergebiet 

wohnenden Menschen. 13.346 an der Zahl leben in der 

Kernstadt Bruchköbel und somit 63,54 % der Gesamtein-

wohnenden. Davon sind rund 52 % weiblich und 48 % 

männlich. Etwa 12,2 % der Einwohnenden im Hauptort 

sind ausländisch. Dieser Wert liegt über dem städtischen 

Durchschnitt von 10,94 %. Etwas mehr als ein Fünftel da-

von sind EU-Ausländerinnen und -Ausländer. 

Abb. 16: Karte Abgrenzung (ohne Maßstab)
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2.2.4 Planungsrechtliche Situation 

Die Stadt Bruchköbel ist ein Mittelzentrum im Zentra-

le-Orte-System des Bundeslandes Hessen. Die Stadt weist 

eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 807 EW/

km² aus. Das Fördergebiet liegt im Geltungsbereich des 

regionalen Flächennutzungsplans 2011 des Regional-

verbandes FrankfurtRheinMain, Planstand 31.12.2019. Im 

Gebiet sind mehrheitlich Flächen als Bestandssiedlungs-

flächen ausgewiesen. Zudem verläuft die regional be-

deutsame Landesstraße 3268 durch den südlichen Rand-

bereich. Kennzeichnend für den Gebietszuschnitt ist der 

zentral verlaufende Krebsbach mit grünen Freiflächen am 

nordwestlichen Rand des Gebietes. 

Abb. 17: Karte zur Einordnung in den regionalen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab)

Abb. 18: Karte zur Einordnung in den regionalen Flächennutzungsplan

BK Hauptstrasse IBK Hauptstrasse IBK Hauptstrasse IBK Hauptstrasse IBK Hauptstrasse IBK Hauptstrasse IBK Hauptstrasse IBK Hauptstrasse IBK Hauptstrasse I

BK OrtskernBK OrtskernBK OrtskernBK OrtskernBK OrtskernBK OrtskernBK OrtskernBK OrtskernBK Ortskern

Maßstab 1:2000

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version

Fast das gesamte Fördergebiet befindet sich innerhalb 

des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Ortskern“ 

von 1975. Lediglich die nördlich des Krebsbachs gele-

gene Einfamilienhausbebauung in der Mühlbach- und 

Heinrich-Heine-Straße liegen außerhalb und wären dem-

nach im Falle einer Überplanung aktuell nach §34 zu be-

urteilen.

Der Bebauungsplan „Ortskern“ setzt mehrheitlich ein all-

gemeines Wohngebiet (WA) fest. Ausnahmen bilden das 

Gebiet mit der Ziffer 1, das Kerngebiet, sowie das Gebiet 

mit der Ziffer 7, hier ist ein Mischgebiet festgesetzt. Die 

Zahl der festgesetzten Vollgeschosse spiegelt die aktuelle 

Siedlungsstruktur wider. So ist im Kerngebiet MK 1 eine 

Vollgeschosszahl von 9 bis 15 ausgewiesen, im allgemei-

nen Wohngebiet WA 2 eine von 4. In den allgemeinen 

Wohngebieten WA 3 und WA 4 sind 2 bis 3 Vollgeschosse 

festgeschrieben. Auch im allgemeinen Wohngebiet WA 5 

und 6 sowie im Mischgebiet MI 7 ist eine Vollgeschosszahl 

von 2 festgesetzt. Die Grundflächenzahl liegt bei allen 

Gebieten bei 0,4. Eine Ausnahme bildet hier das Gebiet 

Kerngebiet MK 1, welches mit einer Geschossflächen-

zahl von 1,0 eine deutlich höhere Dichte ausweist. Grund 

hierfür ist das Parkdeck auf den Einzelhandelsgeschäften, 

welches jedoch auf ein Geschoss-Höchstmaß festgesetzt 

ist. Die festgesetzte Geschossflächenzahl schwankt je 

nach Gebiet zwischen 0,8 und 1,1. Lediglich im Kernge-

biet MK 1 ist mit 2,4-facher zulässiger Überbauung der 

Gesamtfläche eine höhere Überbauung gewünscht. Die 

festgesetzte Bauweise orientiert sich mehrheitlich an der 

bestehenden Bebauung im Nahfeld. Auffällig ist die hohe 

Anzahl an geplanten Neubauten im gesamten Geltungs-

bereich: Die Planungen der 1970er-Jahre werden aktuell 

an die Bedürfnisse des Jahres 2020 angepasst. So werden 

öffentliche Einrichtungen aus der Zeit durch komplette 

Neubauten mit Gestaltung der Freiflächen ersetzt – Rat-

haus, Altentagesstätte, Bürgerhaus. 
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2.2.5  „Umbruchsituation“ und Perspektiven

Das sich derzeit im Bau befindliche, neue Stadtzentrum 

wird das Fördergebiet maßgeblich prägen. Geplant ist 

ein Neubau eines multifunktionalen Gebäudes mit einem 

Stadtplatz in Richtung Krebsbach. Der Krebsbachpark als 

Grünfläche schließt unmittelbar daran an. 

In einer ersten Phase wird das Areal östlich des Krebs-

bachs gebaut: Das Stadthaus mit Stadtplatz und Tiefga-

rage soll entstehen, der Supermarkt wird umgebaut. Eine 

Fertigstellung bis 2022 ist geplant. In einer zweiten Bau-

phase, auf dem Areal westlich des Krebsbachs, wird ein 

modernes Wohn- und Geschäftshaus erreichtet. Dieses 

soll im Jahr 2023 fertiggestellt sein. 

Dieses städtebauliche Gesamtprojekt wurde von langer 

Hand unter Beteiligung vieler Akteure geplant um die 

Bruchköbeler Innenstadt als Quartier nachhaltig zu bele-

ben und zu gestalten.

Abb. 19: Vision des Neuen Stadtzentrums (ohne Maßstab) © Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 

Im Bebauungsplan Stadtmitte 1., Änderung des Bebau-

ungsplanes Ortskern Bruchköbel, ist das neue Stadtzent-

rum als urbanes Gebiet beziehungsweise als Kerngebiet 

nach §6a und §7 BauNVO deklariert. Die Nutzung in dem 

urbanen Gebiet zeichnet sich durch eine Mischung aus 

sozialem Miteinander, Gewerbe und Wohnen aus. Im 

Stadthaus werden die Verwaltung, ein Bürgerbüro, ein 

Restaurant und Flächen für kulturelle Veranstaltungen so-

wie weitere soziale Nutzungen untergebracht. Im neuen 

Wohn- und Geschäftshaus wird die Erdgeschosszeile in 

Richtung Krebsbach größeren Ladengeschäften vorbe-

halten sein. Diese fehlen im bisherigen Zentrum wo aus-

schließlich kleinteilige Gewerbeflächen zur Verfügung 

stehen. Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden 

sich Flächen für Büros und Praxen. Der Platz zentral am 

Krebsbach gelegen wird das Zentrum prägen. Angedient 

wird der Platz von Seiten des Stadthauses, welches unter 

anderem ein Café im Erdgeschoss mit Außenbestuhlung 

beherbergen soll. Die Firma CIMA Beratung + Manage-

ment GmbH hat im Jahr 2018 zu der Notwendigkeit von 

Tagungs- und Veranstaltungsräumen eine Potenzialana-

lyse durchgeführt. Bei der Planung des Neuen Stadthau-

ses wurden die empfohlenen Ergebnisse der Analyse 

berücksichtigt. Darüber hinaus einen 550 qm großen 

Veranstaltungsraum im Erdgeschoss, der sich durch eine 

vierfache Teilbarkeit flexibel für Veranstaltungen in diver-

sen Größenordnungen nutzen lässt. 

Der Verkehr der Hauptstraße und des Inneren Rings wird 

sich durch den Neubau verändern: Im Zusammenhang 

mit der Planung einer Tiefgarage unter dem neuen Stadt-

platz wird die Hauptstraße in ihrem Querschnitt verbreitert, 

da auf der Höhe der Stadtloggia die Zufahrt geplant ist. 

Außerdem wird der Straßenquerschnitt des Inneren Rings 

auf Höhe des Stadthauses für Bushaltestellen verbreitert.

Westlich des Krebsbaches, auf dem Gelände, auf dem 

aktuell das Bürgerhaus Bruchköbel lokalisiert ist, soll ein 

neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Im Erd-

geschoss und 1. Obergeschoss bietet das Haus Platz für 

Geschäfte, Büros und Arztpraxen (Einzelhandel, Gewerbe 

und Dienstleistung). Auf den zwei Ebenen darüber wird 

neuer Wohnraum geschaffen. 

Nördlich angrenzend an den Stadtplatz sollen Flächen 

für den Einzelhandel entstehen. Hier soll sich ein Super-

markt mit Bäcker und Café für den täglichen Bedarf der 

Bürgerinnen und Bürger etablieren. Die Verkaufsflächen im 

alten Supermarkt im Hochhaus sollen erhalten bleiben.
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Abb. 20: B-Plan Stadtmitte

2.3 Das Fördergebiet in themenspezifischer Betrachtung

Städtebauliche Aspekte, die Grün- und Freiraumstrukturen, 

die Verkehrssituation sowie die soziale Infrastruktur im Förd-

ergebiet werden in diesem Kapitel näher analysiert. Für die 

Darstellung der markanten Punkte wurden Karten erstellt. 

Aufschluss über die Flächenzusammensetzung geben 

der regionale Flächennutzungsplan (Stand 2011) und 

der Landschaftsplan (Stand 2000/2002). Circa 17 % der 

Fläche des Fördergebietes sind Überschwemmungs-

gebiete. Diese liegen entlang des Krebsbachs im nörd-

lichen und westlichen Bereich des Fördergebiets. Rund 

34 % der Flächen werden für Wohnen, Bildung, Erholung 

oder Gesundheit genutzt. Etwa 7 % der Fläche werden 

für Gewerbe, Versorgung und Verkehr genutzt. Fließ- und 

Stillgewässer machen circa 9 % Flächenanteil aus (Regio-

nalverband FrankfurtRheinMain 2020).

2.3.1 Städtebauliche Analyse 
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Die Gebäudenutzung im Bereich des Fördergebietes 

ist heterogen: Wohngebäude, Gebäude mit Dienstleis-

tungsangeboten sowie öffentliche Gebäude finden sich 

hier überwiegend. Teilweise weisen Gebäude verschie-

dene Funktionen auf. So sind Kombinationen von Ge-

werbeflächen im Erdgeschoss und Wohnflächen in den 

Obergeschossen prägend. Insbesondere entlang der 

Hauptstraße und des Inneren Rings in Richtung Krebs-

bachpark. Im Fördergebiet verteilen sind zudem diverse 

öffentliche / kulturelle Gebäude, wie das Bürgerhaus, die 

Stadtbibliothek, das alte Rathaus, eine Kindertagesstätte 

sowie die Jakobuskirche. Auffällig ist der hohe Anteil an 

Nebengebäuden – fast jedes Gebäude weist ein solches 

auf. Insbesondere im Bereich der Altstadt sind die Höfe 

und Hofstrukturen mit Nebengebäuden charakteristisch. 

Im Kontext der Nutzungsstruktur wurden am 26.08.2020 

auch mutmaßliche Leerstände kartiert. Die Aufnahme er-

folgte durch eine Begehung. Dabei wurde aufgrund der 

optischen Wahrnehmung und in Gesprächen mit Anwoh-

nenden die Entscheidung zur Ausweisung als Leerstand 

getroffen. Erwähnenswert im Bereich Leerstände sind 

vor allem die leerstehenden historisch bedeutsamen Ge-

bäude in der Hauptstraße (Hsnr. 48, 52,55,57) und in der 

Martin-Luther-Straße 4. Auch stehen einige Erdgeschos-

szonen zur gewerblichen Nutzung leer (Hauptstraße 36, 

Innerer Ring 1 und Kellereigasse 6). 

Folgende Baustrukturen und -typologien prägen das 

Fördergebiet: Als Regelbaustein lässt sich ein zwei- bis 

dreigeschossiges Hauptgebäude, häufig ergänzt durch 

ein Nebengebäude und eine Freifläche (Garten), feststel-

len. Sonderbausteine stellen das 15-geschossige Hoch-

haus in der Straße „Innerer Ring 2“ dar, das zusammen mit 

dem eingeschossigen Gebäudeteil (Gewerbefläche und 

Parkdeck) einen Gesamtkomplex darstellt. Östlich davon 

finden sich zwei viergeschossige Bauten (Kellereigasse 

21 und 23, Innerer Ring 6), die durch die Gebäudehöhe 

herausstechen. Die Jakobuskirche und der Kirchturm sind 

ebenso morphologisch herausragende Gebäude und als 

Sonderbaustein einzuordnen.

Abb. 22: Einfache 3D-Visualisierung der Gebäudehöhen in der Straße „Innerer Ring“

Für das Stadtbild ist neben dem historischen Gebäude-

bestand in der Altstadt auch die „typische“ 1970er-Jah-

re-Bebauung prägend. Beispielhaft hierfür ist der Ge-

bäudekomplex in geschlossener Blockrandbebauung 

mit innenliegendem Atrium zwischen Köhlergasse und 

Hauptstraße. Dieser wurde als zusammenhängender Bau-

stein entwickelt und stellt ebenfalls einen Sonderbaustein 

im Gebiet dar. Ansonsten mischen sich punktuell Bebau-

ungen aus den 1970er-Jahren mit den älteren Bestands-

bauten.
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Das Bild, das sich bei der Analyse der historisch bedeutsa-

men Gebäude zeigt, spiegelt die historische Entwicklung 

der Stadt wider. Insbesondere im Bereich der Altstadt fin-

den sich historisch bedeutsame Gebäude, zumeist Fach-

werkhäuser. Bei der Analyse der Baudenkmäler zeigen sich 

Überschneidungen, wie beispielsweise der Stadtbibliothek, 

dem Fachwerkensemble am Freien Platz sowie der Jakobus-

kirche. Festzuhalten ist, dass die historisch bedeutsamen Ge-

bäude der Stadt Bruchköbel sowie die Baudenkmäler sich 

im Fördergebiet konzentrieren und für dieses demnach eine 

hohe Bedeutung aufweisen. Die historischen Gebäude in 

der Kernstadt können zu Fuß auf dem historischen Stadt-

rundgang erlebt werden. 
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Abb. 23: Karte der Baudenkmäler

Abb. 24: Karte der Grünstruktur

2.3.2 Grünstruktur, Freiraumtypen 
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Zur Analyse der Grünstruktur wurden zuerst die öffent-

lichen Grünflächen kartiert. Anschließend wurden mit 

Hilfe des Luftbildes die bestehenden Bäume auf öffentli-

chen und privaten Flächen verortet sowie Bereiche mar-

kiert, welche einen hohen Anteil an grünen Freiflächen 

aufweisen. In der Betrachtung fällt auf, dass entlang des 

Krebsbaches ein höherer Anteil an grünen Freiflächen 

und Bestandsbäumen vorhanden ist als im restlichen 

Projektgebiet. Ausnahmen hierzu bilden der Bereich des 

Boskooper Weges mit angrenzendem Kirchenumfeld 

sowie das Nahfeld um die Kreuzung Hepplergasse - am 

Heeggraben. Außerhalb des Projektgebietes können die 

nördlichen Ausläufer des Geländes der Haingarten-Schule 

und der markierte Bereich zwischen der Friedrich-Ebert-

Straße und Jahnstraße als Teilbereiche mit hohem Grünf-

lächenanteil gewertet werden.  

Beachtenswert ist bei der Analyse der öffentlichen Grün-

flächen ebenfalls die jeweilige Eingangssituation. So 

sind die Zugänge zum Fußweg und den Grünanlagen 

am Krebsbach von der Brückenstraße aus nur über Trep-

pen möglich. Integrierte Rampenstufen ermöglichen 

die Fahrradmitnahme. Der Krebsbachpark ist von Süden, 

vom Bürgerhaus oder über die Jahnstraße kommend, 

barrierefrei zugänglich. Allgemein können die wenigen 

Zugangsmöglichkeiten zu dieser großen, zentralen Grün-

fläche als negativ bezeichnet werden. Die Wege entlang 

des Krebsbaches wirken „schlauchartig“. Barrierefrei kann 

der Boskooper Weg über die Straße Innerer Ring und die 

westliche Kellereigasse erfolgen. In der östlichen Kellerei-

gasse stellen Treppenstufen allerdings zu überbrückende 

Hindernisse dar und ein Zugang über diesen Weg kann 

demnach nicht barrierefrei erfolgen. Ein ähnliches Bild 

zeigt sich um die Jakobuskirche. Nur seitens des Gemein-

dezentrums gibt es eine Rampe. Ansonsten bilden Trep-

penstufen zur Hauptstraße und zur Martin-Luther-Straße 

Barrieren. Der Trompeterstein kann als südlicher Eingang 

zum Fußweg am Krebsbach bezeichnet werden, hier sind 

auch Barrieren vorhanden.

Fotos der Grünflächenzugänge

Abb. 25: Nördlicher Zugang zum Krebsbach von der Brückenstraße

Abb. 26: Barrieren am Zugang zum Boskooper Weg

Abb. 27: Der Platz Trompeterstein mit Zuweg zur Kellereigasse
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Abb. 28: Karte der Freiraumtypen 

Im Fördergebiet sind private Freiflächen vorherrschend, 

sie bilden den flächenmäßig größten Teil. Zwischen der 

engen Bebauung stellen die charakteristischen Höfe, die 

meist versiegelt sind, Freiflächen dar. Die Höfe können als 

Mischung aus privaten und halböffentlichen Flächen be-

zeichnet werden. In die Kategorie halböffentliche Flächen 

fallen ebenfalls die Flächen um den Gebäudekomplex In-

nerer Ring 6, die unmittelbare Kirchenumgebung, die ge-

bäudeumschließende Freifläche um die Sparkasse an der 

Hauptstraße, der Innenhof des Spielhauses, die Flächen 

um den evangelischen Kindergarten Regenbogen sowie 

die Freiflächen um die punktartige Bebauung mit mehrge-

schossigen Mehrfamilienhäusern in der Jahnstraße 7 B – D.

Die rein öffentlichen Flächen erstrecken sich in Form des 

Fußweges entlang des Krebsbaches sowie durch den 

Krebsbachpark. Des Weiteren finden sich viele unzusam-
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menhängende öffentliche Freiflächen im Projektgebiet 

verteilt. Diese sind teilweise Grünflächen/Parkanlagen wie 

die Grünanlage am Trompeterstein, der südliche Eingang 

zum Fußweg entlang des Krebsbaches mit angelegten 

Zierbeeten sowie der Gedenkstein zum deutsch-franzö-

sischen Krieg 1870/71 am „Alten Rathaus“, aber auch öf-

fentliche Freiflächen mit halböffentlichem Charakter, wie 

die durch das Cafè „I Sapori da Silvana“ genutzte Freifläche 

im Kreuzungsbereich Kellereigasse – Innerer Ring; der At-

riumbereich zwischen Köhlergasse und Hauptstraße, die 

Sitzplatz-Nische am Parkplatz in der Köhlergasse sowie der 

Durchgang am Bürgerhaus von der Friedrich-Ebert-Straße 

zur Hauptstraße. Als rein öffentliche Flächen können vor al-

lem jene um den Freien Platz und die angrenzende Stadt-

bibliothek bezeichnet werden.

Die derzeit wichtigsten öffentlichen Freiräume im Förder-

gebiet werden nachfolgend beschrieben:

Der Krebsbach verläuft auf einer rund 10 bis 12 Meter 

schmalen Parzelle durch das Fördergebiet. Im Bereich des 

Fördergebietes ist er durch Wege begleitet, die Wegefüh-

rung ist aber nicht durchgängig barrierefrei ausgebildet. 

Rast- und Aufenthaltsmöglichkeiten entlang des Bachs feh-

len. Ausblicke auf das Fließgewässer sind immer wieder mög-

lich, der naturfern ausgebaute Zustand erzeugt jedoch einen 

sehr wenig abwechslungsreichen Charakter und bietet nur 

ein beschränktes Naturerlebnis. Aus naturschutzfachlicher 

Hinsicht ist die Gewässerstrukturgüte verbesserungswürdig. 

Die vorhandenen Hochwasserschutzwände im südlichen Be-

reich sind erneuerungsbedürftig.

Der Krebsbachpark ist eine rund 180 Meter lange und 

bis zu 50 Meter breite Freifläche am Krebsbach. Die größte 

zusammenhängende öffentliche Grünfläche im Stadtkern 

präsentiert sich trotz zentraler Lage insgesamt unauffällig. 

Der Krebsbachpark wird geprägt durch großzügige Ra-

sen- bzw. Wiesenflächen und Gehölzbestand, der an den 

Rändern eher dicht ist und in den zentralen Flächen locker 

stehende Gehölze umfasst. Als Ort für Erholung und Frei-

zeit ist er nur wenig bekannt. Der Park ist nur sehr gering 

ausgestattet und bietet wenig Anreiz zum Verweilen oder 

für Freizeitbetätigung. Er wird insbesondere durch Hunde-

halter frequentiert. Ein gestalterischer Bezug zum namens-

gebenden Fließgewässer ist nicht erkennbar. Der Bach ist 

in den meisten Abschnitten durch Gehölzaufwuchs ab-

geschirmt, so dass er optisch kaum wahrnehmbar ist. Ein 

Sommerkino hat den Park in den letzten beiden Jahren 

erstmals einer breiten Öffentlichkeit (wieder) ins Gedächt-

nis gerufen.

Der Freie Platz markiert zusammen mit den umliegen-

den baulichen Beständen und insbesondere dem Alten 

Rathaus die historische Stadtmitte Bruchköbels. Der stei-

nerne Platz wird durch die Hauptstraße diagonal geschnit-

ten. Zentraler Blickfang des Platzes ist die solitär stehende 

Kastanie und das hier vorhandene Bühnenbauwerk. Die-

ses zeigt sich deutlich in die Jahre gekommen. Der kom-

binierte tiefergelegene (Bus-)Wartebereich zeichnet sich 

durch fehlende Barrierefreiheit und ein von vielen als eher 

unangenehm bewertetes Raumgefüge aus. Der Bereich er-

scheint insgesamt unzeitgemäß. Im Alltagsbetrieb wird der 

Freie Platz nur wenig für Aufenthalt frequentiert. Die Aus-

wirkungen des fließenden Verkehrs werten den Bereich ab. 

Verkehrslärm schmälert den Erholungswert und das hohe 

Verkehrsaufkommen macht das fußläufige Queren schwie-

rig. Eine hohe Besucherfrequenz zeigt sich beim Wochen-

markt. Zur vollen Geltung kommt der Platz bei einigen 

jährlichen Veranstaltungen, die eine Verkehrssperrung der 

Hauptstraße mit sich bringen und die Nutzung der gesam-

ten Platzfläche ermöglichen. 

Der Boskooper Weg ist ein schmaler Grünkorridor, der 

sich vom Inneren Ring fast durchgängig bis zur Haupt-

straße am Freien Platz erstreckt. Er verläuft entlang priva-

ter Gartengrundstücke und ist durch einen schönen alten 

Baumbestand geprägt. Planerisch wird dem Bereich ein 

großes Potenzial beigemessen. Durch neue Verbindungen 

zu den Freiflächen der Kirche und eine Belebung des Al-

ten Rathauses könnte er in seiner Bedeutung als attrakti-

ver Baustein für ein fußläufiges Wegenetz noch gesteigert 

werden. Kleinteilige Verweilangebote fehlen.

HLNUG; Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation / Datenaufbereitung
und -bereitstellung: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

0 0,1 0,20,05

Kilometer

Geofachdaten: © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - alle Rechte vorbehalten
Hintergrund:     © GeoBasis-DE / BKG 2013, Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Überflutungsflächen
Datum: 19.10.2020

Abb. 29: Karte zu Überflutungsflächen im Fördergebiet

Der durch das Fördergebiet fließende Krebsbach weist an-

grenzende Überflutungsflächen außerhalb seines Bachbet-

tes aus. Bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis sind 

circa ein Drittel, bei einem Extremwetterereignis circa die 

Hälfte des Projektgebietes als Überflutungsflächen gekenn-

zeichnet. Im Krebsbachpark und dem Gebiet des Neuen 

Zentrums könnten bei hundertjährigen Hochwasserereig-

nissen Überflutungstiefen von bis zu 50 cm erreicht werden. 

Östlich des Krebsbach auf dieser Höhe wären Wasserhöhen 

von bis zu 100 cm möglich. Auch die Flächen hinter den 

Hochwasserschutzanlagen im Norden und Süden des Förd-

ergebietes könnten dabei bis zu 100 cm überflutet werden.

Der zukünftige neue Stadtplatz soll zu einem der wich-

tigsten öffentlichen Freiräume werden. Die bauliche Ge-

staltung und die Nutzungsmöglichkeiten, die hier entste-

hen, sollen den Bereich entlang des Krebsbachs zu einem 

zentralen Freiraum aufwerten. Abgegrenzt vom Straßen-

verkehr, mit Zugang zum Wasser, soll hier ein Stadtplatz 

entstehen, der in seiner Nutzerorientierung und Erlebbar-

keit in Bruchköbel neuartig ist.

Es zeigt sich bei der Analyse, dass die bestehenden Freiflä-

chen und Plätze aus freiraumplanerischer Sicht keine ad-

äquate Vernetzung miteinander aufweisen.
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2.3.3  Verkehr

Das Fördergebiet im Zentrum des Hauptortes Bruchköbel ist 

über den Bahnhof, östlich des Gebietes, regional angebun-

den. Verkehrswege für den motorisierten Verkehr erschlie-

ßen das Fördergebiet flächig. Einschneidend ist dabei die 

überregional bedeutsame Landesstraße (L 3268), die Haupt-

straße. Der Innere Ring soll hier ebenfalls herausgestellt 

werden. Er ist die wichtigste gebietsinterne Verkehrsfläche 

für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und den öf-

fentlichen Verkehr (ÖV). Die Flächen für den ruhenden Ver-

kehr verteilen sich flächig im Projektgebiet. Sie sind meist im 

Straßenraum angebracht. Während den Begehungen und in 

Gesprächen mit Einwohnenden und Verwaltung wurde die 
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Abb. 30:  Karte der zentralen Verkehrswege
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Parkplatzsituation einschließlich der Planungen am neuen 

Stadtzentrum als gut bewertet. Derzeit herrscht, noch ver-

stärkt durch die zentrale Baustelle, Parkdruck, der sowohl 

die Anwohnenden als auch Besucherinnen und Besucher 

betrifft. Am neuen Stadtzentrum werden kostenpflichtige 

Stellplätze in einer Tiefgarage geschaffen (vgl. Kapitel 2.2.5 

„Umbruchsituation und Perspektiven“). Eine Anpassung 

des Parkbewirtschaftungskonzeptes im Kernstadtbereich 

ist vorgesehen. Im Zuge des Neubaus des neuen Stadtzen-

trums werden auch Teile der Hauptstraße und der Straße 

Innerer Ring neu beplant. 

Markante Fußwegeverbindungen und ausgewiesene Fuß-

wege finden sich überwiegend nördlich der Hauptstraße. 

Der Booskoper Weg und der Weg durch den Krebsbach-

park und entlang des Krebsbaches stellen dabei wichtige 

Abb. 31: Karte zum öffentlichen Verkehr
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Nord-Süd-Verbindungen dar. Zwischen den Bebauungen 

finden sich auch immer wieder Querverbindungen in Ost-

West-Richtung, die für Personen zu Fuß direkte Verbindun-

gen zwischen wesentlichen Anlaufpunkten im Gebiet dar-

stellen, eine gute Orientierung und Ortskunde ist hier aber 

Voraussetzung.

Ausgewiesene Fahrradwege sind nur entlang des Inneren 

Rings und der Hauptstraße zu finden. Dabei sind keine Rad-

fahrsteifen auf der Fahrbahnoberfläche markiert, es findet 

somit keine optische oder räumliche Trennung des motori-

sierten Verkehrs vom Radverkehr statt. 

Die Erschließung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) ist 

vor allem durch Busverbindungen geprägt. Insbesondere 

die Hauptstraße und die Straße Innerer Ring sind dabei 

hoch frequentiert. Hier verlaufen alle Buslinien, die durch 

das Fördergebiet gehen, genauer die Linien MKK 30 (Hanau 

– Wachenbuchen) und MKK 33 (Hanau – Oberissigheim) so-

wie die Linien 562 (Nidderau – Hanau) und 563 (Altenstadt 

– Hanau). Alle Linien fahren die Haltepunkte „Innerer Ring“, 

„Altes Rathaus“ und „Vogelsbergstraße“ (nördlich der Förder-

gebietsgrenze) an. Am Haltepunkt in der „Jahnstraße“ halten 

die Linien 562 und 563, am Haltepunkt „Hainstraße“ kommt 

die Linie MKK 33 hinzu.

2.3.4 Soziale Infrastruktur

Das Fördergebiet zeichnet sich durch viele Einrichtungen 

der öffentlichen Daseinsvorsorge aus: Ärzte (Fachärzte und 

Allgemeinmediziner), Apotheken, Bürgerservice und Ge-

schäfte des täglichen, mittelfristigen Versorgungsbedarfs 

sind vorzufinden. 

Am südlichen Rand des Fördergebiets befindet sich eine 

Kita, die evangelische Kita Regenbogen. In der Tagesein-

richtung haben je 25 Kinder aus Bruchköbel in vier Gruppen 

Platz. Acht Plätze für unter Dreijährige stehen zur Verfügung. 

Die Betreuungszeiten sind von 7:30 bis 16:30 Uhr. Ein Au-

ßengelände ist angeschlossen.

Außerhalb der Fördergebietsgrenze befinden sich vier Schu-

len: Heinrich-Böll-Schule (ca. 1020 Schülerinnen und Schü-

ler), Georg-Christoph-Lichtenberg-Oberstufengymnasium 

(ca. 600 Schülerinnen und Schüler), Brückenschule und 

Katharina-von-Bora-Schule. Die Heinrich-Böll-Schule liegt 

nördlich der Kernstadt in Richtung Roßdorf und ist eine in-

tegrierte Gesamtschule mit offenem Ganztagsbetrieb und 

gymnasialer Oberstufe.  Ebenfalls nördlich der Kernstadt 

in Richtung Roßdorf liegt das Georg-Christoph-Lichten-

berg-Oberstufengymnasium, welches die Schülerinnen 

und Schüler des gesamten Landkreises aufnimmt und da-

mit eine regionale Zentrumsfunktion besitzt. Südlich der 

Hainstraße, direkt an der Fördergebietsgrenze im Südos-

ten, liegen zwei Schulen und eine Kita auf einem großen 

Gelände. Die Haingartenschule, eine Grundschule, umfasst 

überwiegend das Einzugsgebiet der Kernstadt, aber auch 

die Stadtteile Ober- und Niederissigheim sowie Butterstadt. 

Die Frida-Kahlo-Schule, eine Schule mit Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung und einer Abteilung für körperliche 

und motorische Entwicklung, kann ab der ersten bis zur 

zehnten Klasse besucht werden. In der Kita Südwind werden 

Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren betreut.

 

Treffpunkte im Fördergebiet konzentrieren sich zum einen 

auf den Bereich um den Freien Platz: Dort liegt das evange-

lische Gemeindehaus bei der Jakobuskirche, die Stadtbib-

liothek, die Seniorenwerkstatt sowie das Spielhaus, das von 

verschiedenen Vereinen und Kulturschaffenden genutzt 

wird. Im Spielhaus befinden sich zum einen zwei große Pro-

beräume für die Musikkapelle und den Chor sowie kleinere 

Räume, die für Musikeinzelunterricht genutzt werden. Zum 

anderen ist dort auch das Heimatmuseum ansässig.

Im Westen des Gebiets liegt das Bürgerhaus und das vor-

übergehend für den bereits niedergelegten Seniorentreff 

Mitte eingerichtete Familien- Jugend- und Sozialzentrum. 

Mit über 400 Veranstaltungen pro Jahr ist das Bürgerhaus 

ein wichtiger Treff- und Anlaufpunkt. Nach dessen Niederle-

gung wird das neue Stadthaus die Funktionen aufnehmen 

und erweitern.

Auch am Trompeterstein, einem kleinen Platz gegenüber 

des Supermarktes im Inneren Ring, an dem ein Café und 

Sitzgelegenheiten sowie gegenüber eine Eisdiele vorhan-

den sind, treffen sich Bürgerinnen und Bürger.

Das kulturelle Leben im Hauptort findet überwiegend im 

Fördergebiet statt. Mehrere städtische Veranstaltungen ver-

teilen sich über den Jahresverlauf: Ostermarkt, Hof- und Gas-

senfest, Altstadtfest, Mais- und Kürbisfest, Weihnachtsmarkt 

und zwei Stadtdinner. 

Abb. 32: Poster des 30. Hof- und Gassenfestes im Jahr 2019
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2.4 Ergebnisse der Bürgerbeteiligung

2.4.1 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Gemäß §139 Abs. 2 BauGB sind bei der Erstellung des In-

tegrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts mit Vor-

bereitenden Untersuchungen die Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Diese Beteiligung 

wurde durch die Stadt Bruchköbel vorbereitet und schrift-

lich durchgeführt.

Folgende Anliegen wurden vorgebracht:

• Main-Kinzig-Kreis: Die aktuell vorliegenden 

Planungen betreffen die Bau- und Bodendenk-

malpflege gleichermaßen. So umfasst das 

Fördergebiet Teile der Gesamtanlage „Histori-

scher Ortskern Bruchköbel“ gem. § 2 (3) Hess. 

Denkmalschutzgesetz sowie zahlreiche Einzel-

kulturdenkmäler gem. § 2 (1) Hess. Denkmal-

schutzgesetz. Zudem ist innerhalb des histori-

schen Ortskerns mit Bodendenkmälern gem. 

§ 2 (3) Hess. Denkmalschutzgesetz zu rechnen 

bzw. diese sind bereits bekannt. Es wird dar-

auf hingewiesen, dass gegen die vorliegenden 

Planungen keine grundsätzlichen Bedenken 

bestehen, diese aber mit den Denkmalbehörden 

abgestimmt werden müssen.

• Regierungspräsidium Darmstadt: Zwei Ein-

tragungen in der Altflächendatei liegen vor. 

Teilgebiete innerhalb der vorläufigen Förderge-

bietsgrenze sind hochwassergefährdet. Hiervon 

ist insbesondere das Areal zwischen der Straße 

Innerer Ring und dem Krebsbach betroffen. Der 

Gewässerrandstreifen des Krebsbachs ist grund-

sätzlich von jeder Bebauung freizuhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Regionalverband FrankfurtRheinMain: Teile des 

Entwicklungsgebietes sind vom Vorbehaltsge-

biet für den vorbeugenden Hochwasserschutz 

überlagert, das überwiegend dem festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet des Krebsbaches 

entspricht.  

Die Umweltprüfung entsprechend des Regi-

onalen Flächennutzungsplans zeigt, dass in 

einigen Teilbereichen Konflikte erwartet werden 

können. Abhängig von der Maßnahme ist eine 

genauere Prüfung sinnvoll. 

• Landesamt für Denkmalpflege Hessen: Teile des 

historischen Ortskerns mit dem Standort einer 

bereits im Mittelalter bestehenden Mühle sowie 

den Bereich der historischen Ortsbefestigung 

sind als sensibler Bereich einzustufen. Vorunter-

suchungen und Ausgrabungen auf diesen Gelän-

den sind erforderlich, Bodeneingriffe müssen 

archäologisch begleitet werden.

• Regierungspräsidium Darmstadt: Die Auswer-

tung der beim Kampfmittelräumdienst vorlie-

genden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich 

Teile des Fördergebiets in einem Bombenab-

wurfgebiet befinden. 

Keine Anliegen werden von folgenden Trägern rückgemel-

det: Main-Kinzig Netzdienste GmbH (zuständiger Gasnetz-

betreiber), Kreiswerke Main-Kinzig, Hessen Mobil, Hessi-

sches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, 

Deutsche Bahn, Bundeswehr, Avacon Netz, Vodafon, Netz-

Dienste RheinMain.

Alle vortragenden Anliegen, die sich auf vorgeschlagene 

Einzelmaßnahmen auswirken könnten, werden in den Maß-

nahmensteckbriefen näher berücksichtigt. 

2.4.2 Hinweise der Bürgerinnen und Bürger sowie der Schlüsselpersonen

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse aus den 

beschriebenen Beteiligungsformaten dargestellt. An dieser 

Stelle soll betont werden, dass auch seitens der Bürgerinnen 

und Bürger Handlungsbedarf besteht, im Fördergebiet aktiv 

zu werden und (städtebauliche und soziale) Maßnahmen 

zur Verbesserung anzustoßen und umzusetzen – vor allem 

in Bezug auf die Gestaltung und Nutzungsmöglichkeiten 

des öffentlichen Raums (Orte der Begegnung).

Allgemeine Assoziationen zum Projektgebiet
Die allgemeinen Assoziationen zum Projektgebiet zeigen, 

dass die Bürgerinnen und Bürger Bruchköbel als Wohnort 

grundsätzlich schätzen und ein Interesse an der zukunftsfä-

higen Gestaltung und Nutzung der Kernstadt haben.

 Die genannten positiven Aspekte lassen sich

 grob in folgende Kategorien zusammenfassen:

• hohe Identifikation der Bürgerinnen und Bürger 

mit dem jeweiligen Stadtteil Bruchköbels als 

Heimat

• gute Alltagsversorgung

• attraktive historische Altstadt mit „romanti-

schem Charme“ 

• attraktive Lage der Stadt in der Region: gute An-

bindung an Frankfurt am Main und Hanau sowie 

zu Naherholungsgebieten

• beliebte kulturelle Angebote/Veranstaltungen 

 Die genannten negativen Aspekte lassen sich

 grob in folgende Kategorien zusammenfassen:

• hohes Verkehrsaufkommen in der Innenstadt 

(Landesstraße)

• unattraktive Gestaltung der öffentlichen Freif-

lächen und fehlende Angebote liefern „keinen 

Grund zum Verweilen“  

• Wegeführungen und Wegeverbindungen für 

Radfahrer/innen und Fußgänger/innen nicht 

bedarfsgerecht

• eingeschränktes Einzelhandelsangebot 
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 Thematische Zusammenfassung der Rückmeldungen

Grün- und Freiflächen und Orte der Begegnung

Die öffentlichen Grün- und Freiflächen werden aufgrund 

ihrer mangelhaften Ausstattung nicht als Freizeit- und Na-

herholungsorte, sondern im Wesentlichen als Verkehrsweg 

für Fußgänger/innen und Radfahrer/innen genutzt – sofern 

die Erschließung der Flächen dies zulässt. An einigen Stel-

len im Gebiet fehlen barrierearme Zugänge (z.B. Treppen 

zum Krebsbachpark), Sitzgelegenheiten und Beleuchtung 

vollständig. Darüber hinaus stehen die Wegebeschaffenheit 

und Wegeführung einer Nutzung durch alle Bevölkerungs-

gruppen im Weg. Angebote, die zum längeren Aufenthalt 

auf den Freiflächen einladen, gibt es keine. 

Es besteht jedoch der Wunsch, insbesondere im öffentlichen 

Raum Treffpunkte und Orte der Begegnung zu schaffen, die 

den Bedarfen von jungen Familien, Jugendlichen und Seni-

oren gerecht werden. Bei einem Ort der Begegnung spielt 

das „Sehen und Gesehen werden“ eine zentrale Rolle. Ange-

bote, die zum Verweilen einladen – kostenlos und kommer-

ziell (Spiel- und Sportgeräte, aber auch Café-Betrieb oder 

Kiosk) – sind gewünscht. Bei der Frage nach geeigneten 

Orten werden der Freie Platz, der Booskoper Weg, der Krebs-

bach sowie die angrenzende Freifläche „Krebsbachpark“, der 

als solcher bei der Bevölkerung zum Teil gar nicht bekannt 

ist, genannt. Bisher spielen die Themen Sicherheit (fehlende 

Beleuchtung und schlechter Zustand der Wegedecke) und 

Sauberkeit (Hundekot) eine große Rolle bei der negativen 

Wahrnehmung der genannten Flächen.

Am Freien Platz bergen die Angebote im Spielhaus und in 

der Seniorenwerkstatt, das historische Rathaus und der Ein-

zelhandel das Potenzial und den Bedarf für eine Belebung. 

Gleiches gilt für den Krebsbachpark, dessen Bedeutung und 

Potenzial aufgrund der Entwicklung des Außengeländes am 

neuen Stadtzentrum und der in der Kernstadt einzigartigen 

Verfügbarkeit von Grünflächen noch steigt.

Freizeit- und Bewegungsangebote

Der Öffentliche Raum bietet Potenzial für viele Zielgruppen, 

die sich in der Innenstadt aufhalten: Gäste, Tagestouristen, 

Bürgerinnen und Bürger. Die Zielgruppen Kinder, Jugendli-

che, Familien und Senioren finden jedoch derzeit aufgrund 

der mangelnden Ausstattung kaum Anlass zum Aufenthalt. 

Nach dem Abriss des Jugendzentrums und des Parkdecks, 

wo sich die Kinder und Jugendlichen stattdessen aufhielten, 

werden nun vermehrt Spielplätze und Bushaltestellen zum 

Aufenthalt genutzt. Auch Familien und Senioren vermissen 

„Verweilangebote“: Sitzgelegenheiten, Überdachungen, 

Spiel- und Sportangebote für Jugendliche und Erwachsene. 

Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es an geeigneten 

Spielangeboten auf städtischen Spielplätzen für die Schü-

lerinnen und Schüler der Frida-Kahlo-Schule (Förderschule 

mit Schwerpunkt geistige Entwicklung und einer Abteilung 

körperliche und motorische Entwicklung) mangelt. Dies 

wurde auch in dem Händlerworkshop bestätigt, der sich 

einen attraktiv gestalteten und barrierefreien öffentlichen 

Raum in Bruchköbel wünscht.

Verkehr und Mobilität

Die Verkehrssituation in der Straße Innerer Ring und an der 

Hauptstraße wird bemängelt: Beim Fuß- und Radverkehr 

werden die Straßen aufgrund der hohen Nutzung durch 

PKW als gefährlich und unangenehm empfunden. Es wird 

wiederholt von Autos berichtet, die die Gehwege regel-

mäßig befahren, da der Innere Ring für den entgegenkom-

menden Busverkehr und parkende PKW zu schmal sei. Eine 

Änderung der Straßenführung, Einbahnstraßenregelungen, 

der Parkierung oder der erlaubten Fahrgeschwindigkeit sind 

konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Situation. Insbe-

sondere im Händlerworkshop wurde die Parkplatzsituation 

als verbesserungswürdig bezeichnet.

Fußgänger/innen und Fahrradfahrer/innen beschreiben 

auch die Wegeführung als umständlich und nicht bedarfs-

gerecht: Es gibt keine barrierefreie Wegeführung abseits der 

zentralen Verkehrsstraßen. Insbesondere der Weg entlang 

des Krebsbach sowie seine Zugänge werden in diesem Zu-

sammenhang genannt. Fehlende technische und bauliche 

Ausstattung führen dazu, dass einzelne Teile der Wegever-

bindung nicht oder kaum genutzt werden. Geänderte Ein-

bahnstraßenregelungen (Öffnung für Fahrradfahrer), wei-

tere barrierearme Zugänge zu den „grünen Wegen“ abseits 

der Straße und Querverbindungen zur besseren Erreichbar-

keit der Ziele (Post, Rewe, Bürgerhaus, Angebote am Freien 

Platz, Gemeindezentrum Altstadtcenter) wurden in diesem 

Zusammenhang diskutiert.

Ausgewiesene Radwege gibt es derzeit nicht. Insbesondere 

von den Ortsteilen kommend in Richtung Kernstadt ver-

schlechtert sich die Situation für Fahrradfahrer/innen. In der 

Kernstadt fehlen Fahrradabstellmöglichkeiten, insbeson-

dere am Freien Platz, hinter dem Stadthaus und am neuen 

Zentrum.

Einbindung der Stadtteile

Die befragten Bürgerinnen und Bürger schreiben der Kern-

stadt vor allem eine Versorgungsfunktion zu. Gezielte Besu-

che bei Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen 

sowie städtischen und sozialen Einrichtungen überwiegen 

deutlich vor der Freizeitnutzung. Diese Versorgungsfunktion 

übernimmt die Kernstadt nicht nur für die Bewohnerinnen 

und Bewohner des Stadtteils Bruchköbel, sondern für die 

Bewohnenden aller Stadtteile. Insofern wurde im Rahmen 

der Bürgerbeteiligung der besseren Anbindung an die 

Stadtteile eine hohe Bedeutung zuteil – sowohl baulich als 

auch symbolisch sollen die Ortsteile besser angeschlossen 

werden. 

Gleichzeitig wurde die Qualität der Infrastruktur bemängelt, 

die für einen Besuch der Kernstadt notwendig ist: Die Schaf-

fung von Parkplätzen, Fahrradabstellplätzen und Mitfahrer-

bänken wurde vorgeschlagen.

Stadtbild

Die stadtbildprägenden historischen Gebäude werden von 

den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr geschätzt. Der 

Zustand einzelner Immobilien, insbesondere am zentralen 

Freien Platz, und der Leerstand des alten Rathauses wird da-

her auch von Menschen aus den umliegenden Stadtteilen 

deutlich negativ bewertet. Eine Sanierung und Aufwertung 

des Stadtbilds wird gewünscht.

ZUSAMMENFASSUNG

Die innerstädtischen (grünen) Freiräume zeichnen sich derzeit durch eine geringe Attraktivität und 

mangelnde Aufenthaltsqualität aus. Der Zugang zu den Flächen, die Gestaltung und Ausstattung 

sind für die negative Einschätzung maßgeblich:

Es fehlt an attraktiven (bedarfsgerechten) Treffpunkten im Freien – für alle Altersgruppen, insbesondere 

für Jugendliche und Senioren. Den Wegeverbindungen für Fußgänger/innen und Radfahrer/innen fehlt 

es an bedarfsgerechter Ausstattung, wie Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, barrierearmen Zugängen.  

Die Attraktivität der Wegeverbindungen durch Fehlen und/oder Zustand der Bepflanzung leidet.
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3 ZUSAMMENFASSENDE  
SWOT-ANALYSE

Präambel
Im Leitbildprozess „Bruchköbel 2025“ aus dem Jahr 2013 

wurden für die Stadt zehn Bereiche analysiert und daraus 

Ziele abgeleitet, die von der Stadtverordnetenversamm-

lung verabschiedet wurden.

 

Eine entscheidende Stärke der Stadt sollte demnach in 

der Entwicklung der Innenstadt und dem historischen 

Stadtkern liegen. Daher wurde die Innenstadtentwick-

lung in den Fokus der Stadtentwicklung gerückt. 

Viele der Leitbildziele wurden noch nicht abschließend 

umgesetzt und werden durch die Ergebnisse der im Jahr 

2021 erfolgten SWOT-Analyse zur Gesamtstadt bestätigt. 

Einige wurden ergänzt und aktualisiert, andere, wie die 

Digitalisierung, wurden neu aufgenommen.

3.1 SWOT Analyse Gesamtstadt Bruchköbel

Stadtentwicklung 
Bruchköbel ist als Mittelzentrum mit Nähe zur Metropol-

region Frankfurt Rhein-Main an eine wirtschaftlich starke 

Region angebunden. Die guten Verkehrsanbindungen 

an die A45 und die A66 sowie der ÖPNV mit Bus- und 

Bahnverbindungen in die Umgebung und in die benach-

barten Zentren bietet Bruchköbeler BürgerInnen gute Ar-

beitsmöglichkeiten und eine hohe Standortattraktivität. 

Für Wirtschaftsunternehmen ist der Standort ebenfalls in-

teressant, wie die hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen 

zeigt.
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Bruchköbel besteht aus den fünf Stadtteilen Roßdorf, 

Niederissigheim, Oberissigheim, Butterstadt und der 

Kernstadt Bruchköbel. Vor allem die Kernstadt und Nie-

derissigheim sind in den Nachkriegsjahren seit 1945 bis in 

die 1990er Jahre stark angewachsen. Seitdem ist die Be-

völkerungszahl nicht mehr nennenswert gestiegen. Die 

Stadtteile wurden mit der Gebietsreform in Jahren 1971 

und 1973 mit Bruchköbel zusammengeführt und haben 

nach wie vor eine starke eigene Identität. 

Stärken

Die Stadt Bruchköbel hat ihr Ziel, die Innenstadtentwick-

lung in den Fokus zu rücken, in den letzten zehn Jahren 

erfüllt. In einem umfassenden Innenstadtprozess werden 

auf 6 Hektar stadteigenem Gelände ein neues Stadthaus, 

eine Tiefgarage, ein Stadtplatz mit Außenanlagen und ein 

Vollversorgermarkt errichtet. Das setzt ein Signal für eine 

vielseitige aufgestellte Innenstadt. Anschließen wird sich 

der Bau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 50 Woh-

nungen sowie Praxis- und Geschäftsflächen. 

Diese von der Stadt verantwortlich geplante und umge-

setzte Investition wird für die gesamte Stadtentwicklung 

nachhaltige, positive Auswirkungen haben. Sie etabliert 

die Zentrumsfunktion der Innenstadt und stellt sie flexi-

bel und breit auf. 

Die Nachfrage von Ärzten, Gastronomen und weiteren Ge-

werbetreibenden nach Flächen in der Innenstadt ist hoch.

 

Im neuen Stadthaus wird eine neue, zeitgemäße Innen- 

und Außengastronomie Einzug halten. Tagungen und 

kulturelle Angebote sowie ein breites Angebot für sozi-

ale Begegnungen gibt es  sowohl hier als auch im neuen 

Spielhaus. Die Stadtbibliothek zieht mit ihrem hervorra-

genden Angebot jährlich 40.000 BesucherInnen in die 

Innenstadt. Das Alte Rathaus wird nach der Sanierung 

einen Biergarten mit Weinkeller und Gastronomie mit 

Hochzeitsraum beherbergen.

Für die Gesamtstadt ist die neue Innenstadt von höchs-

ter Bedeutung. Hier entscheiden sich für die Bürgerinnen 

und Bürger Bruchköbels die Themen Identität, Nahversor-

gung, Lebensqualität, Vielfalt, Gesundheitsversorgung, 

Nahmobilität und soziale Kontakte. Die Entwicklung der 

Innenstadt wird sich aufgrund des großen Potenzials 

auch auf die Region auswirken und damit über das Stadt-

gebiet hinaus strahlen. 

Auch auf die Mobilität hat das Konzept Einfluss. So wird 

der Innere Ring nicht mehr so massiv befahren werden 

und eine Tiefgarage mit 230 Stellplätzen schafft Aufent-

haltsqualität über der Erde  . Neue Wegebeziehungen 

ermöglichen alternative Routen für RadfahrerInnen und 

FußgängerInnen und entlasten dadurch die Hauptstraße. 

Neue Blickachsen und die ökologisch wertvolle Umge-

staltung des Krebsbaches und der angrenzenden Grünf-

lächen sowie der neue Stadtplatz schaffen attraktive Auf-

enthaltsräume. 

Feste, Märkte und Events sowie ein gut funktionieren-

der Wochenmarkt mit regionalen Erzeugern im Zent-

rum schaffen eine hohe Identifikation mit dem Wohnort 

Bruchköbel. Die allgemeine Versorgung mit Verbraucher-

märkten und Fachhandelsfilialisten im Stadtgebiet ist 

breit gestreut und gut. Kleinteiligerer Einzelhandel findet 

sich vor allem, aber nicht nur im Innenstadtgebiet. In vier 

der fünf Stadtteile existieren Hofläden, Bäcker und wei-

tere Nahversorgungsangebote. Auch die weiteren Stadt-

viertel in der Kernstadt Bruchköbels, Bruchköbel-Nord 

und die Kirlesiedlung, verfügen über Einzelhandel und 

Gastronomie und weisen weitere Nahversorgungsstruk-

turen auf. 

Großräumige und topografisch diverse Grünflächen, die 

auch landwirtschaftlich genutzt werden, der sie durch-

fließende Krebsbach, das Bade- und Freizeitgebiet Bä-

rensee und der Stadtwald eröffnen in Bruchköbel unter-

schiedliche Möglichkeiten, sich in der Natur zu bewegen. 

Grünflächen und der Krebsbach ziehen sich auch quer 

durch die Innenstadt. Hier verbinden sie Wege und Plätze 

zwischen der neuen und der historischen Stadt. 

 

Im Leitbild „Natur und Erholung“ ist festgelegt, dass eine 

Stärke in der attraktiven Landschaft liegt, die die Stadt 

und ihre Stadtteile umgibt. Diese soll erhalten und aus-

gebaut werden. 

Da die fünf Stadtteile nicht durch Bebauung verbunden 

wurden, haben sie sich ihren Charakter erhalten. Einge-

bettet in die schöne Landschaft, entsteht so eine hohe 

Aufenthaltsqualität, die sich für Freizeitaktivitäten und 

Naherholungstourismus anbietet.

Die Infrastruktur mit Rad- und Wanderwegen ist vor-

handen und in die Region durch den Vulkanradweg, die 

Hohe Straße, die Anbindung an den Grünen Ring Hanau 

sowie den Jakobsweg vernetzt.

Die Stadtteile wurden mit Ausnahme von Niederissig-

heim durch Dorferneuerungsprojekte saniert. Die Wege 

zwischen den Stadtteilen verbinden diese mit der Innen-

stadt. Entlang des Krebsbaches kann man so jenseits des 

Autoverkehrs fußläufig oder mit dem Rad in die Innen-

stadt gelangen.

Renaturierungsmaßnahmen und die Schaffung von Re-

tentionsflächen am Krebsbach zwischen den Stadttei-

len haben in den letzten Jahren zudem die Resilienz des 

Stadtgebiets gegenüber Starkregen- und Hochwasserer-

eignissen erheblich verbessert. Ein attraktives Naturerleb-

nis entlang des Krebsbachs wurde geschaffen.

Die Altstadt der Kernstadt stellt als Ensemble in sich eine 

weitere Stärke dar. Die Gassen und Plätze werden von his-

torischen Gebäuden gesäumt. Viele wurden im Zuge der 

Altstadtsanierung in den 1980er Jahren saniert.    

Die umfassenden Einzelhandels- und Dienstleistungsan-

gebote vor den Toren der Stadt wurden in den letzten 20 

Jahren von einer anfänglichen Schwäche in eine Stärke 

überführt. Sie ergänzen das innerstädtische Angebot des 

kleinteiligen Einzelhandels, das nach wie vor als breit auf-

gestellt bezeichnet werden darf. 

In Bruchköbel wurde bereits 2015 ein digitaler Marktplatz 

für das Gewerbe geschaffen und eine StadtApp imple-

mentiert. Die zeitgemäße Website, interaktive Bürgerbe-

teiligung, eine hybride sowie digitale Angebotspalette 

für Versammlungen und Veranstaltungen existieren be-

reits. Vom digitalen Weihnachten bis zur digitalen Bür-

gerversammlung – Bruchköbel bietet viele Online-Ange-

bote. Die Digitalisierung der Verwaltungsangebote wird 

forciert.

Bruchköbel ist Schulstandort. Bis auf ein Fachabitur an 

Berufsschulen können alle Abschlüsse in Bruchköbel er-

langt werden. Die Stadtbibliothek mit rund 40.000 Be-

sucherInnen pro Jahr ist gut ausgestattet und ein klarer 

Standortvorteil.

Das hohe bürgerschaftliche Engagement vieler BürgerIn-

nen in einem der rund 250 Vereine der Stadt ist ebenfalls 

als Stärke zu werten.  

Für die kooperative Stadtentwicklung ist auch die Schaf-

fung einer stadteigenen Stadtmarketing Bruchköbel 

GmbH als Plus zu werten. Die Gesellschaft als Projekt-

managementstelle übernimmt Querschnittsaufgaben u. 

a. mit Blick auf Wirtschaftsförderung, Citymanagement, 

Stadtentwicklung und Digitalisierung. Die Entwicklung 

und Vermarktung sozialer, kultureller und touristischer 

Angebote mit den jeweiligen Fachabteilungen, Gewer-

betreibenden oder Vereinen sowie die Moderation und 

verwaltungsübergreifende Vernetzung zu und zwischen 

den Beteiligten nach innen und nach außen ist die Auf-

gabe der Gesellschaft.  
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Schwächen

Einige historisch bedeutende Bauwerke in der Kernstadt 

wie das Alte Rathaus, die beiden Fachwerkhäuser am 

Freien Platz oder die Untermühle am Krebsbach sind in 

einem schlechten Zustand und stehen leer. Gerade diese 

Gebäude tragen für 52 % der Bürger zu einem besonders 

intensiven Heimatgefühl bei, wie vorbereitende Untersu-

chungen zum Projektgebiet Innenstadt ergaben. 

Mehr als zuvor zeigen sich nach der Niederlegung der al-

ten Gebäude und dem Neubau im Zentrum die Defizite 

in der direkten Umgebung. Fehlende Wegeverbindun-

gen, mangelnde Barrierefreiheit im Straßenraum und in 

Parkanlagen, fehlende Aufenthaltsqualität, ökologisch 

und visuell schwache Grünflächen und sich veränderte 

Versorgungsangebote, z. T. leerstehende Läden oder Ge-

bäude mit Sanierungsstau sind noch offensichtlicher zu-

tage getreten.

Die Pandemie und der fortschreitende Online-Handel ha-

ben auch in Bruchköbel dem Handelsangebot zugesetzt. 

Zwar hält sich der inhabergeführte Einzelhandel noch, 

steht aber z. T. unter erheblichem Druck. Ladenschließun-

gen finden, anders als früher, jetzt meist als Leerstände 

oder Umwandlungen in Wohn- oder Büroraum Nieder-

schlag, die zwar noch nicht sehr auffällig sind, aber trotz-

dem mehr und mehr erkennbar werden und von einem 

einseitigen Nachbesatz und/oder vom Downtrading-Ef-

fekt betroffen sind. Die Nahversorgungsangebote in 

zwei Stadtteilen fehlen oder sind stark eingeschränkt. Ein 

Stadtteil hat keine Dorferneuerung erfahren.   

Eine zentrale Immobilie zwischen der neuen und der al-

ten Stadt liegt in der Hand eines Investmentfonds, der 

wenig Interesse an ihrer Entwicklung zeigt. Hier gibt es 

bereits Leerstand von Wohnungen und Geschäften. 

In den Quartiersvierteln   ist teilweise eine schwache 

Infrastruktur an Plätzen zu erkennen. Viele Wohnviertel 

Bruchköbels zeigen eine gewisse Überalterung. Neue, 

zielgruppengerechtere Wohnformen, z. B. Mehrgenerati-

onenhäuser, Seniorenwohnen oder behindertengerechte 

Wohnangebote, fehlen. 

Typische Wohngebiete mit freistehenden Häusern neh-

men einen breiten Raum der bebauten Fläche Bruch-

köbels ein, wohingegen das historisch gewachsene 

Stadtzentrum eher eine geringe Fläche aufweist. Viele 

Gebäude im Zentrum haben in den Nachkriegsjahren of-

fensichtlich auch die ursprüngliche dörfliche Bebauung 

verdrängt und stellen sich heute als einfallslose Bauten 

der 1960er bis 1980er Jahre dar, dominiert von einem 

ebensolchen Hochhaus direkt im Zentrum. 

Bruchköbel ist nach wie vor sehr vom automobilen In-

dividualverkehr geprägt. Die vorhandenen Radwege im 

Stadtgebiet werden zwar recht gut genutzt, sind aber 

nicht immer durchgängig und teilen sich oft die Fläche 

mit den Pkws. 30 % der Bürger finden die innerstädti-

schen Radwege- und Radparkflächenangebote mittel-

mäßig bis ungenügend. Auf den drei innerstädtischen 

Hauptverkehrsadern Hauptstraße, Bahnhofstraße und 

Hammersbacher Straße sowie der Friedberger Land-

straße, die z. T. Landesstraßen sind, gibt es  ein hohes Ver-

kehrsaufkommen, da sie gleichzeitig die Verbindung zu 

den Stadtteilen und benachbarten Kommunen darstel-

len. Ein Mobilitätskonzept fehlt.

Die Hauptstraße, die sich als Landesstraße quer durch die 

Innenstadt zieht, zerschneidet zudem den historischen 

Marktplatz und lässt ein tägliches Flanieren über die stark 

befahrene Straße hinweg nicht zu. Das starke Durch-

fahrt-Verkehrsaufkommen mit hohem Anteil an Schwer-

lastfahrzeugen, die zum Logistikzentrum am Fliegerhorst 

gelangen wollen, führt in Zeiten hohen Verkehrsaufkom-

mens zu Rückstau.   

Die Barrierefreiheit ist im öffentlichen Raum weder in der 

Kernstadt noch in den Stadtteilen vollständig gegeben, z. 

T. bestehen gerade an den Fußwegen erhebliche Hinder-

nisse durch Treppenanlagen und Bordsteine.

Zu bemängeln ist im gesamten Stadtgebiet das Fehlen von 

ökologischer Vielfalt und die Förderung eines Ausbaus der 

Flächen zwischen den Stadtteilen und der Gesamtstadt für 

Rad-, Freizeit- und damit auch touristische Zwecke. 

Landwirtschaftliche Flächen werden überwiegend inten-

siv genutzt. Freizeitanlagen, Parks und Spielplätze sind z. 

T. überaltert und nicht mehr zeitgemäß ausgestattet und 

bepflanzt. Der das Stadtgebiet durchfließende Krebsbach 

ist in weiten Teilen von eintöniger Uferbepflanzung an 

einer kanalartigen Böschung geprägt, die nur selten den 

Blick auf das Wasser zulässt.  

Vor allem aber das Fehlen neuer Gewerbeflächen und 

Baugebiete für Wohnbebauung ist als Schwäche zu wer-

ten. Die hohe Nachfrage kann so nicht bedient werden.

Chancen

Nach der Innenstadtentwicklung gilt es, den Fokus wie-

der verstärkt auf die Gesamtstadt zu legen. Hierbei ist es 

auch wichtig, für die neue Innenstadt Akzeptanz zu schaf-

fen, indem die Vorteile sicht- und erlebbar werden. 

Durch Förderprogramme wie „Wachstum und nachhal-

tige Erneuerung“, „Zukunft Innenstadt“, „Zukunftsfähige 

Innenstädte“ und „Smart Regions“ wird es möglich, viele 

der anstehenden Maßnahmen gesamtheitlich anzuge-

hen und umzusetzen. 

Neben der Städtebauförderung „Wachstum und nach-

haltige Erneuerung“ des Landes Hessen , die es in den 

kommenden Jahren ermöglicht, neue Wege, Plätze und 

Grün zu schaffen, zielen das Landesprogramm „Zukunft 

Innenstadt“ und das Bundesprogramm „Zukunftsfähige 

Innenstädte“ punktgenau auf bestehende Schwächen 

und Risiken ab. Leerstand, Sanierungen, Reallabors und 

die Suche nach und Kooperation mit Stadtakteuren wer-

den gefördert. Das Programm „Smart Regions“ ermöglicht 

es, digitale Instrumente für die ganze Stadt zu entwickeln. 

Der Veränderungsprozess kann so nach und nach digital 

und real stattfinden. 

Eine große Chance liegt im Erarbeiten eines Mobilitätskon-

zepts für die Gesamtstadt. Entlastungen werden die Planun-

gen des Landes Hessen für eine Anbindung der L3195 an 

die B45, also eine direkte Verbindung zwischen dem „Pferd-

chenkreisel“ Bruchköbel-Roßdorf und der B45, bringen.

Auch die Entwicklung neuer Gewerbe- und Wohnflä-

chen, die damit erleichtert werden und die durch einen 

Grundstückstausch mit der Stadt Hanau bereits geplant 

werden, bieten wichtige Impulse für die Gesamtstadt. 

Viele Nachfragen angesiedelter und neuer Unternehmen 

können berücksichtigt und neuer Wohnraum kann ge-

schaffen werden. Neben der Erschließung neuer Bau- und 

Gewerbegebiete liegt auch eine Chance in der Nachver-

dichtung bereits bebauter Bereiche. 

Möglichst viele Akteure in den Prozess der Entwicklung 

der Stadt einzubinden und so neue Ideen und Strukturen 

für die Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raums 

zu schaffen, ist eine große Chance, eine neue, gemein-

same Stadtidentität zu prägen. 

Aktives Leerstandsmanagement, Weiterentwicklung und 

Nutzbarmachung von Bestandsimmobilien etwa in der Alt-

stadt und nicht zuletzt das zu schaffende Angebot im neuen 

Stadthaus mit Tagungen, Kultur und sozialem Miteinander 

bergen große Chancen zur nachhaltigen Belebung und 

verhindern die Abwanderung von Arztpraxen, Geschäften, 

Dienstleistungsangeboten und Gastronomiebetrieben.

Kreativwirtschaft und moderne Arbeitsformen anzusie-

deln und mit Jugendarbeit und Schule zu vernetzen, ist 

eine weitere Chance. Der Leerstand der Problemimmo-

bilie Innerer Ring 1 a-d soll durch einen Stadtladen und 

einen Co-Working Space sowie die Etablierung der Ju-

gendarbeit zum Kreativkomplex werden. Hier besteht die 

Chance, neue Arbeitsformen zu etablieren und Soziales 

mit Ökonomie zu verbinden. Reallabors für Events, Platz-

nutzungen und die punktuelle Eroberung des Straßen-

raums Hauptstraße bieten weitere große Möglichkeiten.  
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Der Krebsbachpark bietet die Chance auf ein zentrums-

nahes Naherholungsgebiet mit vielfältigen Möglichkei-

ten. 63 % der Bürgerinnen und Bürger sehen hier mittle-

ren bis starken Handlungsbedarf. 

Gleichzeitig liegt eine Chance darin, Angebote der Nah-

versorgung und des sozialen Miteinanders zu und in den 

Stadtteilen zu erhalten und auszubauen. In Sachen Ta-

gestourismus und Naherholung bietet sich die Chance, 

Potenziale zu heben. Kreative Ideen und das Miteinander 

aller Akteure sind auch hier gefragt, etwa was die weitere 

Anbindung der Stadtteile durch attraktive Rad- und Fuß-

wege angeht. Die Ansiedelung von Ausflugsgastronomie 

und auch die Vermarktung der vielfältigen regionalen 

Erzeugnisse der Höfe, 24/7-Angebote und der Wochen-

markt bieten eine weitere Chance für die Stadt. 

Der demografische Wandel hin zu einem höheren Durch-

schnittsalter betrifft auch Bruchköbel. Die ältere Gene-

ration in der Stadt zu halten bietet eine Chance, wenn 

Angebote für alle Alters- und Bevölkerungsschichten ge-

samtstädtisch erhalten, ausgebaut und realisiert werden. 

Als Chance ist hierbei auch zu werten, dass in der aktu-

ellen Pandemielage der Wunsch zum Leben im Grünen 

durch die zunehmende Digitalisierung eine gerade auch 

für junge Familien positive Entwicklung nimmt. 

Das hohe bürgerschaftliche Engagement in der ganzen 

Stadt mit einer lebendigen Vereinslandschaft und einem 

hohen Anteil aktiver, meist ehrenamtlich tätiger Perso-

nen, die sich für die gesellschaftlichen, kulturellen, sozi-

alen und kirchlichen Belange engagieren, gilt es durch 

zeitgemäße Angebote auszubauen und zu stärken. 

Angebote auf den Gebieten Arbeiten, Betreuung, Freizeit, 

soziale Integration und Gemeinwesenarbeit sollen ge-

schaffen, vernetzt und aktiv unterstützt werden.   

Die Angebote des attraktiven Gemeinwesens durch die 

Vereine oder des Seniorenbeirats gilt es mit zeitgemä-

ßen Angeboten weiter zu etablieren. Gleiches gilt für die 

Stadtbibliothek. Alles soll sich weiter in den Stadtraum 

ausdehnen, um dort erlebbar zu werden. Gleichzeitig gilt 

es für diese Angebote auch weitere Räume zu finden und 

zu entwickeln.

Das zu erstellende Mobilitätskonzept für die ganze Stadt 

bietet eine große Chance, Individualverkehr und ÖPNV 

zu harmonisieren und auszubauen. Die Bereitstellung 

von Elektro-Ladestationen, Parkflächen für Fahrräder, 

Fahrradwegen, besseren Fußwegeverbindungen, Car-, 

Bike- und Sharing-Angeboten sowie der Ausbau des 

ÖPNV entscheidet über eine schnelle Verkehrswende 

für Bruchköbel. Die Schaffung barrierefreier Zugänge am 

Bahnhof und eines Übergangs zu den Gleisen wird eben-

falls als Chance gewertet, die Schiene weiter zu nutzen. 

Die Chancen der Digitalisierung gilt es auf allen Ebenen 

zu ergreifen und für die Stadt möglichst breit aufzustellen 

und einzusetzen.

Risiken

Das starke Verkehrsaufkommen im Zentrum und an den 

Zufahrtsstraßen muss geregelt werden. Die neue Tiefga-

rage mit 230 Stellplätzen entlastet die Innenstadt, die 

Wege aus und in die Stadtmitte profitieren davon jedoch 

nicht. 

Das seit der Gebietsreform bestehende „Nebeneinander“ 

der Stadteile wurde zudem durch die starke Fokussierung 

auf die Innenstadtentwicklung gefördert, und die Bürge-

rInnen der Stadtteile fühlen sich teilweise benachteiligt 

und nicht abgeholt. Dies birgt die Gefahr, dass sich die 

Stadtteile im Hinblick auf die eigenen Bedürfnisse abge-

hängt fühlen.  

Die in der Gesamtstadt entstehenden Leerstände und Sa-

nierungsstaus gilt es zu beseitigen, damit die davon be-

troffenen Liegenschaften sich an das Niveau der neuen 

Innenstadt anschließen.

Fehlende Angebote an Wohnraum für junge Familien 

und Ältere bergen die Gefahr des Einwohnerverlusts und 

im ersten Fall der Überalterung der Stadtgesellschaft.      

Das zentrale Thema der Zukunft liegt beim Klimaschutz 

und der Resilienz der Stadt gegenüber den erwarteten 

Klimaveränderungen (Erwärmung, Trockenheit, Stark-

regenereignisse). Zwischen diesen Anforderungen und 

den Bedürfnissen der Akteure können sehr gegensätz-

liche Ziele entstehen. Die Beteiligungsprozesse müssen 

sich deshalb immer wieder an der Frage orientieren, ob 

die Projekte auch den Herausforderungen der Zukunft 

standhalten können.

Den vorangegangenen Themenkapiteln zu den Metho-

den und Ergebnissen der absolvierten „Vorbereitenden 

Untersuchungen“ folgend, sollen nachstehend nun die 

wichtigsten Aspekte und evaluierten Erkenntnisse hin-

sichtlich vorherrschender Stärken und Schwächen sowie 

prognostizierter Chancen und Risiken im Programmge-

biet herausgearbeitet und zusammenfassend dargestellt 

werden. Wie bereits in der analytisch-methodologischen 

Konzeption des vorliegenden Integrierten Städtebauli-

chen Entwicklungskonzeptes berücksichtigt wurde, rü-

cken hierbei neben externen Parametern ebenso interne 

Einflussfaktoren in den Bewertungs- und Analysefokus. 

Nur durch einen solchen ganzheitlichen Ansatz kann es 

gelingen, die Entwicklungshemmnisse und -potenziale 

des Stadtteils adäquat zu beurteilen. 

Stärken

Das Programmgebiet zeichnet sich durch einen insge-

samt hohen Anteil an Grün- und Freiflächen aus. Insbe-

sondere der Krebsbachpark im Nordwesten birgt ein gro-

ßes Potenzial zur bedarfsorientierten Entwicklung. Wie 

die Analysen offenbarten, werden die meisten der öffent-

lichen Grün- und Freiflächen von weiten Teilen der Be-

völkerung jedoch nicht als Freizeit- oder Naherholungs-

raum in Anspruch genommen: Aufgrund mangelhafter 

Erschließung, fehlender barrierearmer Zugangsmög-

lichkeiten sowie nicht vorhandener attraktiver Sitz- und 

Aufenthaltsmöglichkeiten werden die meisten Grünflä-

chen lediglich als Transferfläche in Richtung Innenstadt/

Stadtzentrum genutzt. Eine entsprechende Aufwertung 

der Grün- und Freiflächen kann demnach – ganz im Sinne 

des Förderprogramms – die Bedeutung der Freizeit- und 

Erholungsgebiete neu definieren. 

Das derzeit im Bau befindliche, neue Stadthaus wird nach 

seiner Fertigstellung (voraussichtlich 2022) eine wichtige 

Funktion hinsichtlich der Vitalisierung des innenstädtisch 

gelegenen Bereichs übernehmen. Durch eine absehbare, 

infrastrukturelle Aufwertung des neuen Stadtzentrums 

(Stadthaus mit integriertem Rathaus und Bürgerhaus, 

neue Wohn- und Dienstleistungsangebote, Gastronomie) 

sollte dieses in seiner Funktion als künftiger „Dreh- und 

Angelpunkt“ der Gebietsentwicklung auch in der Pro-

jektumsetzung entsprechende Berücksichtigung finden. 

Flankiert von adäquaten Planungsansätzen bietet das 

neue Stadtzentrum damit das Potenzial, zum wichtigen 

Impulsgeber der gebietsbezogenen Entwicklung zu 

avancieren. 

3.2 SWOT Analyse Projektgebiet
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Das Programmgebiet zeichnet sich durch eine breite zi-

vilgesellschaftliche Akteurslandschaft aus. Die vielfältigen 

Vereine, Initiativen und Gruppierungen im Gebiet legen 

eine gut gediehene, ehrenamtliche Netzwerkstruktur 

nahe. Gerade bei jenen Maßnahmen, welche auf eine 

Intensivierung der gesellschaftlichen Teilhabe und ein 

harmonisches, nachbarschaftliches Miteinander abzielen, 

stellt diese bereits etablierte, soziale Infrastruktur einen 

wichtigen Ansatzpunkt und Wirkungsrahmen zur Durch-

führung entsprechender Projekte dar.

Bereits jetzt finden im Programmgebiet vielfältige Feste und 

(Kultur-)Veranstaltungen statt. Eine solche breitgefächerte 

Angebotsstruktur ist für eine weitere Steigerung der Iden-

tifikation der Bürgerinnen und Bürger mit dem eigenen 

Stadtteil und einer Ausweitung des sozialen und kulturellen 

Engagements von großer Bedeutung. Hierbei weisen auch 

die vielen privaten Flächen ein gewisses Potenzial auf, diese 

beispielsweise für etwaige Veranstaltungen für die Öffent-

lichkeit (und damit temporär) freizugeben.

Die Altstadt zeichnet sich primär durch den alten Gebäu-

debestand mit teilweise gut erhaltenen Fachwerkgebäu-

den aus. Diese prägen das Stadtbild ebenso wie die Kul-

turdenkmäler. Der besondere Charme der Altstadt führt 

unweigerlich auch zu einer generellen Attraktivierung 

des Programmgebietes und zu einem positiven Image, 

welches weit über die Gebietsgrenzen hinauswirkt. Diese 

positive Grundtendenz gilt es im Rahmen der Program-

mumsetzung zu stärken und mit entsprechenden Maß-

nahmen (Sanierung, Belebung altes Rathaus) zu unter-

mauern. 

Die Einzelhandelsdichte sowie die Angebotsvielfalt im 

Stadtkern können im Vergleich mit anderen Kommunen 

in ähnlicher Größe insgesamt als „gut“ bewertet werden. 

Gleichsam sollte die Entwicklung der versorgungsbezo-

genen Infrastruktur im Rahmen der Programmumset-

zung mitgedacht werden.

Das seit mehr als einem Jahrzehnt bestehende Stadtmar-

keting arbeitet für die Akteure vor Ort, forciert die Quar-

tiersentwicklung und vernetzt Akteure.  

Schwächen

Als ein wesentliches Defizit des Untersuchungsgebietes 

kann die fehlende Aufenthaltsqualität im Krebsbachpark 

sowie entlang des Krebsbachs genannt werden. Diese 

zentrale, zusammenhängende Grünfläche ist derzeit 

gekennzeichnet durch marode oder fehlende Zugänge, 

die zudem nicht barrierefrei gestaltet sind. Entlang des 

Krebsbaches und im Krebsbachpark sowie am Boosko-

per Weg ist die Grünflächengestaltung zudem sehr ein-

tönig: Die ökologische Vielfalt ist gering, Monokulturen 

prägen das Bild. Der Krebsbach weist darüber hinaus 

auch hydraulische Defizite auf. Die Grünflächen werden 

bislang überwiegend von Hundehaltenden genutzt und 

von der breiten Öffentlichkeit wenig bis gar nicht wahr-

genommen: Mangelnde Zugänglichkeiten, Wildwuchs, 

schlechte Einbindung in die Umgebung sind hierbei als 

zentrale Gründe zu nennen. 

Des Weiteren stellt der relativ hohe Versiegelungsgrad 

der Innenstadt, welcher aus einer dichten Bebauung 

resultiert, sowie der insgesamt hohe Anteil an versiegel-

ten Freiflächen in privatem Besitz eine zu monierende 

Schwäche innerhalb des Untersuchungsgebiets dar. Er-

schwerend kommt hinzu, dass nicht alle Bewohnerinnen 

und Bewohner Zugang zu privaten Freiflächen haben, 

was eine Aufwertung der bestehenden Frei- und Grünf-

lächen auch aus einer städteplanerischen Gesamtvision 

heraus auf mittelfristige Sicht notwendig macht. 

Allgemein weist das Fördergebiet – dies gilt insbeson-

dere in Bezug auf die Grünflächen – fehlende Sitzmög-

lichkeiten und fehlende Beleuchtung auf, was nicht nur 

negative Rückwirkungen auf die allgemeine Freizeitqua-

lität hat, sondern ebenso ein vermindertes Sicherheits-

gefühl (gerade in Bezug auf die schlecht/nicht beleuch-

teten Grünflächen) in weiten Teilen der Bewohnerschaft 

evoziert. 

Der Krebsbach, der das Untersuchungsgebiet durchzieht, 

ist bislang nicht sinnhaft in die gesamtstädtische Ent-

wicklungskonzeption eingebunden. Dabei böte dieser 

mit seinen Uferbereichen – die bislang lediglich als Ab-

kürzung für bestehende Fußwegeverbindungen genutzt 

werden und aufgrund fehlender Beleuchtung z.T. als 

„Angstraum“ wahrgenommen werden – durchaus das Po-

tenzial, als naturnaher Erlebnisraum zu einer Aufwertung 

der Grünflächen beizutragen. Ein Rahmen, in welchem es 

auch gelingt, grünraumbezogene „Querschnittsthemen“ 

(biologische Diversität, Nachhaltigkeit) sinnhaft zu integ-

rieren und die Öffentlichkeit bezüglich derlei Themen zu 

sensibilisieren. 

Der Gebäudebestand in der Kernstadt befindet sich zu 

einem Großteil in einem energetisch eher schlechten Zu-

stand. Durch den Maßstabssprung bei der Gebäudehöhe 

tritt das gebietsprägende Wohnhochhaus gegenüber 

den übrigen Beständen auffällig hervor. Im Kernstadt-

bereich sind einige Leerstände zu verzeichnen, die sich 

nicht nur in einem fehlenden Nutzungsangebot nieder-

schlagen, sondern sich gleichfalls negativ auf das Orts-

bild auswirken. Das betrifft insbesondere auch die histori-

schen Gebäude am Freien Platz.

Im Untersuchungsgebiet finden sich lediglich wenige 

gastronomische Angebote (mit Außenbestuhlung), viele 

der bestehenden Freiflächen sind gar nicht bis wenig be-

lebt und bieten keinen nennenswerten Nutzungsanreiz. 

Ein Grund für die geringe Belebung ist auch in der hohen 

Verkehrsbelastung der an die Plätze angrenzenden Ver-

kehrswege zu sehen. Die Belastung durch Frequenz und 

Lärm an der Hauptstraße ( z. B. am Freien Platz), sowie am 

Inneren Ring (z. B. am Trompeterstein) werden negativ 

wahrgenommen.

Chancen

Durch die bauliche Realisierung des neuen Stadtzen-

trums bietet sich – nicht zuletzt durch die absehbare 

Ansiedelung neuer Einzelhandelsgeschäfte (im neuen 

Geschäftshaus) – die Chance, die Angebotsstruktur vor 

Ort zu stärken und das innerstädtische Areal damit be-

trächtlich aufzuwerten. Durch eine vitale und resiliente 

Innenstadt kann es ebenso gelingen, das Programmge-

biet hinsichtlich seiner Funktion als Lebens-, Wohn- und 

Arbeitsumfeld umfassend zu attraktiveren und damit 

auch assoziierten Herausforderungen (Leerstand, Image, 

Wohlbefinden der Bürgerschaft) mit passförmigen Lösun-

gen zu begegnen.

Durch die Steigerung und Aufwertung des gastronomi-

schen, kulturellen und sozialen Angebots im Rahmen der 

Entwicklungen des neuen Stadtzentrums muss mit einer 

deutlichen Belebung des Fördergebiets gerechnet werden.

Eine intensive Hinwendung zu Themen wie der Grün- 

und Freiflächenentwicklung, ein reflektiertes Agieren 

hinsichtlich der Versiegelungen von Flächen und eine 

generelle Aufgeschlossenheit gegenüber Themenfeldern 

wie „Natur und Stadt“ oder „Biodiversität/Artenvielfalt“ 

kann zu einer zunehmenden Sensibilisierung der Öf-

fentlichkeit beitragen. Gerade vor dem Hintergrund des 

hohen Stellenwertes kleinteiliger Ökosysteme (Stichwort 

„Klimawandel“) in (gesamt-)städtischen Planungskontex-

ten sollte dieser Aspekt im Rahmen der Programmumset-

zung Beachtung finden.

Durch das „Sichtbarmachen“ des Krebsbaches im stadt-

räumlichen Kontext kann das Naturbewusstsein gestei-

gert werden. und die allgemeine Aufenthaltsqualität zum 

Verweilen jenseits von Konsum und Verkehr verbessert 

werden. Das Element Wasser bietet auch im gestalteri-

schen Zusammenhang ein enormes Potenzial zur Reali-

sierung innovativer und pädagogisch wertvoller Projekte, 

die auch hinsichtlich weiterer Themen „anschlussfähig“ 

sind (z. B. ehrenamtliches Engagement).
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Risiken

Die Flächen entlang des Krebsbaches sind potenzielle 

Überflutungsflächen bei Hochwasserereignissen. Des-

halb ist der Hochwasserschutz bei allen Maßnahmen un-

bedingt mitzudenken. Insbesondere in Hinblick auf die zu 

erwartenden Klimaveränderungen ist mit einer Zunahme 

von Hochwasserereignissen aufgrund unterschiedlicher 

Ursachen, wie beispielsweise Starkregenereignissen, zu 

rechnen (Umweltbundesamt o.J.: 16 ff.). Schutzmaßnah-

men gewinnen somit insgesamt an Bedeutung. 

Durch den geplanten Bau des neuen Stadtzentrums ist 

in absehbarer Zeit mit einer Intensivierung des motori-

sierten Individualverkehrs zu rechnen. Dies macht ein 

effizientes Parkraummanagement für die Stellplätze im 

Kernstadtbereich ebenso unerlässlich wie die Schaffung 

von Anreizen zur Nutzung alternativer (emissionsarmer 

bzw. -freier) Mobilitätsformen. In diesem Zusammenhang 

kommen beispielsweise auch dem Ausbau und der Opti-

mierung der Radweginfrastruktur eine tragende Rolle zu. 

Bezüglich des neuen Stadtzentrums ist es wichtig, seitens 

der Bürgerschaft Interesse und Akzeptanz zu erarbeiten, 

und im Zuge der Belebung der neu geschaffenen Räume 

und Flächen die Etablierung passförmiger, bedarfsorien-

tierter Angebote zu forcieren. Es gilt in diesem Kontext 

auf Aspekte des fortschreitenden demographischen 

Wandels und weiterer, absehbarer gesamtgesellschaftli-

cher Veränderungstendenzen (in Bezug auf Wohnen und 

Arbeiten, Infrastruktur und Versorgung, Mobilität, Freizeit) 

Rücksicht zu nehmen. Gerade mit Blick auf eine zuneh-

mende Alterung der Bewohnerschaft sollte auch der An-

spruch der barrierefreien Gestaltung öffentlicher Plätze, 

Flächen und Einrichtungen in den Fokus der weiteren 

Entwicklungsbestreben rücken.

4 HANDLUNGSFELDER UND  
ZIELSETZUNGEN
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Die übergeordnete Zielsetzung der Programmumset-

zung ist es, die Areale des Untersuchungsgebiets in ihrer 

Zentrumsfunktion zu stärken und damit auf lange Sicht 

eine stadtteilvernetzende Grünstruktur sicherzustellen, 

die gleichzeitig zur Aufwertung der angrenzenden Quar-

tiere beiträgt.  

Aus einer gesamtstädtischen Perspektive heraus soll das 

zu entwickelnde Areal künftig den besonderen Vernet-

zungsbestrebungen in Hinblick auf den Fuß- (und idea-

lerweise auch Rad-)Verkehr gerecht werden und des Wei-

teren eine bedarfsgerechte Entwicklung der Grün- und 

Erholungsräume ermöglichen. Vorhandene Grünflächen 

sind dabei in ihrer Funktion für Mensch und Umwelt zu 

erhalten. Mit kleinteiligen Verbesserungen soll zudem 

die ökologische Wertigkeit der städtischen Grünräume 

gesteigert werden. Dies ist auch vor dem Hintergrund 

etwaig zukünftiger, städtebaulicher Entwicklungen von 

besonderer Bedeutung.  

Aus der laufenden Analyse des Projektgebietes konnten 

insgesamt drei Handlungsfelder herausgearbeitet wer-

den, die eine thematische Sortierung der anstehenden 

Aufgaben und Maßnahmen im Projektgebiet ermögli-

chen. Die Handlungsfelder sind Mobilität und Vernet-

zung – Verbindungen schaffen und entdecken, öffentli-

che Räume und soziale Infrastruktur – Orte entdecken, 

Treffpunkte schaffen sowie aktive Stadtgesellschaft – en-

gagiert für Bruchköbel.  

Wie die Vorbereitenden Untersuchungen gezeigt haben, 

kann eine Vielzahl der evaluierten Mängel und Herausfor-

derungen jedoch nicht aus einer isolierten Perspektive 

heraus behoben oder gelöst werden; vielmehr bedarf 

es einer übergeordneten, ganzheitlichen Herangehens-

weise; auch, um den diversen Wechselbeziehungen und 

reziproken Abhängigkeiten gerecht zu werden, welche 

einige der Maßnahmen prägen. Gemäß dem integrier-

ten Ansatz sind inhaltliche Überschneidungen vor dem 

gemeinsamen Zielhorizont gewünscht und zu erwar-

ten. Die im nächsten Kapitel ausführlicher beschriebe-

nen Maßnahmen werden ebenfalls in die Systematik der 

Handlungsfelder eingeordnet. Auch hier ist zu erwarten, 

dass die Maßnahmen in gegenseitiger Wechselwirkung 

zur Zielerreichung beitragen werden und folglich auch 

eine gewisse Überschneidung der Handlungsfelder be-

stehen kann.  

In jedem der im Folgenden dargestellten Handlungsfel-

der sind strategische Unterziele benannt. Diese sollen 

den Zielhorizont für das Programmgebiet verdeutlichen 

und in der Umsetzungsphase der Überprüfbarkeit und 

Evaluation der Maßnahmen dienen. Bei sich verändern-

den Rahmenbedingungen kann damit ebenso eine ge-

wisse Flexibilität zur Adaption gewährleistet werden, da 

ein verlässlicher Rückgriff auf die ursprünglichen Absich-

ten ermöglicht wird. Die genannten Unterziele können 

teilweise auch zueinander konkurrieren, was den Ge-

samtabwägungsprozess und die notwendige politische 

wie auch fachliche Steuerung in der Umsetzung unter-

streicht. 

Handlungsfelder

Handlungsfeld Mobilität und Vernetzung  

– Verbindungen schaffen und entdecken 

Handlungsfeld öffentliche Räume und soziale Infrastruktur  

– Orte entdecken 

Handlungsfeld Treffpunkte schaffen sowie aktive Stadtgesellschaft  

– engagiert für Bruchköbel

Maßnahmen

M1: Krebsbach und Weg entlang des Krebsbachs 

M2: Straßenraumgestaltung  

M3: Neue Wegeverbindung Jahnstraße – Hauptstraße 

M4: Boskooper Weg 

M5: Köhlergasse

M6: Neuer Stadtplatz 

M7: Krebsbachpark 

M8: Freier Platz 

M9: Altes Rathaus 

M10: Gemeinbedarfseinrichtung Folgenutzung Martin-Luther-Straße 4 

M11: Förderung von privaten Investitionen 

M12: Fördergebietsmanagement 

M13: Verfügungsfonds 

M14 Stadtweites Entwicklungskonzept 

Abb. 33: Rahmenplan mit allen Maßnahmen

M13: Verfügungsfonds

M14: Stadtweites Entwick-
lungskonzept

M11: Förderung von  
privaten Investitionen

M12: Fördergebiets- 
management

M1: Krebsbach und Weg  
entlang des Krebsbachs

M2: Straßenraum- 
gestaltung

M3: Neue Wegeverbindung 
Jahnstraße – Hauptstraße

M5: Köhlergasse

M6: Neuer Stadtplatz

M7: Krebsbachpark

M4: Boskooper Weg

M10: Gemeinbedarfsein-
richtung Folgenutzung 
Martin-Luther-Straße 4

M9: Altes Rathaus

M8: Freier Platz

Handlungsfeld Mobilität und Vernetzung
– Verbindungen schaffen und entdecken

Handlungsfeld öffentliche Räume und  
soziale Infrastruktur
– Orte entdecken, Treffpunkte schaffen

Handlungsfeld Treffpunkte schaffen  
sowie aktive Stadtgesellschaft
– engagiert für Bruchköbel

M15: Öffentlichkeitsarbeit
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4.1 Handlungsfeld Mobilität und Vernetzung –  
Verbindungen schaffen und entdecken

Wie die gewonnen Erkenntnisse der Vorbereitenden Un-

tersuchungen unterstreichen, macht das Untersuchungs-

gebiet – nicht zuletzt aufgrund der dominierenden 

Hauptstraße und dem hohen Verkehrsaufkommen im „In-

neren Ring“ – einen bisweilen zerfaserten, unvernetzten 

Eindruck, welcher sich nicht nur – aber zu großen Teilen 

– in der bisherigen verkehrlichen Infrastruktur widerspie-

gelt. Beispielsweise fehlen attraktive, barrierefreie Wege-

verbindungen für den Fuß- und Radverkehr zur Altstadt 

entlang und abseits der Landesstraße. Um die Sicherheit 

sowie die Attraktivität der Infrastruktur für verschiedene 

Zielgruppen (Fußgängerinnen und Fußgänger und Rad-

fahrende) zu steigern, gilt es, die maßgeblichen Einfluss-

faktoren und Rahmenbedingungen zu überarbeiten und 

den verschiedenen Bedarfen der hiesigen Bevölkerungs-

gruppen gerecht zu werden. Hierbei spielen ebenfalls die 

Erreichbarkeit zentraler Örtlichkeiten im Untersuchungs-

gebiet oder – wie im vorangegangenen Kapitel geschil-

dert – die Zugänglichkeit der Grün- und Freiflächen eine 

übergeordnete Rolle. Vor diesem Hintergrund ist im Rah-

men der Entwicklungsplanung ebenfalls ein dezidiertes 

Schlaglicht auf primär ältere Bewohnergruppen zu set-

zen, welche zusätzliche Anforderungen an die Gestaltung 

der betreffenden Örtlichkeiten stellen (Barrierefreiheit). 

Durch eine entsprechende Ausgestaltung und Aufwer-

tung der Grün- und Freiflächen kann zudem ein geeig-

neter Rahmen zur Etablierung weiterer Angebote für die 

anvisierten Zielgruppen eröffnet werden. 

Strategische Ziele:

Ziel: Grünvernetzung und Biotopvernetzung

Die programmatische Umsetzung der definierten Maß-

nahmen soll dazu beitragen, das betreffende Areal um 

den Krebsbach wieder erlebbar zu machen und als ver-

bindendes Element zwischen den Grün- und Freiflächen 

zu attraktiveren. Diese „Grünvernetzung“ könnte – the-

matisch wie ästhetisch – den gebietsprägenden Einfluss 

des Krebsbaches aufgreifen und in einem übergeordne-

ten Kontext Bezüge zwischen den primären, ortsbildprä-

genden Lokationen (Grünflächen am Krebsbach, neuer 

Stadtplatz) herstellen. Durch die Schaffung eines neuen, 

durchgängigen Wegenetzes im Untersuchungsgebiet 

könnte beispielsweise auch der „Booskoper Weg“ in seiner 

Bedeutung gestärkt werden. Durch die sukzessive Ent-

wicklung und (Wieder-)Belebung zentraler Flächen und 

Einrichtungen (Altes Rathaus, Flächen neben der Kirche) 

könnten sich ferner weitere Potenziale zur Optimierung 

der stadtteilbezogenen Wegebeziehungen ergeben. Wie 

in den Analysekapiteln bereits nahegelegt wurde, kommt 

in Bezug auf die weitere Planung auch einer dezidiert ge-

samtstädtischen Entwicklungsvision eine übergeordnete 

Bedeutung zu. 

Ziel: Barrieren abbauen

Bevölkerungsstruktur, ist auch die barrierefreie Umge-

staltung öffentlicher Areale, Wege, Grün- und Freiflächen 

als ein gesondertes Unterziel innerhalb dieses Hand-

lungsfeldes aufgeführt. Innerhalb dieses Rahmens gilt es 

also, dem Aspekt der Barrierefreiheit als zentrales Quer-

schnittsziel auch in Bezug auf etwaige Aufwertungs- und 

Sanierungsarbeiten Rechnung zu tragen.

Ziel: Wegeverbindungen Fuß- und Radverkehr

Ein ausgemachtes Ziel ist es, im Rahmen der Program-

mumsetzung die Angebote für Fußgängerinnen und 

Fußgänger und Radfahrende bedarfsorientiert zu gestal-

ten. Durch eine Verbesserung der Radinfrastruktur und 

die Attraktivierung wichtiger, fußläufiger Verbindungen 

soll der nicht-motorisierte Verkehr im Gebiet langfris-

tig gestärkt werden; besonders im „Inneren Ring“ soll so 

mehr Sicherheit und eine insgesamt optimierte Mobilität 

für Radfahrende sowie für Fußgängerinnen und Fußgän-

ger gewährleistet werden. Im Rahmen der zeitgemäßen 

Weiterentwicklung der örtlichen Verkehrsinfrastruktur in 

Richtung einer insgesamt „autoarmen“ Stadt sollten je-

doch auch Aspekte wie Straßenbegleitbegrünung, Stre-

ckenführung oder Beleuchtung im Rahmen der Projek-

tumsetzung reflektiert und somit „mitgedacht“ werden. 

Auch die Etablierung gänzlich neuer Wegebeziehungen 

(Brücke über den Krebsbach, verkehrsstrukturelle Aufwer-

tung des Areals am Krebsbach) eröffnet neue Möglichkei-

ten, den gesteckten Zielen gerecht zu werden. Diese skiz-

zierte Zielsetzung macht jedoch – nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund diametral entgegengesetzter Interessen der 

verschiedenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehr-

steilnehmer – eine gesamtstädtische Projektplanung und 

-umsetzung unerlässlich. 
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Abb. 34: Maßnahmenkarte Handlungsfeld Mobilität und Vernetzung

M1: Krebsbach und Weg  
entlang des Krebsbachs

M2: Straßenraum- 
gestaltung

M3: Neue Wegeverbindung 
Jahnstraße – Hauptstraße

M5: Köhlergasse

M4: Boskooper Weg

4.2 Handlungsfeld öffentliche Räume und soziale Infrastruktur – 
Orte entdecken, Treffpunkte schaffen

Im öffentlichen Raum des Untersuchungsgebietes sind 

nur wenige Treffpunkte zu finden. Insbesondere für die 

Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

gibt es fast keine nennenswerten Strukturen oder „Orte 

der Kommunikation“, die für Treffen, den sozialen Aus-

tausch sowie Freizeitaktivitäten zur Verfügung stünden. 

Auch der öffentliche Straßenraum weist als Bestandteil 

des öffentlichen Raumes keine Aufenthaltsqualität bzw. 

keine kleinteiligen Verweilangebote auf. Wie auch aus der 

Beteiligung hervorging, bezieht sich diese Problematik 

jedoch nicht nur auf die Gruppe der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen. Auch für ältere Bewohnerinnen 

und Bewohner fehlt es an gemeinschaftsstiftenden Struk-

turen und adäquaten Aufenthaltsangeboten.

Ziel sollte es dabei sein, Treffpunkte im Fördergebiet zu 

schaffen, die alle gesellschaftlichen Zielgruppen anspre-

chen und insbesondere, aber nicht ausschließlich von 

Jugendlichen und Senioren angenommen werden, denn 

das Areal, welches das Untersuchungsgebiet umfasst, ist 

einer der am dichtesten besiedelten Bereiche Bruchkö-

bels. Durch den absehbaren Neubau im Stadtzentrum 

(an der Stelle des aktuellen Bürgerhauses) soll vor Ort 

auch weiterer Wohnraum geschaffen werden. Vor diesem 

Hintergrund werden die Ansprüche der Gebietsbewoh-

nerschaft hinsichtlich des Austausches, der Freizeitgestal-

tung und der Wahrnehmung von Angeboten zur (Nah-)

Erholung oder der Versorgung mit Gütern des täglichen 

Bedarfs zukünftig eine noch wichtigere Rolle einnehmen. 
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Schaffung von multifunktionalen Freianlagen

Der in der Vergangenheit vorherrschende Nutzungsim-

perativ bei der Gestaltung öffentlicher Flächen soll im 

Rahmen der Projektumsetzung bewusst durchbrochen 

werden. 

Ziel ist es, attraktive Grün- und Freiflächen zu schaffen, die 

multifunktional ausgelegt sind. So können verschiedene 

Angebote und Nutzergruppen auch parallel von den 

Flächen profitieren. Auch übergreifende Angebote zur 

Vernetzungen der Flächen, zum Beispiel durch dezentral 

konzipierte Veranstaltungen, sollen ermöglicht werden.

Dieser Ansatz ist nicht nur aufgrund einer soliden Res-

sourcen- und Finanzplanung von Belang; vielmehr eröff-

net eine solch „atmende“ Konzeption auch die generelle 

Nutzung potenzieller Synergien und Rückwirkungsme-

chanismen. „Stadt“ und „Natur“ sind hierbei allerdings kei-

nesfalls als gegensätzliche Parameter zu begreifen, son-

dern vielmehr hinsichtlich ihrer Eigenschaften als Teile 

des Großen und Ganzen zu bewerten und in die weitere 

Planung zu überführen. Bei allen Planungen sollte die fi-

nanzielle Situation der Kommune berücksichtigt werden 

und eine robuste, pflegeextensive Grünanlage bevorzugt 

werden.

Strategische Ziele:

Stärkung der zentralen Innenstadtlage

Gemäß der oben skizzierten Zielsetzung des Handlungs-

feldes gilt es nicht nur, die Angebotsstruktur in Bezug auf 

den sozialen Austausch oder die Freizeitgestaltung zu op-

timieren; vielmehr besteht in Bezug auf die bauliche Re-

alisierung der neuen Stadtmitte die Herausforderung, ein 

vitales, lebendiges Ortszentrum zu schaffen, welches als 

zentrale Anlaufstelle auch den Bürgerinnen und Bürgern 

der Stadtteile zur Verfügung steht. Dabei ist ein zentraler 

Aspekt die Stärkung eines vitalen Handelsstandorts für 

Kunden und Gäste. In Einklang mit dieser zentralisierten 

Entwicklungsvision müssen nicht nur die zu erwarten-

den Rückwirkungen der intensivierten Verkehrsströme 

abgewogen werden, vielmehr bedarf der Planungsansatz 

auch einer ausführlichen Reflexion der assoziierten The-

menfelder; wie etwa die bedarfsgerechte Ausweitung der 

lokalen Nahversorgungsangebote sowie die nutzungs-

zentrierte Öffnung von entsprechenden Freiflächen und 

Arealen. Denn nicht zuletzt sollte das im Rahmen der Pro-

grammumsetzung aufgewertete Programmgebiet auch 

Raum für die Erprobung neuer Ansätze der Fest- und Be-

teiligungskultur bereitstellen.

Qualifizierung der Grün- und Freiflächen zu Treffpunkten

Wie im Rahmen der städtebaulichen Analyse festgestellt 

werden konnte, weisen die innerstädtischen Grünflächen 

(v.a. entlang des Krebsbachs) ein großes Aufwertungs-

potenzial auf. Diese durch verschiedene Maßnahmen 

zu attraktivieren und damit als Naherholungsflächen zu 

qualifizieren, ist in Einklang mit den evaluierten Bedarfen 

und getätigten Analysen im Rahmen der Projektumset-

zung von herausragender Bedeutung. Durch eine ent-

sprechende, multidimensionale Projektplanung können 

dabei gleich mehrere Ansatzpunkte bedient werden. 

Neben dem positiven Beitrag zur Freizeitgestaltung der 

Bürgerinnen und Bürger (z.B. durch die Gestaltung von 

generationenübergreifenden Spiel-, Sport- und Freizeit-

anlagen) sowie der Öffnung auch der zivilgesellschaftli-

chen Infrastruktur, sind durch eine umfassende Planung 

ebenso Rückwirkungen auf die neue Stadtmitte zu erzie-

len, indem für die dort ansässigen Bevölkerungsgruppen 

ebenso attraktive Aufenthalts- und Austauschmöglich-

keiten geschaffen werden.

Abb. 35: Maßnahmenkarte Handlungsfeld öffentliche Räume und soziale Infrastruktur

M6: Neuer Stadtplatz

M7: Krebsbachpark

M10: Gemeinbedarfsein-
richtung Folgenutzung 
Martin-Luther-Straße 4

M9: Altes Rathaus

M8: Freier Platz
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4.3 Handlungsfeld Treffpunkte schaffen, aktive Stadtgesellschaft –  
engagiert für Bruchköbel

In Anbetracht des Vorhabens sollte der Fokus der an-

visierten Entwicklungsetappen vor allem auch auf die 

„Zukunftsfähigkeit“ des Programmgebietes gelegt wer-

den. Ein Anspruch, dem nur über eine integrierte bzw. 

themen- und damit handlungsfeldübergreifende Heran-

gehensweise Rechnung getragen werden kann. In Be-

zug auf die konkreten Vorhaben im Gebiet (vgl. Kapitel 

5.3 Maßnahmen im Handlungsfeld „Engagiert für Bruch-

köbel“) bedeutet dies, dass neben einer (visuellen) Auf-

wertung der vornehmlich „grauen“ Infrastruktur mitsamt 

der negativen Begleiterscheinungen (hohes Ausmaß an 

Flächenversiegelung) und den generellen Sanierungsbe-

strebungen auch Themen aus dem Komplex der Stadt-

ökologie und -klimatologie in die Gesamtbetrachtung 

Einzug halten müssen. Denn lediglich aus einer solch 

ganzheitlichen Perspektive heraus können adäquate Lö-

sungen entwickelt werden, welche auch unter veränder-

ten Vorzeichen (Klimawandel, Demographischer Wandel, 

Konsum- und Präferenzwandel, Änderungen der Wohn-, 

Lebens- und Arbeitswelt) Bestand haben können.

Strategische Ziele:

Klimawandelanpassung

Bereits heute sind die Auswirkungen des sich wandeln-

den Klimas spürbar; besonders in Ballungsräumen und 

Stadtzentren kommt es seit Jahren zu einer Verschärfung 

der klimatologischen Folgeeffekte. In Bezug auf Starkre-

genereignisse, Hitzesommer und milde Winter sind nicht 

zuletzt aus einer städteplanerischen Perspektive her-

aus Lösungen und Anpassungsstrategien zu entwerfen. 

Demnach kommt auch der Verbesserung des Stadt- bzw. 

auch Mikroklimas im Rahmen von stadtbezogenen Ent-

wicklungsprozessen ein hoher Stellenwert zu. Die Be-

grünung von Bauwerken, das Planen und Pflanzen von 

Straßenbegleitgrün, eine nachhaltige Anpassung der Ver-

kehrssituation, die Etablierung eines verlässlichen Hoch- 

und Regenwassermanagements sowie die Schaffung von 

begrünten Freiflächen sind nur einige Ansatzpunkte, die 

im Zuge der Maßnahmenkonzeption berücksichtig wur-

den und durch deren Umsetzung ebenso Einzug in den 

erfahrbaren, städtischen Sozialraum halten werden. 

Erhalt und Steigerung der biologischen Vielfalt

Um die Freiflächen und Grünanlagen im Untersuchungs-

gebiet auch im Hinblick auf den Naturhaushalt in deren 

Wertigkeit zu steigern, wurden der Erhalt und die Stei-

gerung der Biodiversität als ein separates Unterziel des 

Handlungsfeldes formuliert. Um dieser Zielsetzung ge-

recht zu werden, sollte bei den Anpassungen und Um-

gestaltungen der betreffenden Areale immer fallbezogen 

geprüft werden, wie eine größere Artenvielfalt gefördert 

werden kann. Einen möglichen Ansatzpunkt bildet hier 

die sorgsame Planung der Gehölzverwendung im Rah-

men von Renaturierungsarbeiten, welche beispielsweise 

im Bereich des Krebsbaches ins Auge gefasst wurden. 

Doch auch durch die nachträgliche Ansiedelung ent-

sprechender Pflanzengesellschaften kann ein höherer 

Artenreichtum erreicht werden. Die vorgeschlagenen 

Standortverbesserungen sind hierbei selbstverständlich 

nicht als reine Insellösungen zu betrachten, sondern im-

mer auch im Zusammenhang des Biotopverbundes zu 

verstehen.

Umweltbildung und Naturerfahrung (privates Engagement)

Die sozialen und ökologischen Errungenschaften des 

städtischen Entwicklungsprogramms sollten durch eine 

aktive Vermittlungsarbeit begleitet werden. In Hinblick 

auf die nachhaltigen Effekte der Aufwertungsmaßnah-

men ist es wichtig, dass der Themenkomplex der „Stadt-

ökologie“ für die Bewohnerschaft erfahrbar wird und ggf. 

auch zivilgesellschaftlich initiierte Projekte der Umwelt-

bildung entstehen und zur Umsetzung gebracht werden. 

Auf lange Sicht soll somit erreicht werden, dass sich die 

Bevölkerung vor dem Hintergrund dieser übergeordneten 

Thematik mit den Bemühungen und Maßnahmen identifi-

ziert, diese „mitträgt“ oder gar durch eigene Ideen erwei-

tert und letztlich als Träger privater Maßnahmen agiert. 
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Abb. 36: Maßnahmenkarte Handlungsfeld Treffpunkte schaffen

M13: Verfügungsfonds

M14: Stadtweites Entwick-
lungskonzept

M11: Förderung von  
privaten Investitionen

M12: Fördergebiets- 
management

M15: Öffentlichkeitsarbeit
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5 EINZELMASSNAHMEN/PROJEKTE  
(MIT ZEIT- UND FINANZIERUNGSPLANUNG)

Um die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Ziele 

zu erreichen, wurde ein gebietsbezogenes Maßnahmen-

konzept für das erweiterte Programmgebiet erarbeitet. 

Im Zuge der Beschreibung der Handlungsfelder wurden 

bereits einige Maßnahmenschwerpunkte angerissen, im 

Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen nun de-

tailliert dargestellt und beschrieben. 
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5.1 Maßnahmen im Handlungsfeld Mobilität und Vernetzung – 
Verbindungen schaffen und entdecken

M1: Krebsbach und Weg entlang des Krebsbachs

Ausgangssituation

Der Krebsbach ist das einzige Fließgewässer im Förderge-

biet. Derzeit stellt sich das Biotop als ein ca. 1,5 bis 2,0 m 

breites, begradigtes und wenig naturnahes Gewässer mit 

überwiegend flachem Wasser und angrenzendem Ufer 

dar. In der Vergangenheit wurden Maßnahmen zur Erhö-

hung der Retentionsräume umgesetzt, womit die Hoch-

wassergefährdung insgesamt reduziert wurde. Einfache 

Uferstabilisierungen, die sich teils in Auflösung befinden, 

ziehen sich am Ufer entlang. 

Im Gewässerbereich ist eine, wegen starker Beschattung 

in weiten Teilen schwach ausgebildete, gewässerbeglei-

tende Staudenvegetation vorhanden, die einen geringen 

Wert für die biologische Vielfalt aufweist. 

Ein enger, nicht durchgehender Weg führt entlang des 

Gewässers, der weder Beleuchtung, Sitzgelegenheiten 

oder Müllbehälter aufweist und durch die Vegetation an 

einigen Stellen stark zugewachsen ist. Es bestehen Barri-

eren, die eine Nutzung durch alle Personengruppen ver-

hindert, denn der Zugang zum Gewässer ist nicht barri-

erefrei und führt zum Teil über steile, enge Treppen oder 

Rampen. Eine Nutzung des Wegs für den Radverkehr ist 

auch auf Grund der Ausbaubreite nicht möglich, selbst 

der Begegnungsverkehr von Fußgängerinnen und Fuß-

gänger ist in Teilen schwierig.

Der Weg entlang des Krebsbachs wird daher im Vergleich 

zu den straßenbegleitenden Gehwegen nur wenig vom 

Langsamverkehr genutzt.

Zielsetzung

Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sollen qualifiziert 

und weiterentwickelt werden. Dabei ist der Fokus insge-

samt zu legen auf 

1. die Steigerung der biologischen Vielfalt 

2. die Erlebbarkeit des Krebsbachs im Stadtbild als 

naturräumliches und potenziell identitätsstif-

tendes Element 

3. die Verbesserung der Erreichbarkeit und Nutz-

barkeit bei gleichzeitiger Steigerung der Aufent-

haltsqualität.

Die Wegeverbindungen entlang des Bachs und zum 

neuen Stadtzentrum gilt es auszubauen, über barriere-

arme Zugänge zu erschließen, gestalterisch aufzuwerten 

und bedarfsgerecht zu möblieren. Durch die verbesser-

ten Nutzungsmöglichkeiten und eine entsprechende 

Aufenthaltsqualität soll der Weg entlang des Krebsbachs 

als innerstädtischer grüner Freiraum angenommen wer-

den und das neue Stadtzentrum fußläufig erschlossen 

werden. Durch gezielte Aktionen und Maßnahmen kann 

das Gelände für Umweltbildungsangebote genutzt wer-

den.

Lösungsansatz

• Prüfung der Möglichkeit von Flächenankäufen 

zur Verbreiterung der Uferzonen und der Wege

• Qualifizierung und Ausbau (Verbreiterung) der 

Wege durch Auflösung der Wegrandstreifen, 

Aufbau einer geeigneten Wegedecke, Ersetzen 

der Treppen durch flache Rampen

• Renaturierung des Krebsbachs und Aufweitung 

der Gewässer- und Uferzone; eigendynamische 

Entwicklung des Gewässers durch Aufweitung 

an bestimmten Punkten begünstigen

• Behebung ökologischer und hydraulischer 

Defizite

• klimaangepasste Bepflanzung der Uferzone, 

Entfernung von Störpflanzen und Vernetzung 

von Lebensräumen (Schaffung von Korridorbio-

topen)

• Bedarfsgerechte Gestaltung der Wegeverbin-

dung mit attraktiver Möblierung und Beleuch-

tung und Aktivitäts- und Umweltbildungsan-

geboten (Parkgedanke entlang des Baches 

weiterführen)

Konflikte

Die Bereitschaft der Anliegerinnen und Anlieger/ Eigen-

tümerinnen und Eigentümer zur Bereitstellung der Flä-

chen ist zu klären.

Eckdaten: Krebsbach und  

Weg entlang des Krebsbachs

Einzelmaßnahmennummer M1

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum kurz- bis mittelfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 580.000 EUR

Förderfähige Kosten 580000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Tab. 2: Eckdaten: Krebsbach und Weg entlang des Krebsbachs

Abb. 37: Krebsbachverlauf mit angrenzender Wegführung
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M2: Straßenraumgestaltung 

Ausgangssituation

In Folge der Bebauung des neuen Stadtzentrums wird 

eine Neugestaltung des Straßenraums insbesondere am 

Inneren Ring, aber darüber hinaus auch in weiteren Teilen 

des Fördergebiets erforderlich. Die hohe Bedeutung des 

Inneren Rings für die Straßenerschließung im Innenstadt-

bereich wird nach der Fertigstellung des neuen Zentrums 

noch steigen. Derzeit ist der Innere Ring durch den mo-

torisierten Individualverkehr stark befahren, führt Busver-

kehr, stellt eine Barriere für Fußgängerinnen und Fußgän-

ger dar, die häufig gequert wird. In Teilbereichen wird es 

zu Neustrukturierungen des Verkehrsraums kommen, die 

bereits projektiert sind. 

Der dezentral vorgehaltene Parkraum in den verkehrsbe-

ruhigten Lagen der Innenstadt wird durch die neu er-

stellte Tiefgarage in Teilen ggf. obsolet, wird als Angebot 

jedoch auch in Konkurrenz zu den neuen kostenpflich-

tigen Stellplätzen stehen. Ohne steuernde Eingriffe ist 

mit einer unausgewogenen Belegung der Stellplätze zu 

rechnen. Die bestehenden Nutzergewohnheiten sollen 

aufgebrochen werden.

Vorhandene Begrünungen und kleinteilige Nischen im 

Innenstadtbereich sind verbesserungswürdig und kön-

nen ggf. unter Einbeziehung weiterer Flächen einer Neu-

gestaltung zugeführt werden. 

Zielsetzung

Durch eine Neustrukturierung des Straßenraums im 

Fördergebiet soll die Verkehrssituation insbesondere für 

Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende ver-

bessert werden. Durch das Heben von Potenzialen für 

Grünstrukturen, die Umstrukturierung des ruhenden Ver-

kehrs, insbesondere hinsichtlich der entstehenden Park-

plätze beim neuen Stadtzentrum, Maßnahmen zur Barrie-

refreiheit und die Herstellung von Blickbeziehungen und 

Verbindungsachsen in der Verlängerung der Köhlergasse, 

wird der Straßenraum eine deutliche Aufwertung erfah-

ren. Auch sollen schon jetzt multifunktional genutzte Flä-

chen durch den Ausbau der Infrastruktur in ihrer Funktion 

weiter gestärkt werden. 

Die Aufwertung des Straßenraums soll ebenfalls zur 

besseren Nutzung durch die Händler und Gastronomen 

beitragen. Eine Gestaltungs- und Nutzungssatzung kann  

Einfluss auf die Qualität des Straßenraums nehmen.

Lösungsansatz

• Neudimensionierung des Verkehrs und Lenkung 

des Verkehrs des Inneren Rings

• Qualifiziertes Straßenbegleitgrün aufbauen, 

insbesondere im Inneren Ring; bestehendes 

Straßenbegleitgrün mit klimatischen und ökolo-

gischen Gesichtspunkten bewerten und entspre-

chend qualifizieren.

• Erarbeitung eines Parkraumkonzepts, das einen 

Anreiz zur Nutzung der geplanten Tiefgaragen-

stellplätze am neuen Stadtzentrum schafft und 

damit ermöglicht, oberirdische Stellplätze neu 

zu strukturieren, ggf. bestimmten Zielgruppen 

vorzubehalten (Behindertenstellplätze, Kurz-

zeitstellplätze für anliegende Geschäfte) oder 

umzuwidmen (Fahrradstellplätze, Grünflächen/

Baumpflanzungen, Sitzgelegenheiten)

• Gestaltung von Nebenflächen wie dem Platz 

am Trompeterstein und straßenbegleitenden 

Flächen

• Qualifizierung von Flächen für öffentliche 

Nutzung mit hoher Aufenthaltsqualität, durch 

Aufbau von technischer Infrastruktur und geeig-

neter Möblierung

• Einbeziehung von Radstellplätzen, insbesondere 

am Freien Platz und am neuen Stadtzentrum

• Verbindende Gesamtgestaltung und Erarbeitung 

einer Gestaltungs- und Nutzungssatzung

Konflikte

Die Bereitschaft der Anliegerinnen und Anlieger/ Eigen-

tümerinnen und Eigentümer zur Bereitstellung der Flä-

chen ist zu klären.

Tab. 3: Eckdaten: Straßenraumgestaltung 

Eckdaten: Straßenraumgestaltung

Einzelmaßnahmennummer M2

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 200.000 EUR

Förderfähige Kosten 200.000 €UR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten
Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft. 

Ggf. sind fiktive Ausbaubeiträge anzusetzen, in Prüfung.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33Abb. 38: Blick auf den Platz Trompeterstein mit Straßenführung am Inneren Ring



5 Einzelmaßnahmen/Projekte 5 Einzelmaßnahmen/Projekte

88 89BRUCHKÖBELBRUCHKÖBEL

M3: Neue Wegeverbindung Jahnstraße – Hauptstraße

Ausgangssituation

Es ist eine neue Wohnbebauung im westlichen Bereich 

der Jahnstraße geplant. Sie soll die gegenüberliegende 

bauliche Entwicklung der Neuen Mitte komplettieren 

und die neue Innenstadtlage arrondieren. Die Jahnstraße 

als Straßenkörper wird auf die Neubebauung reagie-

ren. In Höhe des alten Futtermittelmarktes besteht eine 

vorgelagerte befestigte Fläche, die zukünftig eine neue 

Freiraumqualität erfahren könnte. Bisher fehlt jede Auf-

enthaltsqualität, der Bereich ist fast vollständig versiegelt. 

Mit dem Neubau im Stadtzentrum wird die Innenstadt 

von Bruchköbel in ihrer stadtweiten Funktion gestärkt. 

Die neue Wohnbebauung ermöglicht neue urbane 

Wohnqualitäten, die sich auch in kurzen fußläufigen We-

gen begründen.

Zielsetzung

Das vorhandene Wegenetz im Bereich der Jahnstraße ist 

zu ertüchtigen und gestalterisch zu der umgebenden 

Neuentwicklung neu in Bezug zu setzen. Ziel ist, den 

Bereich in seiner Funktion als Verbindungselement zwi-

schen den beiden Neubauvorhaben, aber auch in seiner 

stadtweiten Vernetzungseigenschaft als Abschnitt der 

Wegeverbindung entlang des Krebsbaches zu qualifizie-

ren. Vorhandene Flächenpotenziale sollen ausgeschöpft 

werden, um das vorhandene Freiraumgefüge zu ergän-

zen. Der hohe Versiegelungsanteil soll reduziert werden. 

Lösungsansatz

Teil der baulichen Lösung sind zwei bereits projektierte 

Fußgänger-Brücken, die über den Krebsbach hinweg 

führen. Im Rahmen der Maßnahme soll der ehemalige 

Straßenkörper der Jahnstraße qualifiziert werden. Die 

befestigte Fläche am ehemaligen Futtermittelmarkt kann 

in die Gestaltung miteinbezogen werden. Der Versiege-

lungsgrad ist insgesamt zu minimieren. Begrünungsmaß-

nahmen wie beispielsweise Baumpflanzungen sollen den 

Bereich stadtgestalterisch aufwerten und sind sinniger-

weise in ein Regenwassermanagement zu integrieren. 

Konflikte

Die Maßnahme erscheint konfliktfrei.

Tab. 4: Eckdaten: Neue Wegeverbindung Jahnstraße – Hauptstraße

Eckdaten: Neue Wegeverbindung  

Jahnstraße - Hauptstraße

Einzelmaßnahmennummer M3

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum kurz- bis mittelfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 675.000 EUR

Förderfähige Kosten 675.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Abb. 39: Zukünftige Wegeverbindung über den Krebsbach auf Höhe des alten Futtermittelmarktes



5 Einzelmaßnahmen/Projekte 5 Einzelmaßnahmen/Projekte

90 91BRUCHKÖBELBRUCHKÖBEL

M4: Boskooper Weg

Ausgangssituation

Der Boskooper Weg ist im Bebauungsplan als Grünfläche 

festgesetzt, die für die umgebene Wohnbebauung, aber 

auch das innerstädtische Ensemble als Gesamtes ein gro-

ßes Potenzial bietet. Derzeit wird die Wegeverbindung 

auf Grund der fehlenden Beleuchtung, des schlechten 

Ausbauzustands der ungebundenen Wegedecke und 

fehlender barrierearmer Zugänge wenig genutzt. Der 

Zugang im Norden ist barrierefrei. Die Verbindung ist 

aufgrund der Lage potenziell gut geeignet, um zentrale 

Punkte im Fördergebiet zu verbinden (Historisches Rat-

haus, Jakobuskirche), entspricht derzeit aber eher einer 

Parallelerschließung der Kellereigasse. 

Zielsetzung

Die Grünfläche soll in ihrer Funktion als wohnortnaher 

Erholungsraum und als Wegeverbindung für den Lang-

samverkehr als Alternative zum Inneren Ring gestärkt 

werden und dabei weitere Ziele erschließen. Wesentlich 

für die Verbesserung der Fläche ist es, deren Eingänge zu 

betonen und eine einladende öffentliche Gestaltung zu 

vermitteln. Gleichzeitig soll die ökologische Wertigkeit 

der Grünfläche gesteigert werden.

Lösungsansatz

• Verbesserung der Beleuchtung, um der Wahr-

nehmung als Angstraum entgegen zu wirken 

und eine ganztägige Nutzung des Weges für 

Fußgängerinnen und Fußgänger und Rad-

fahrende als Alternative zum Inneren Ring zu 

schaffen

• Erneuerung und Anpassung der Möblierung – 

Sitzbänke, Mülleimer, multifunktionale Gestal-

tungs- und Aufenthaltselemente 

• Erneuerung der Wegedecke unter Berücksich-

tigung der besonderen Anforderungen an den 

Rad- und Fußverkehr und klimatische Aspekte

• Schaffung einer Sichtachse und Wegeverbin-

dung zum Historischen Rathaus und im Zusam-

menhang mit Maßnahme 10 Durchbruch/Wege-

verbindung zur Martin-Luther-Straße 

• Gezielte Ergänzung der vorhandenen Bepflan-

zung nach ökologischen und klimarelevanten 

Gesichtspunkten

• Nutzung/ Schaffung von multifunktionalen Flä-

chen im Rahmen der Umweltbildung (z.B. Urban 

collective gardening, öffentlicher Naschgarten, 

Lehrpfad im Zusammenspiel mit der Bevölkerung 

Konflikte

Der Boskooper Weg grenzt direkt an Wohnbebauung an, 

unverhältnismäßige und lärmende Nutzungen sind da-

her auszuschließen. 

Tab. 5: Eckdaten: Boskooper Weg

Eckdaten: Boskooper Weg

Einzelmaßnahmennummer M4

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum langfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 50.000 EUR

Förderfähige Kosten 50.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit mittlerer Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Abb. 40: Boskooper Weg Richtung Altes Rathaus und Kellereigasse Abb. 41: Boskooper Weg Richtung Innerer Ring
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M5: Köhlergasse 

Ausgangssituation

Die Köhlergasse mit dem kleinen Platz in der Mitte ver-

bindet den historischen und mit dem neuen Stadtzent-

rum. An dieser Straße orientiert sich auch die neue Blick- 

und Laufachse, die quer über den neuen Stadtplatz bis 

hinüber zur Jahnstraße führt. Nach rechts Richtung Platz 

am Trompeterstein und Innerer Ring und nach links, zum 

Boskooper Weg sowie seitlich durch den öffentlichen 

Innenhof des Gebäudes Innerer Rind 1a-d verbunden, 

führen die Laufwege künftig hier vorbei. Der kleine Platz 

in der Köhlergasse benötigt Beleuchtung und Mobiliar. 

Die bisherige Grünversorgung wird vor allem durch die 

Bäume an dem kleinen Platz erfüllt, die jedoch nur wenig 

in den eigentlichen Straßenraum hineinwirkt. Eine gestal-

terische Aufwertung und Einbeziehung von mehr Grün 

erscheint wünschenswert.

Zielsetzung

Ziel ist es, die Köhlergasse in der bestehenden und zu-

künftigen Funktion als Verbindungsachse zu sichern 

und weiter aufzuwerten. Durch die Lage zwischen dem 

neuen Stadtzentrum und den bestehenden (Geschäfts-)

Lagen der Innenstadt kommt dem Bereich zukünftig ein 

hohes Maß an räumlicher wie auch gestalterischer Ver-

bindungsfunktion zu. Die vorhandene Erdgeschosszone 

soll als nutzungsgemischte Struktur von der Neugestal-

tung profitieren. Der Übergang in das Blockinnere und 

den vorhandenen Hof soll durch eine freundliche und 

einladende Gestaltung betont und unterstützt werden.

Lösungsansatz

Durch die zentrale Tiefgarage des neuen Stadtzentrums 

könnten vorhandene Stellplätze ggf. entfallen oder zu-

künftig bestimmten Nutzergruppen zugeordnet werden. 

Ansprechende Pflanzbeete können diesen Platz einneh-

men oder alte, ausgediente Kübel ersetzen und sollen 

insgesamt mehr Grün in den Straßenraum bringen. Es 

ist denkbar, kleinteilige Verweilmöglichkeiten z.B. durch 

an Hochbeeten kombinierte Sitzelemente zu integrieren. 

Das Grün schafft kleinteilige Nischen, die zum Verweilen 

einladen. Die Bedeutung für den langsamen Verkehr in 

der Köhlergasse ist damit gestalterisch zu unterstreichen. 

Auch könnte die privat-öffentliche Hoffläche mit Läden 

und dem Kreativzentrum Artrium z. B. durch einen Verfü-

gungsfonds belebt werden.

Die Zurverfügungstellung der entsprechenden technischen 

Infrastruktur soll die Vitalisierung an der Stelle fördern.

Konflikte

Die Maßnahme erscheint konfliktfrei.

Tab. 6: Eckdaten: Köhlergasse

Eckdaten: Köhlergasse

Einzelmaßnahmennummer M5

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum kurzfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 100.000 EUR

Förderfähige Kosten 100.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit mittlerer Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Abb. 42: Köhlergasse
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M6: Neuer Stadtplatz

Ausgangssituation

Der Neue Stadtplatz ist innerhalb der bereits projektier-

ten Gesamtentwicklung der Neuen Mitte der zentrale 

öffentliche Raum. An der Schnittstelle zwischen den 

hochbaulichen Entwicklungen des neuen Stadthauses, 

des Einzelhandelsangebotes und des gegenüberliegen-

den neuen Wohn- und Geschäftsbereiches bietet er eine 

neue. bislang fehlende urbane Freiraumqualität für die 

Innenstadt Bruchköbels. Er soll das freiraumbezogene 

Pendant zu dem nutzungsgemischten baulichen Umfeld 

werden. Zudem ermöglicht er neue, wichtige Funktionen 

des kulturellen Miteinanders und trägt zur Entlastung des 

Historischen Freien Platzes bei.  

Die bisherige Anbindung der Fläche an das Straßen- und 

Wegenetz sowie die Vernetzung der Grün- und Freiflä-

chen war bisher nicht in ausreichendem Maß gegeben.

Zielsetzung

Der Platz soll als Bereich für Fußgängerinnen und Fuß-

gänger vornehmlich zum Aufenthalt, zur Erholung und 

für Veranstaltungen dienen. Eine hochwertige Gestaltung 

und erforderliche Ausstattungen sollen die alltägliche 

Treffpunktfunktion im Freien unterstreichen. Ein Ort zum 

Ankommen, aber auch mit Verteilerfunktion in die umge-

benden Stadträume, wie den angrenzenden Krebsbach-

park, soll entstehen. Insofern ist auch die Verflechtung 

der bestehenden Freiflächen, optisch wie infrastrukturell, 

ein übergeordnetes Ziel bei dieser Maßnahme. Veranstal-

tungen verschiedener Formate sollen hier möglich sein. 

Ein Schwerpunkt im kulturellen Bereich mit Veranstaltun-

gen wie Musik- und Theatertagen, Weinfest o.ä. ist vorge-

sehen. Das Projekt zielt auf die bessere Einbeziehung des 

Krebsbaches ab und möchte dessen ökologische Aufwer-

tung mit einer Inszenierung als erfahrbares und beleben-

des Element der Stadtnatur kombinieren.

5.2 Maßnahmen im Handlungsfeld öffentliche Räume und  
soziale Infrastruktur 
Orte entdecken, Treffpunkte schaffen Lösungsansatz

Der Neue Stadtplatz ist rund 1.100 m² groß. Die Stadt-

loggia fasst den Raum zur Hauptstraße. Für anliegende 

Cafés und Gastronomie wird es die Möglichkeit zur Au-

ßenbewirtung geben. Eine Bühnensituation in Form von 

Sitzstufen zum Wasser soll die private und kulturelle Nut-

zung ermöglichen und fördern. Die Einbeziehung des 

Krebsbaches unter Berücksichtigung des zugehörigen 

Überschwemmungsgebietes schafft eine neue bislang 

fehlende Qualität. Das Wasser als belebendes Element 

rückt in den Fokus der Gestaltung und hebt die Aufent-

haltsqualität und die Erfahrbarkeit von Natur. Ein span-

nender Kontrast zwischen „gebauter“ Stadt und dem 

bislang im Stadtbild vernachlässigtem Krebsbach ist 

Alleinstellungsmerkmal des Platzes. Es wird ermöglicht, 

an das aufgeweitete und renaturierte Bachbett heran zu 

treten. Standortgerechte und naturnahe Bepflanzungen 

unterstreichen die ästhetische Wahrnehmung und wer-

ten die Uferbereiche ökologisch auf. Die Wertigkeit der 

Gestaltung und der Ausstattungselemente soll den Platz 

zeitgemäß für die alltägliche Treffpunktnutzung und als 

erweiterter Veranstaltungsort der anliegenden Neubau-

ten qualifizieren. 

Der Neue Stadtplatz wurde als vorgezogene Einzelmaß-

nahme bereits vor Erstellung des Integrierten Städte-

baulichen Entwicklungskonzepts beantragt, um dem 

absehbarem Baufortschritt der Gesamtmaßnahme des 

neuen Stadtzentrums entsprechen zu können. Als bereits 

projektierte Maßnahme, die das Herzstück der Innen-

stadtlage werden soll, wird die Maßnahme unter oberster 

Priorität verfolgt. 

Konflikte

Konflikte könnten durch verschiedene Nutzerinnen und 

Nutzer des Platzes entstehen, die einen ähnlichen Bedarf 

an Raum haben. 

Tab. 7: Eckdaten: Neuer Stadtplatz

Eckdaten: Neuer Stadtplatz

Einzelmaßnahmennummer M6

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum kurzfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 2.800.000 EUR

Förderfähige Kosten 2.800.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten vorhanden.

Priorisierung Die Maßnahme ist bereits in Umsetzung.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Abb. 43: Blick auf den entstehenden neuen Stadtplatz Abb. 44: Blick auf den Stadtplatz mit neuem Stadthaus aus Richtung 

Krebsbach
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M7: Krebsbachpark

Ausgangssituation

Die circa 7.000 m² große Grünfläche im Innenstadtbe-

reich bietet großes Potenzial für die wohnortnahe Naher-

holung und als Freizeitfläche, hat jedoch einen geringen 

Bekanntheitsgrad als solche. Derzeit wird sie in der Regel 

als Durchgangsraum und von Hundehaltern genutzt. Der 

fehlende Parkcharakter und die fehlende Aufenthaltsqua-

lität, bedingt durch fehlende Möblierung, Beleuchtung 

und Aufenthaltsanreize, werden als Gründe für die geringe 

Nutzung ausgemacht. Zudem ist kein gestalterischer Be-

zug zum namensgebenden Krebsbach erkennbar.

In den letzten beiden Jahren wurde der Park mithilfe des 

Open-Air-Kinos als Veranstaltungsort ins Bewusstsein der 

Stadtgesellschaft gerückt. Eine geeignete technische Inf-

rastruktur, die derartige Angebote vereinfacht, ist jedoch 

nicht fest installiert.

Zielsetzung

Der Krebsbachpark soll als ökologisch wertvoller Natur-

raum im Stadtgebiet qualifiziert und zum attraktiven Frei-

zeit- und Naherholungsraum ausgebaut werden. Mit dem 

übergeordneten Ziel, den Parkgedanken gestalterisch he-

rauszuarbeiten, sollen Aufenthaltsqualität und Nutzungs-

möglichkeiten für die Anwohnenden, aber auch für Be-

sucherinnen und Besucher aus umliegenden Stadtteilen 

und Orten gesteigert werden. Es gilt, den Krebsbachpark 

als Begegnungsraum für alle Zielgruppen zu erschlie-

ßen und dabei die Planungen des Neuen Stadtzentrums 

durch ein einheitliches Gestaltungsziel und den Ausbau 

der Wegeverbindungen adäquat zu berücksichtigen. Da-

bei soll das Gewässer inszeniert und abwechslungsreiche 

Bezüge zum Wasser hergestellt werden.

Ökologische und klimatische Aspekte sollen bei der Um-

gestaltung maßgeblich sein.

Lösungsansatz

• Gestaltung als grüngeprägter öffentlicher 

Freiraum im Kontrast und in Ergänzung zum 

steinern geprägten neuen Stadtplatz mit dem 

Krebsbach als verbindendes Element (ggf. eine 

Sichtachse vom Stadtplatz zum Krebsbachpark 

mitdenken)

• Schaffung von Zugängen zum Wasser durch 

Abflachen von Böschungen

• Spiel am naturnah gestalteten Krebsbach 

ermöglichen, um damit die Natur erlebbar zu 

machen

• Schaffung von attraktiven Sitzgelegenheiten, 

bedarfsgerechter Möblierung, auch zur Verbes-

serung der Sauberkeit, Beleuchtungskonzept, 

Installation von Spielgeräten sowie Strom- und 

Wasser-Anschlüssen 

• Verbesserung der Wegbeschaffenheit zur bar-

rierefreien Nutzung für Fußgängerinnen und 

Fußgänger und Radfahrende

• Nachhaltige, klimaangepasste und biodiverse 

Bepflanzung, ggf. unter Aufgreifen regionaler 

Traditionen (bspw. Streuobstwiese)

• Ausschilderung und Wegweiser zur besseren 

Orientierung (Wegeverbindungen in die Stadt-

teile, Verweis auf öffentliche Toiletten im neuen 

Zentrum etc.)

Konflikte

Konflikte könnten mit den angrenzenden Anwohnerin-

nen und Anwohnern entstehen.

Tab. 8: Eckdaten: Krebsbachpark

Eckdaten: Krebsbachpark

Einzelmaßnahmennummer M7

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum mittelfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 600.000 EUR

Förderfähige Kosten 600.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Abb. 45: Krebsbachpark von der Hauptstraße kommend Abb. 46: Einblick in den Krebsbachpark



5 Einzelmaßnahmen/Projekte 5 Einzelmaßnahmen/Projekte

98 99BRUCHKÖBELBRUCHKÖBEL

M8: Freier Platz

Ausgangssituation

Der Freie Platz liegt zentral im alten Ortskern. Eingebun-

den in ein Ensemble historischer Bebauung mit einer 

derzeitigen Nutzung durch Wohnen, Einzelhandel, die 

Stadtbibliothek und das alte Rathaus. Der städtische Frei-

raum ist vierfach erschlossen durch die Hepplergasse, die 

Spielhausgasse, die Kellereigasse und die Hauptstraße 

(Landesstraße), die den Platz durchschneidet und auch 

aufgrund des Verkehrslärms eine deutliche Beeinträchti-

gung darstellt.

Auf dem Platz befindet sich eine fest installierte Freilicht-

bühne, die erhöhten Sanierungs- und Anpassungsbedarf 

aufweist (zu klein und unflexibel für Kulturveranstaltun-

gen, Sicherheitsmängel). An die Bühne angeschlossen 

ist der Wartebereich der Bushaltestelle, der weder barri-

erefrei ist, noch zu diesem Zweck von der Bevölkerung 

angenommen wird.

Der Freie Platz hat eine große Bedeutung für das kultu-

relle Leben. Für mehrere, jährlich stattfindende Events 

dient er als Veranstaltungsort. Zu diesen Gelegenheiten 

wird z.T. die Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Dar-

über hinaus dient er als Markfläche für den etablierten 

Wochenmarkt.

Zielsetzung

Der Freie Platz soll neben der „neuen Stadtmitte“, die an 

der Ecke Hauptstraße/Innerer Ring entsteht, aufgrund 

seiner Beliebtheit und seiner historischen Bedeutung 

Identifikationskern bleiben und in seiner Qualität und 

Nutzbarkeit als Begegnungs- und Veranstaltungsort ge-

stärkt werden.

Neben einer Steigerung der Aufenthaltsqualität durch ge-

stalterische Maßnahmen soll die (technische) Infrastruk-

tur den modernen Bedarfen an einen Veranstaltungsort 

im öffentlichen Raum gerecht werden. Dabei gilt es, das 

umliegende Ensemble und die Anbindung des Platzes 

konsequent mitzudenken und den Platz in Zusammen-

hang mit Maßnahme 11 „Förderung von privaten Investi-

tionen“ und Maßnahme 4 „Boskooper Weg“ zu gestalten.

Ziel ist es, für Nutzerinnen und Nutzer der angrenzenden 

Angebote (Spielhaus, Einzelhandel) sowie Besucherinnen 

und Besucher des Fördergebiets einen attraktiven Stadt-

platz zu schaffen, der zum Verweilen einlädt, da er u. a. für 

die anliegenden Betriebe eine attraktive Außengastrono-

mie ermöglicht.

Lösungsansatz

• Neukonzeption der Bühne: flexible, anpassbare 

Bühne

• Verbesserte technische Möglichkeiten für die 

Bespielung der Bühne und des Platzes (Strom- 

und Wasser-Anschluss vorsehen)

• Verbindung mit anderen Angeboten schaffen 

(z.B. Bring- und Holverkehr im Spielhaus, Außen-

bestuhlung in Verbindung zur Grünfläche um 

die Kirche)

• Verweil- und Begegnungsorte schaffen

• Barrierefreie Zugänge schaffen

• Geschäfte vor Ort stärken (z. B. bessere Erreichbar-

keit und Parkmöglichkeiten, Außengastronmie) in 

Kooperation mit dem aktiven Stadtmarketing

• Bei zukünftigen baulichen Anpassungen der 

Hauptstraße ggf. Maßnahmen zur Verkehrsberu-

higung, zusammenhängende Belagsgestaltung

• Wunsch zur Verlagerung einer gesicherten Que-

rungsstelle direkt auf den Freien Platz 

• Nahversorgung und Treffpunktpunktion stärken, 

indem z. B. die Zeiten des Wochenmarkts, ange-

passt an die arbeitende Bevölkerung, auf den 

Abend verlegt werden

• Lärmschutz für Anwohnende und Nutzung des 

Platzes verbessern

Konflikte

Da der Freie Platz an einer Landesstraße liegt, ist die Ab-

stimmung mit „Hessen Mobil“ erforderlich. 

Tab. 9: Eckdaten: Freier Platz

Eckdaten: Freier Platz

Einzelmaßnahmennummer M8

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 300.000 EUR

Förderfähige Kosten 300.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Abb. 47: Freier Platz mit Blick auf die alte Bühne Abb. 48: Freier Platz mit Blick auf das Spielhaus
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M9: Altes Rathaus

Ausgangssituation

Das denkmalgeschützte Alte Rathaus am Freien Platz 

bildet einen Identifikationspunkt für Einwohnende und 

ist ein Wahrzeichen der Stadt. Das Gebäude aus dem 15. 

Jahrhundert hat derzeit keine Nutzung – Nutzungskon-

zepte und Gespräche mit Gastronomiebetrieben führ-

ten bisher, auch aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit 

des Gebäudes, nicht zum gewünschten Erfolg. Über den 

rückwärtigen Freiraumbereich besteht ein bisher nur 

zeitweise öffentlicher Zugang zum Boskooper Weg, der 

aktuell bei jährlichen stadtweiten Veranstaltungen ge-

öffnet wird. Ein Konzept zur Nutzung der Immobilie für 

kulturelle Veranstaltungen liegt vor.

Das alte Rathaus als Teil des städtebaulich prägenden En-

sembles rund um den Freien Platz hat eine bedeutende 

Rolle für die Gesamtwirkung und Nutzung der Freifläche 

und kann hier eine wesentliche Rolle bei der Belebung 

spielen. Direkt angrenzend befinden sich öffentliche 

Toilettenanlagen, die jedoch ausschließlich zu Veran-

staltungen (Wochenmarkt, Feste) geöffnet werden. Die 

Verwaltung nahm das Thema der Wiederbelebung des 

Alten Rathauses vor dem Hintergrund einer dringend 

notwendigen Substanzsicherung wieder auf und unter-

suchte verschiedene Konzepte, um die städtebaulichen 

und funktionalen Defizite an dieser Stelle zu beheben. 

Nach Verhandlungen mit verschiedenen potenziellen Be-

treibern von Gastronomiebetrieben, kristallisierte sich ein 

besonders schlüssiger Lösungsansatz heraus, der sowohl 

durch sein betriebliches Konzept, als auch durch den Um-

gang mit der vorhandenen Bausubstanz zu überzeugen 

weiß. Das Konzept geht von einer Nutzung sämtlicher 

Flächen durch die Gastronomie aus. Um dem Wunsch 

Rechnung zu tragen, Bürgerinnen und Bürger die Mög-

lichkeit bieten zu können, in historischer Umgebung 

standesamtlich zu heiraten, wird im Obergeschoss ein 

Gastraum für geschlossene Gesellschaften angeboten, 

der für diese Gelegenheit ausgestattet sein wird.

Zielsetzung

Es gilt, das Gebäude mit der dazugehörigen Freianlage 

einer dauerhaften Nutzung zuzuführen und zum Ort der 

Begegnung auszubauen. Die Räumlichkeiten eignen sich 

für eine gastronomische Nutzung ebenso wie für Veran-

staltungsräumlichkeiten. Eine Zuführung der Freiflächen 

zum öffentlichen Raum ist wünschenswert, um dem 

Wunsch nach Treffpunkten und einem attraktiven Stadt-

kern gerecht zu werden. Dazu gehört auch das Angebot 

an dauerhaft geöffneten, öffentlichen Toiletten.

Lösungsansatz

• Die Stadt Bruchköbel würde bei dem Vorhaben 

die Bausubstanz konditionieren und die haus-

technischen Installationen modernisieren, der 

Pächter wäre für die Ausstattung und Einrich-

tung zuständig.

• In den nächsten Schritten müsste eine Abstim-

mung der Planungen mit den zuständigen 

Behörden und Fachplanern stattfinden, um an-

schließend eine Verifizierung der Kostenansätze 

vornehmen zu können.

• Energetische Sanierung des Gebäudes und be-

hindertengerechte Umgestaltung der Zugänge.

• Öffnung der Freifläche und Schaffung eines bar-

rierefreien Zugangs zum Boskooper Weg.

• Erarbeitung eines Nutzungskonzepts für private 

und öffentliche Zwecke, auf Basis einer breiten 

Bürgerbeteiligung. Zahlreiche Anregungen 

kamen im Rahmen der Vorbereitenden Untersu-

chungen seitens der Bürgerschaft (Trausaal im 

Obergeschoss, Ansiedlung einer Gastronomie 

mit Außenbestuhlung im Erdgeschoss/Unterge-

schoss, Nutzung für kulturelle Veranstaltungen, 

Raumvermietung für private Feiern)

• Schaffung von behindertengerechten öffentli-

chen Toiletten

• Von politischer Seite wurde das nun vorliegende 

gastronomische Nutzungskonzept einstimmig 

beschlossen.

Konflikte

Die Maßnahme erscheint konfliktfrei.

Tab. 10: Eckdaten: Altes Rathaus

Eckdaten: Altes Rathaus

Einzelmaßnahmennummer M9

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme

Kostenansatz 250.000 EUR

Förderfähige Kosten 300.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit niedriger Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Abb. 49: Altes Rathaus
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M10: Gemeinbedarfseinrichtung Folgenutzung Martin-Luther-Straße 4

Ausgangssituation

Das Gebäude in der Martin-Luther-Straße 4 und die an-

grenzenden Freiflächen befinden sich im Besitz der evan-

gelischen Kirchengemeinde Bruchköbel. Derzeit steht 

das denkmalgeschützte Gebäude leer, wobei seitens 

der Gemeinde der Wunsch besteht, eine adäquate sozi-

ale Nutzung zu installieren. Der angrenzende Freiraum 

ums Kirchengebäude stellt eine aus ökologischer und 

sozialer Sicht wertvolle Grünfläche dar. Auch grenzt der 

Boskooper Weg an den westlichen Rand der umschlie-

ßenden Freiflächen der Martin-Luther-Straße 4 an. Die 

Trennung dieser beiden Freiflächen ist jedoch durch eine 

Mauer mit starkem Bewuchs optisch und physisch mar-

kant. Einen direkten räumlichen Zusammenhang stellt 

der vorbeigehende Betrachter zurzeit nicht her. 

Zielsetzung

Eine gezielte Wiederbelebung des für die umgebende 

Baustruktur ortsbildprägenden Gebäudes unter Einbe-

ziehung der umgebenden Freiflächen (Kirchenumfeld, 

Boskooper Weg, Historisches Rathaus) stellt ein großes 

städtebauliches Potenzial dar.

Neben der funktionalen Aufwertung des Leerstandes 

und seiner Umgebung soll die Nutzung als Begegnungs-

stätte und Ort kulturellen Austausches das Angebot für 

verschieden Zielgruppen innerhalb der Einwohnerschaft 

Bruchköbels erweitern. So könnten etwa Angebote und 

eine Anlaufstelle für Jugendliche geschaffen werden.

Lösungsansatz

Durch den neuen räumlichen Bezug können alle drei 

anliegenden Freiräume (Kirchenumfeld, Boskooper Weg 

und Historisches Rathaus) profitieren. Vorhandene Sack-

gassen, Engstellen und schlecht einsehbare Bereiche in 

der fußläufigen Wegestruktur können ein Stück weit ent-

schärft werden. Durch eine höhere Grundfrequentierung 

des Bereichs kann die soziale Kontrolle erhöht werden. 

Auf dem Weg zu einer neuen Nutzung und den erfor-

derlichen baulichen Anpassungen sind folgende Meilen-

steine in der Projektrealisierung zu nennen: 

• Erstellung eines Nutzungs- und Betreiberkonzepts 

für eine bedarfsgerechte soziale Nutzung.

• Energetische Sanierung und Modernisierung des 

Gebäudes und Abstimmung denkmalpflegeri-

scher Belange

• Anbindung der Immobilie/der Freifläche an den 

Boskooper Weg und Schaffung eines räumlichen 

Zusammenhangs zwischen Kirche, Historischem 

Rathaus und Freiem Platz u.a. durch bauliche 

Anpassung vorhandener Einfriedungen

• Konzeptabhängig zu der jeweiligen Hauptnut-

zung könnten die zugehörigen Freianlagen 

unmittelbar in die Nutzung einbezogen werden, 

eine enge inhaltliche Verknüpfung zu den Ge-

staltungansätzen am Boskooper Weg ist denkbar

Konflikte

Anwohnerinnen und Anwohner haben bereits ihren Wi-

derstand gegen die Öffnung zum Boskooper Weg ange-

kündigt. Die Stadt ist nicht Eigentümerin der Fläche, son-

dern die evangelische Kirche.

Tab. 11: Eckdaten: Gemeinbedarfseinrichtung, Folgenutzung Martin-Luther-Straße 4

Eckdaten: Gemeinbedarfseinrichtung,

Folgenutzung Martin-Luther-Straße 4

Einzelmaßnahmennummer M10

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum mittel- bis langfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Evangelische Kirche

Träger der Einzelmaßnahme

Kostenansatz 400.000 EUR

Förderfähige Kosten 400.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.

Verortung der Maßnahme: siehe Übersichtskarte Seite 67, Abb.33

Abb. 50: Gebäude in der Martin-Luther-Straße 4
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M11: Förderung von privaten Investitionen

Ausgangssituation

Die Plätze, Straßen und engen Gassen der historischen 

Innenstadt verwandeln sich in den zunehmend heißen 

Sommermonaten zu unangenehm heißen Orten. Der 

Straßenraum bietet jedoch nur bedingt Platz für schat-

tenspendende und das Mikroklima positiv beeinflus-

sende Bepflanzung.

Neben versiegelten Straßen und Platzflächen tragen 

unbegrünte Dachflächen einen erheblichen Anteil zur 

Bildung von Wärme- bzw. Hitzeinseln in den Sommer-

monaten bei. Darüber hinaus wird der ungebremste Ab-

fluss von Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen 

zunehmend zu einer Herausforderung für die Siedlungs-

wasserwirtschaft. 

Im Untersuchungsgebiet ist nur ein geringer Anteil der 

Dachflächen begrünt. Solar- und Photovoltaikanlagen sind 

nur auf wenigen Dachflächen angebracht. Viele private 

Freiflächen sind als Höfe befestigt und damit versiegelt.

Darüber hinaus befinden sich im Fördergebiet, insbe-

sondere im Bereich des historischen Ortskerns, zum Teil 

denkmalgeschützte Gebäude, die mit erheblichen Män-

geln belastet sind. Daraus resultieren Modernisierungs- 

und Sanierungsbedarfe, auch hinsichtlich energetischer 

Sanierung und Barrierefreiheit.

Zielsetzung

Zur Erhöhung der Biodiversität und des Biotopverbunds 

in der Innenstadt, der Verbesserung des Stadtklimas und 

zur gestalterischen Aufwertung sollen Eigentümerinnen 

und Eigentümer angeregt werden, auf ihrem Privatge-

lände Begrünungsmaßnahmen umzusetzen: Fassaden-

begrünung, Dachbegrünung, Baumpflanzungen und 

Maßnahmen zur Entsiegelung sind Aspekte dieser Maß-

nahme. Ziel ist es, den Eigentümerinnen und Eigentümer 

bei der Auswahl und der Investition Hilfestellung zu leisten. 

Begrünte Fassaden verbessern das Kleinklima, schützen 

vor Wettereinflüssen und filtern die Luft. Die Begrünung 

hilft, Energie zu sparen. Sie wirkt als thermische Puffer-

zone, die das Gebäude im Sommer kühl und im Winter 

warm hält. Darüber hinaus bieten begrünte Fassaden 

Raum für zahlreiche Tierarten wie Hummeln, Spinnen, 

Schmetterlinge, Vögel etc. Unter den Eindrücken der 

Anzeichen des Klimawandels (extreme Hitzeperioden 

im Sommer, Starkregenereignisse) und dem Rückgang 

der Insektenarten stellen Dachflächen ein erhebliches 

Flächenpotenzial dar. Gründächer bieten Habitate für 

Insekten und Vögel, sie sind in der Lage, einen Teil des 

auftreffenden Niederschlagswassers zu speichern und 

leisten einen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas. 

Im privaten Raum können selbst Dachflächen auf Fahr-

rad- und Holzschuppen, Haustürvordächern, Flachgara-

gen, Gartenlauben und Gartenhäusern oder Müllboxen 

mit relativ geringem Aufwand begrünt werden.

Mittels einer anzubietenden Sanierungsberatung sollen 

Eigentümerinnen und Eigentümer gezielt hinsichtlich 

der baulichen Möglichkeiten und förderrechtlichen Rah-

menbedingungen von Sanierungsmaßnahmen beraten 

werden.

Die Maßnahme leistet einen Beitrag zur Klimaresilienz der 

Gemeinde sowie zur Steigerung der Biodiversität und zur 

Umweltbildung.

5.3 Maßnahmen im Handlungsfeld aktive Stadtgesellschaft –  
Engagiert für Bruchköbel 

Lösungsansatz

• Erarbeitung einer Förderrichtlinie für eine 

Anreizförderung für Begrünungsmaßnahmen, 

in der Fördergegenstände und Förderhöhen 

festgeschrieben werden im Rahmen der Förder-

fähigkeit durch das Programm „Wachstum und 

nachhaltige Erneuerung“. Es erscheint zweck-

mäßig, die Förderung an einen Mindestinves-

titionsbetrag z.B. ab 3.000 € (Bagatellgrenze) 

festzulegen und verbindliche Regelungen zu 

Beantragung, Vergleichsangeboten, Verwen-

dungsnachweis und Zweckbindungsfristen zu 

treffen.

• Beratung der Gebäudeeigentümerinnen und -ei-

gentümer hinsichtlich Begrünung der Fassaden 

und der Dachflächen

• Ein Gestaltungsleitfaden kann Bauherren, 

Eigentümerinnen und Eigentümer, Anwohnen-

den und Gewerbetreibenden eine Hilfestellung 

hinsichtlich Gestaltung und Ausstattung (u.a. 

auch Pflanzenverwendung / -pflege) geben und 

weitere private Investitionen fördern. Ziel ist, die 

Artenvielfalt auch im privaten Raum zu fördern.

• Erarbeitung einer Förderrichtlinie für eine 

Anreizförderung zur privaten Modernisierung/

energetischen Sanierung analog zur Anreizför-

derung für Begrünungsmaßnahmen

• Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer 

hinsichtlich der baulichen Möglichkeiten und 

der finanziellen Unterstützung auf Grundlage 

von Ortsterminen und Begehungen der Objekte.

Konflikte

Die Maßnahme erscheint konfliktfrei.

Tab. 12: Eckdaten: Förderung von privaten Investitionen

Eckdaten: Förderung von privaten Investitionen

Einzelmaßnahmennummer M11

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum kurzfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Privatperson

Träger der Einzelmaßnahme Privatperson

Kostenansatz 360.000 EUR

Förderfähige Kosten 360.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.
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M12: Fördergebietsmanagement

Ausgangssituation

Die baulichen Maßnahmen im Rahmen des Förderpro-

gramms sind sehr weitreichend und bedürfen eines pro-

fessionalisierten Fördergebietsmanagements. Die Bedeu-

tung des Fördergebiets im gesamtstädtischen Kontext 

und die große Vielfalt der betroffenen Akteure erfordern 

ein abgestimmtes und zielgerichtetes Vorgehen bei der 

Umsetzung von Maßnahmen und der Ansprache der Be-

völkerung vor Ort.

Die umfangreiche Kommunikations- und Netzwerkarbeit 

der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH bietet in Bruchkö-

bel eine ideale Ausgangslage für ein bürgernahes Förder-

gebietsmanagement. 

Bereits an der Erstellung des Leitbilds Bruchköbel 2025 hat 

das Stadtmarketing als netzwerkende und moderierende 

Stelle mitgewirkt. Hier laufen viele Fäden zusammen: 

Citymanagement, Wirtschaftsförderung, Baustellenmar-

keting, Stadtevents sowie die begleitende Bürgerbeteili-

gung und Öffentlichkeitsarbeit sind hier vernetzt.

Zielsetzung

Installation eines Fördergebietsmanagements mit einer 

Person, die die Funktion des „Kümmerers”, aber auch des 

Projektmanagers (gemeinsam mit der Projektleitung) 

wahrnimmt (vgl. Kapitel 6: Weitere Beschreibung der Auf-

gaben und Zielsetzung des Projektmanagements).

Das Stadtmarketing kann als erfahrene Schnittstelle ge-

nutzt werden und das Fördergebietsmanagement hier 

angesiedelt sein.

Lösungsansatz

• Ein auf mehrere Jahre angelegtes Fördergebiets-

management leistet prozessbegleitende Arbeit.

• Das Fördergebietsmanagement koordiniert und 

steuert die Umsetzung der Einzelmaßnahmen 

und vernetzt Bewohnerschaft und aktive Ak-

teure miteinander. 

• Es hält den Kontakt zur Projektsteuerung in der 

Umsetzungsphase und stellt die bereichsüber-

greifende Einbindung innerhalb der Verwaltung 

sicher. 

• Es organisiert soziale Aktivitäten, initiiert und 

steuert Beteiligungsprozesse und unterstützt 

intensiv Angebote im öffentlichen Raum, insbe-

sondere auch Veranstaltungen in der neu enste-

henden Stadtmitte und andere Maßnahmen, um 

zur Vitalisierung und Nutzung der neuen Orte 

beizutragen.

• Darüber hinaus betreibt es die Öffentlichkeitsar-

beit und betreut den Internetauftritt. 

• Das Fördergebietsmanagement ist für den Kon-

takt ins Gebiet, zu Bügerschaft, Vereinen und 

Handel im Rahmen einer intensiven Netzwerkar-

beit zuständig.

• Ggf. verwaltet das Fördergebietsmanagement 

den Verfügungsfonds.

Konflikte

Die Maßnahme erscheint konfliktfrei.

Tab. 13: Eckdaten Fördergebietsmanagement

Eckdaten: Fördergebietsmanagement

Einzelmaßnahmennummer M12

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum kurzfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadtmarketing

Kostenansatz 650.000 EUR

Förderfähige Kosten 650.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten vorhanden.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.



5 Einzelmaßnahmen/Projekte 5 Einzelmaßnahmen/Projekte

108 109BRUCHKÖBELBRUCHKÖBEL

M13: Verfügungsfonds

Ausgangssituation

Mit Städtebaufördermitteln können bauliche Projekte im 

Programmgebiet realisiert werden. Im Sinne der integrier-

ten Stadtentwicklung ist es aber auch flankierend wich-

tig, Impulse aus dem Gebiet aufzugreifen und in Projekte 

umzusetzen. Die Mittel aus der Position Verfügungsfonds 

stehen mit diesem Instrument allen Bewohnerinnen und 

Bewohner, Organisationen, Initiativen und Vereinen zur 

Verfügung.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile Bruch-

köbels, die nicht unmittelbar, aber dennoch deutlich 

durch die Entwicklungen im Programmgebiet Verän-

derungen erleben werden, haben in der Vergangenheit 

nicht nur positiv auf Veränderungsprozesse im Stadtkern 

reagiert. Für das Gelingen der Gesamtmaßnahme ist es 

wichtig, den Mehrwert für alle Bevölkerungsgruppen 

Bruchköbels herauszuarbeiten.

Zielsetzung

Aus den Mitteln des Verfügungsfonds sollen kleinere, in 

sich abgeschlossene Projekte finanziert werden, die im 

Programmgebiet einen zusätzlichen Beitrag zu den bau-

lichen Investitionen leisten, sozial-integrativ und öffent-

lichkeitswirksam sind sowie zur Aktivierung der Bewoh-

nerinnen und Bewohner beitragen.

Lösungsansatz

• Eine Verfügungsfondsrichtlinie wird erstellt, 

auf deren Basis lokale Akteure, Initiativen und 

Personen, die sich im Fördergebiet mit beson-

deren Projekten engagieren möchten, finanziell 

und organisatorisch durch das Fördergebietsma-

nagement unterstützt werden können.

• Die Richtlinie soll so ausgestaltet werden, dass 

engagierte Personen/Gruppen aus den Ortstei-

len Bruchköbels, die aufgrund ihrer Lage nicht 

unmittelbar vom Programm profitieren, die 

Möglichkeit bekommen, sich vor Ort einzuset-

zen, und auch einen Mehrwert für ihren Stadtteil 

daraus zu generieren, um so das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl und die Identität zu stärken 

(auch möglich: Die Kommune stellt unabhängig 

von der Förderung stadtteilbezogene Fonds 

bereit). 

• Über die Mittelvergabe soll ein Gremium, das 

sich aus Verwaltung, Bürgerschaft und städti-

schen Gremien zusammensetzt, entscheiden.

Konflikte

Politische Zustimmung und Bereitstellung von Mitteln 

erforderlich, wenn auch über das Fördergebiet hinaus für 

alle Stadtteile einen Fonds zur Verfügung stellen (ohne 

Förderung).

Tab. 14: Eckdaten Verfügungsfonds

Eckdaten: Verfügungsfonds

Einzelmaßnahmennummer M13

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum kurzfristig

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadtmarketing

Kostenansatz 45.000 EUR

Förderfähige Kosten 45.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Wird im Rahmen der Maßnahme geprüft.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.
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M14 Stadtweites Entwicklungskonzept

Ausgangssituation

Mit den vorliegenden Vorbereitenden Untersuchungen 

für das Fördergebiet in der Innenstadt von Bruchköbel 

wurde das vorhandene Leitbild zur Stadtentwicklung 

„Bruchköbel 2025“ von 2005 (Fortschreibung 2013) zur 

bereits projektierten Innenstadtentwicklung erneut in 

Bezug gesetzt. Der Vergleich hat gezeigt, dass insbe-

sondere in vier der neun aufgeführten Zielbereichen 

„Fokus Stadtentwicklung: Die Innenstadt; Stadtbild und 

Stadtambiente; Freizeit, Kultur und soziales Miteinander 

sowie Wohnen“ zentrale Anliegen bereits aktiv verfolgt 

werden. Die laufende Baumaßnahme zur „Neuen Mitte“ 

lässt vielfältige positive Effekte für den genannten Ziel-

kanon erwarten. Gleichzeitig implementierte Ansätze 

für die Zielbereiche „Natur und Erholung; Wirtschaft und 

Einzelhandel; Energie, Mobilität und Sicherheit“ können 

mit dem vorliegenden Integrierten Städtebaulichen 

Entwicklungskonzept für das Fördergebiet gestärkt und 

räumlich ausgedehnt in Umsetzung gebracht werden. 

Jedoch wurde ebenfalls ersichtlich, dass der aktuelle Ent-

wicklungsimpuls in der Innenstadt zwar zentral wirksam 

wird, aber zur möglichst vollumfänglichen Wirkungsent-

faltung im Sinne des Leitbildes eine weitere räumliche 

Vernetzung und Fortführung nötig wäre. Es besteht der 

Wunsch, die Stadt Bruchköbel in einem stadtweiten Ent-

wicklungskonzept zu untersuchen und Perspektiven und 

möglichst ortskonkrete Handlungsansätze zu generieren.

Die Stadt Bruchköbel besteht aus fünf Stadtteilen: Roß-

dorf, Butterstadt, Niederissigheim, Oberissigheim und 

Bruchköbel (Kernstadt). Wie die Beteiligung ergeben hat, 

besteht eine starke Identität der Stadtteile. Insbesondere 

bei der älteren Bevölkerung ist die Eigenständigkeit noch 

präsent, da die Eingemeindungen erst in den 1970er-Jah-

ren vollzogen wurden. Auch vor dem Hintergrund der 

Alleinstellungsmerkmale der Stadtteile erscheint ein 

gesamtstädtischer Ansatz zur weiteren Umsetzung und 

ggf. Fortschreibung des bestehenden Leitbildes sinnhaft. 

Auch verschiedene Quartierszusammenhänge im Stadt-

gebiet gilt es, vertiefend zu beleuchten, da Hinweise auf 

schlecht integrierte Standorte mit zusätzlichen Problem-

stellungen bestehen.

Zielsetzung

Die bereits initiierte Aufwertung Bruchköbels im Sinne 

des Leitbilds „Bruchköbel 2025“ soll fortgesetzt und stadt-

weit erweitert werden.

Die vielen Zielbereiche aus dem Leitbild „Bruchköbel 

2025“ bleiben bisher ohne konkrete Handlungsemp-

fehlungen und sollen verstärkte Beachtung finden. Für 

die weiteren Zielbereiche sind durch die räumlich um-

fassende Gesamtorientierung zahlreiche Anknüpfungs-

punkte zu erwarten.

Lösungsansatz

• Aufbauend auf dem Leitbild „Bruchköbel 2025“ 

sowie dem vorliegenden Integrierten Städte-

baulichen Entwicklungskonzept sollen in einem 

stadtweiten Entwicklungskonzept vertiefende 

Handlungserfordernisse identifiziert und bauli-

che konkrete Vorschläge zur Umsetzung erarbei-

tet werden.

• Der Aufgabenschwerpunkt zielt stark auf räumli-

che und inhaltliche Vernetzungsbeziehungen ab, 

die den Austausch innerhalb der Gesamtstadt 

unter Berücksichtigung von Quartiersbezügen 

befördern sollen.

• Gleichzeitig sollen die Stadtteile in ihrer erhal-

tenswerten Eigenart zum Thema gemacht und 

in ihrer kleinteiligen polyzentrischen Funktion 

innerhalb der „Stadtlandschaft“ von Bruchköbel 

gestärkt werden.

• Am Beispiel der Grün- und Wegeverbindung ent-

lang des Krebsbaches wird schnell ersichtlich, 

wie vorhandene Ansätze auch über die gesamte 

Gemarkung Wirkung entfalten könnten.

• Auch hinsichtlich sich veränderter Rahmenbe-

dingungen, wie dem Einkaufsverhalten und 

neuer Formen der Mobilität, kann die Angebots-

struktur des „neuen Stadtzentrums“ bereits als 

Wegbereiter gedeutet werden. An konkreten 

Beispielen wird jedoch ersichtlich, dass auch An-

sätze in den Stadtteilen und Angebote für diese 

bereitgestellt werden müssen.

Konflikte

Die Interessen für die Stadtgestaltung der vielen Parteien 

und Ortsteile könnten konkurrieren und somit die Ab-

stimmung und den Prozess verzögern.Politische Zustim-

mung und Bereitstellung von Mitteln erforderlich, wenn 

auch über das Fördergebiet hinaus für alle Stadtteile ei-

nen Fonds zur Verfügung stellen (ohne Förderung).

Eckdaten: Stadtweites Entwicklungskonzept

Einzelmaßnahmennummer M14

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten vorhanden.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.

Tab. 15: Eckdaten: Stadtweites Entwicklungskonzept
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M15 Öffentlichkeitsarbeit

Ausgangssituation

Die Aufklärung der BürgerInnen mit Informationen zu 

den Maßnahmen des Städtebauförderprogramms sind 

ein wichtiger Bestandteil des integrativen Ansatzes.

 

Die Planung zum Innenstadtumbau von 2013 bis 2019 

fand unter aktiver Bürgerbeteiligung statt und war lang 

und komplex. Der nun sichtbare Erfolg schafft Vertrauen 

und findet breite Zustimmung. Die Förderung und die 

Maßnahmen, die durch die Fördermittel im Weiteren re-

alisiert werden können, gilt es gemeinschaftlich zu ent-

wickeln und umfassend zu kommunizieren. Auch die 

Stadtteile, die sich durch den Fokus auf die Innenstadt z.T. 

übergangen fühlen, sollen abgeholt werden. Seit der Ge-

bietsreform im Jahr 1975 ist es der Stadt nicht gelungen,

eine breite Akzeptanz für eine gemeinsame Innenstadt zu

schaffen. Hier liegt eine Chance diesen Prozess jetzt nach-

zuholen.

Die Öffentlichkeitsarbeit ist damit eine maßnahmenü-

begreifende und - wo sie einzelne Projekte beschreibt -                                                                      

auch eine lokalisierte Aufgabe.

Zielsetzung

Es gilt das „Wir-Gefühl“ durch die Arbeit an der gemein-

samen Innenstadt zu stärken: möglichst viele Menschen

aktiv einzubeziehen, neue lokale Partnerschaften zu bil-

den, die Umgestaltung und Verschönerung der Innen-

stadt als gemeinsamen Stadt-Prozess zu gestalten und 

die Herzen der Menschen für ihre Innenstadt zu gewin-

nen.

Die Zusammenarbeit der Akteure vor Ort u.a. aus Politik, 

Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Kirche und sozialen Belan-

gen gilt es zu fördern. Die Akzeptanz der Stadtteile zur 

Entwicklung des Fördergebietes soll weiter ausgebildet 

werden.

Alle Maßnahmen werden in den sozialen Netzwerken, auf 

den digitalen Plattformen und in den Printmedien redak-

tionell begleitet und einer breiten Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht.

Lösungsansatz

• Regelmäßige Informationen und Treffen zur Wei-

terentwicklung und Standortbestimmung

• Kommunikation on- wie offline, vor allem zu den 

anstehenden Maßnahmen, durch Presse- und 

Medienarbeit, Workshops und Beteiligungsfor-

mate

• Erklärung, was mit dem Programm verbunden 

ist und wo wir stehen

• Regelmäßige Information zum gesamten Förder-

programm und zur Projektgruppe

• Einbeziehung von Beteiligten und der Bürger-

schaft während des gesamten Förderzeitraumes

• Events und Aktionen vor Ort zur Unterstützung 

der Arbeit

Konflikte

Die Maßnahme birgt den Konflikt, zu einseitig zu infor-

mieren und nicht allen BürgerInnen, die das wünschen, 

die Teilhabe am Prozess zu ermöglichen. Kommunikati-

onshürden müssen abgebaut und ein gesamtstädtisches

Auftreten erzielt werden.

Eckdaten: Öffentlichkeitsarbeit

Einzelmaßnahmennummer M15

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum über den gesamten Fördermaßnahmen

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Kostenansatz 270.000 EUR

Förderfähige Kosten 270.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten vorhanden.

Priorisierung Die Maßnahme wird mit hoher Priorität eingestuft.

Tab. 16: Öffentlichkeitsarbeit
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2.1 Finanztechnische Abwicklung

Ausgangssituation

Die Stadt benötigt wegen der hohen Komplexität in der 

Gesamtabwicklung der Städtebaufördermaßnahme ex-

terne Unterstützung für die finanztechnische Abwick-

lung. Diese ist eine maßnahmenübegreifende und nicht 

lokalisierte Aufgabe.

Zielsetzung

Die Stadt soll bei der Lenkung der Projektfinanzierung 

und dem projektbezogenen Zeit- und Finanzcontrolling 

unterstützt werden. Hierbei sollen Leistungen zur Unter-

stützung bei der jährlichen Antragstellung, den Mittelab-

rufen, der Mitverfolgung der jährliche Mittelverfügbarkeit 

und Einhaltung der in den Bescheiden erteilten Fristen 

sowie der Erstellung und Fortschreibung der Ausgaben- 

und Finanzierungsübersicht und Dokumentation, Evalua-

tion und Information geleistet werden.

Lösungsansatz

• Das Fördergebietsmanagement „Stadtmarketing 

Bruchköbel GmbH“ bedient sich zur Unterstüt-

zung eines externen Beraters.

Konflikte

Die Maßnahme erscheint konfliktfrei.

Eckdaten: Stadtweites Entwicklungskonzept

Einzelmaßnahmennummer 2.2

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum Mitte und  Ende des Städtebauförderungszeitraumes

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadt Bruchköbel

Kostenansatz 30.000 EUR

Förderfähige Kosten 30.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.

Tab. 17: Eckdaten: Finanztechnische Abwicklung

2.2 Evaluation

Ausgangssituation

Die Stadtentwicklung insgesamt ist ein dynamischer Pro-

zess, bei dem manche Maßnahmen innerhalb von zehn 

Jahren wie geplant realisiert werden können, andere 

wiederum nicht. Auch gesamtgesellschaftliche Verän-

derungsprozesse wirken in die Themenfelder von „Stadt.

Platz.Grün“ ein. Somit müssen auch Integrierte Städte-

bauliche Entwicklungskonzepte angepasst werden, um 

für die Zielerreichung und Maßnahmenumsetzung best-

mögliche Grundlagen zu schaffen.

Zielsetzung

Eine prozessbegleitende Evaluation liefert wichtige In-

formationen zu Stärken und Schwächen der Umsetzung 

(steuerungsoptimierende Hinweise). Diese stützt sich 

über wiegend auf qualitative Befunde. Dabei werden 

Schlüssel personen befragt, verbunden mit einer Wieder-

holung der Bürgerbefragung und einer Dokumentenana-

lyse (wobei alle Methoden zweimal im Förderzeitraum 

zum Einsatz kommen sollen). Das ermöglicht die genaue 

Betrachtung der ausgewählten Handlungsfelder.

Lösungsansatz

• Im Laufe des Projekts kann sich die Auswahl der 

Hand lungsfelder dann bestätigen oder zu einer 

Verschiebung der Prioritäten führen. Anschlie-

ßend sind neue Hand lungsfelder zu bestimmen 

und entsprechende Maßnah men zuzuordnen. 

Auf dieser Basis folgt eine Fortschreibung des 

ISEK.

• Abgerundet werden kann das Evaluationsdesign 

mit einem „Nachhaltigkeitsworkshop“, bei dem 

die Ergebnisse der Evaluation präsentiert und 

Nachhaltigkeitsperspektiven, Lösungsmöglich-

keiten und Transfermöglichkeiten auf andere 

Projekte innerhalb der Stadt erarbeitet und 

diskutiert werden.

Konflikte

Die Maßnahme erscheint konfliktfrei.

Eckdaten: Finanztechnische Abwicklung

Einzelmaßnahmennummer 2.1.

Umsetzungshorizont; Durchführungszeitraum 2021 bis 2029

Bauherr/Eigentümer der Einzelmaßnahme Stadt Bruckköbel

Träger der Einzelmaßnahme Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Kostenansatz 162.000 EUR

Förderfähige Kosten 162.000 EUR

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten Keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten

Tab. 18: Eckdaten: Evaluation
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6 ORGANISATIONS- UND  
BETEILIGUNGSSTRUKTUR

Das vorliegende Integrierte Städtebauliche Entwick-

lungskonzept fungiert im laufenden Prozess von “Stadt.

Platz.Grün“ als Handlungswegweiser. Damit definierte 

Maßnahmen erfolgreich realisiert und die angestreb-

ten Ziele schließlich erreicht werden können, bedarf es 

einer langfristigen Umsetzungsstrategie. Insbesondere 

die Gestaltung der Steuerung des Prozesses, die weitere 

Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die 

regelmäßige begleitende Beobachtung zur Überprüfung 

der Umsetzungserfolge sind hier wichtige Faktoren, die 

im Folgenden näher ausgeführt werden.
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6.1 Zeitplanung und Priorisierung

Mit dem vorliegenden ISEK wurde eine städtebauliche 

Entwicklungsvision entworfen und mit konkreten Maß-

nahmen hinterlegt. Diese sind in der letztendlichen Um-

setzung verschiedenen Abhängigkeiten und Rückkoppe-

lungseffekten unterworfen: Einige Projekte können recht 

kurzfristig umgesetzt werden oder befinden sich bereits 

in planerischer Vorbereitung; für andere Projekte hinge-

gen sind jedoch flankierende Entwicklungen maßgeb-

lich, so dass die zeitliche Umsetzung nur vage bestimmt 

werden kann. 

Im Hinblick auf die Laufzeit der Gesamtmaßnahme wird 

im nachfolgenden Kapitel 6.2 eine Kosten- und Finanzie-

rungsübersicht dargestellt, die auch eine mögliche zeitli-

che Abfolge zur Umsetzung darstellt. Ergänzend zum dar-

gestellten Zeitablauf wird nachfolgend eine Priorisierung 

der Maßnahmen skizziert, die mit dem Fördermittelgeber 

im weiteren Prozess zu reflektieren sind. Die Priorisierung 

dient dabei vor allem als Orientierungshilfe zur Steuerung 

des Gesamtprozesses und ermöglicht es, Anpassungen 

vorzunehmen, wenn sich einzelne Rahmenbedingungen 

verändern.

6.2 Finanzierungsplanung

In der nachfolgenden Tabelle sind alle zu erwartenden 

Kosten in der Maßnahmenumsetzung gelistet. 

Nr. Maßnahme zeitl.
Ablauf Priorität progn. 

Kosten  (€)

I. Vorbereitung der Maßnahmen         47.500 

Vorbereitende Untersuchung 2019-20         47.500 

II. Steuerung      785.000 

1.1. M12 - Fördergebietsmanagement 2019-29      650.000 

1.2. Beitrag Zentrum Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen 2021-29      135.000 

III. Vergütung für Beauftragte      192.000 

2.1. Finanztechnische Abwicklung 2021-29      162.000 

2.2. Evaluation 2029         30.000 

IV. Öffentlichkeitsarbeit      270.000 

M15 Öffentlichkeitsarbeit 2019-29      270.000 

V. Grunderwerb      280.000 

M1 Krebsbach und Weg entlang des Krebsbachs 2023 hoch      280.000 

VI. Ordnungsmaßnahmen

VII. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse      875.000 

M2 Straßenraumgestaltung 2021-22; 2024 hoch      200.000 

M3 Neue Wegeverbindung Jahnstraße - Hauptstraße 2023 hoch      675.000 

VIII. Gestaltung von Freiflächen / Wohnumfeldmaßnahmen   4.150.000

M1 Krebsbach und Weg entlang des Krebsbachs 2023 hoch      300.000 

M4 Boskooper Weg 2026 mittel         50.000 

M5 Köhlergasse 2022 mittel 100.000

M6 Neuer Stadtplatz 2021-22 hoch 2.800.000

M7 Krebsbachpark 2024 hoch 600.000

M8 Freier Platz 2025 hoch 300.000

IX. Neubau von Gebäuden

X. Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden 650.000

M9 Altes Rathaus 2027 niedrig 250.000

M10 Gemeinbedarfseinrichtung Folgenutzung Martin-Luther-Str. Nr. 4 2026 hoch 400.000

XI. Zwischennutzung

XII. Verlagerung oder Änderung von Betrieben

XIII. Anreizprogramm 360.000

M11 Förderung von privaten Investitionen 2022-29 hoch 360.000

XIV. Verfügungsfonds 45.000

M13 Verfügungsfonds 2022-29 hoch 45.000

Gesamtsumme 7.654.500

M14 Stadtweites Entwicklungskonzept / nachrichtlich

Tab. 19: Kostenübersicht der Einzelmaßnahmen
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6.3 Projektsteuerung, Lokale Partnerschaften und Beteiligung

Projektsteuerung

Für die Umsetzungsphase ist eine Projektsteuerung 

(Fördergebietsmanagement) einzusetzen, welche das 

Projekt kontinuierlich vorantreibt, die involvierten Stellen 

miteinander vernetzt und die Kommunikation ins Unter-

suchungsgebiet gewährleistet. Gemeinsam mit dem Bau-

amt steuert und überwacht sie den Umsetzungsverlauf 

hinsichtlich der Faktoren „Zeit“ sowie „Termineinhaltung“, 

„Kosten“ und „Qualität der Ergebnisse“. In diesem Zuge 

informiert die Projektsteuerung auch verwaltungsintern 

(bereichsübergreifend) über das Projekt und die inhä-

rente Zielsetzung. Dabei behält sie die aktuellen Rah-

menbedingungen der Städtebauförderung im Blick, stellt 

zusätzliche Anträge und generiert so, wenn möglich, 

weitere Fördermittel. Bei Bedarf unterstützt sie auch beim 

Austausch mit übergeordneten oder externen Akteuren 

und Stellen. 

In Abstimmung mit der städtischen Projektleitung und 

der ämterübergreifenden Kernarbeitsgruppe koordiniert 

die Projektsteuerung den Umsetzungsprozess vor Ort. Sie 

organisiert in regelmäßigen Abständen Abstimmungs-

termine innerhalb der Verwaltung sowie assoziierter, po-

litischer Gremien und koordiniert die Netzwerkarbeit. Sie 

hält darüber hinaus den Kontakt zu den an der konkreten 

Planung und Umsetzung von Maßnahmen beteiligten 

Akteuren.

Die Projektsteuerung bildet das „Scharnier“ zwischen zi-

vilgesellschaftlichen Akteuren bzw. Investoren und der 

Verwaltung. In Zusammenarbeit zwischen Stadtplanung, 

Stadtmarketing und externen Akteuren erarbeitet sie 

Nutzer- und Betreiberkonzepte für anstehende Maßnah-

men und konzipiert Bürgerbeteiligungsveranstaltungen 

zu allen baulichen Projekten, welche entsprechend vor-

bereitet, moderiert und dokumentiert werden.

Mithilfe von qualitativen und quantitativen Methoden 

kann die Projektsteuerung den Umsetzungsprozess zu-

dem indikatorengestützt und prozessbegleitend im Blick 

behalten und gemeinsam mit dem federführenden Bau-

amt gegebenenfalls nachsteuern und dem Fördermittel-

management zuarbeiten.

Lokale Partnerschaften und Beteiligung

In Bruchköbel wurde als lokale Partnerschaft eine Projekt-

gruppe gebildet, die sich aus Vertretern der Politik, der Ver-

waltung, der Stadtgesellschaft und des Fördergebietsma-

nagements zusammensetzt.

Für die Politik ist die Bürgermeisterin in der Projektgruppe 

aktiv. 

Aus der Verwaltung nehmen die Fachbereichsleiter der 

Zentralen Dienste, der Bauverwaltung, der Finanzverwal-

tung und der sozialen Dienste teil. Ergänzt und unterstützt 

werden diese durch weitere Mitarbeiter aus den Ressorts 

Verkehrsplanung, Kultur, Senioren- und Jugendarbeit sowie 

Umweltschutz.

Die Stadtgesellschaftsvertreter decken die Bereiche Handel 

und Gewerbe, Kunst, Soziales, Senioren- und Jugendarbeit, 

Kirchen, Kultur und Pädagogik ab. Die Gruppe befindet sich 

in ständiger Weiterentwicklung. In Zukunft sollen auch noch 

weitere Vertreter von Vereinen und Zivilgesellschaft projekt-

bezogen eingebunden werden.

Für das Fördergebietsmanagement und die Leitung der 

Projektgruppe zeichnen das Stadtmarketing und die Bau-

verwaltung verantwortlich. Das Fördergebietsmanagement 

wird dabei durch externe Fachberatung ergänzt.
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7 ZUSAMMENFASSUNG

Das Programm „Stadt.Platz.Grün“ bietet die Chance, die 

Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Kernstadt zu 

steigern. Die übergeordnete Zielsetzung ist es, die Areale 

des Untersuchungsgebiets in ihrer Zentrumsfunktion zu 

stärken und damit auch auf lange Sicht eine stadtteilver-

netzende Grünstruktur sicherzustellen: Gleichzeitig trägt 

diese Entwicklung zu einer Aufwertung der angrenzen-

den Quartiere bei.  

Aus einer gesamtstädtischen Perspektive heraus, soll 

das zu entwickelnde Areal künftig den besonderen Ver-

netzungsbestrebungen in Hinblick auf den Fuß- und 

Rad-Verkehr gerecht werden und des Weiteren eine be-

darfsgerechte Entwicklung der Grün- und Erholungs-

räume ermöglichen. Vorhandene Grünflächen sind dabei 

in ihrer Funktion für Mensch und Umwelt zu erhalten. Mit 

kleinteiligen Verbesserungen soll zudem die ökologische 

Wertigkeit der städtischen Grünräume gesteigert wer-

den. Dies ist auch vor dem Hintergrund etwaig zukünf-

tiger, städtebaulicher Entwicklungen von besonderer 

Bedeutung.  

Aus der Analyse des Projektgebietes und der umfangrei-

chen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger konnten 

insgesamt drei Handlungsfelder herausgearbeitet werden, 

die eine thematische Sortierung der anstehenden Aufga-

ben und Maßnahmen im Projektgebiet ermöglichen.  

Das Handlungsfeld „Verbindungen schaffen und entde-

cken“ zielt auf Maßnahmen ab, die zur Verbesserung der 

Erreichbarkeit, insbesondere der Grün- und Freiflächen, 

beitragen, bei gleichzeitiger Steigerung der Attraktivität 

ebendieser. Flächen, insbesondere auch Straßenbegleit-

flächen, sollen für eine öffentliche Nutzung bereitgestellt 

und unter ökologischen und klimatischen Gesichtspunk-

ten qualifiziert werden. So erhöht sich der Anteil an nutz-

baren, attraktiven Flächen. Neue Wegeverbindungen, die 

den Fuß- und Radverkehr in der Innenstadt fördern, sol-

len geschaffen werden. 

Im Handlungsfeld „Orte entdecken, Treffpunkte schaffen“ 

liegt der Schwerpunkt auf Maßnahmen, die zur sozialen 

Vernetzung beitragen. Orte für den Austausch und die 

Begegnung zu schaffen, ist dabei genauso wichtig, wie 

vorhandene Orte für den Austausch und die Begeg-

nung zu öffnen. Die Erlebbarkeit von Grün in der Stadt 

ist dabei zentral und ein verbindendes Element. Durch 

gezielte Nutzungskonzepte und Veranstaltungen soll die 

Belebung der Orte und somit die Wahrnehmung dieser 

erhöht werden. Die Einbindung von lokalen Akteurinnen 

und Akteuren und Engagierten ist vorgesehen. 

„Engagiert für Bruchköbel“ heißt das dritte Handlungs-

feld, in dem sowohl die Förderung privater, energetischer 

Ertüchtigung von Gebäuden, als auch das Fördergebiets-

management und der Verfügungsfonds zusammenge-

fasst sind. Durch diese Anreizsysteme und Steuerinstru-

mente soll das Engagement nochmal verstärkt werden. 

 

Von dem Fördergebiet geht für die Gesamtstadt eine Vor-

bildwirkung aus: Die Erkenntnisse können für ein gesamt-

städtisches Entwicklungskonzept genutzt werden. 
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Titel: 
 
Teilnahme am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Bruchköbel beschließt die Teilnahme am Förderprogramm „Zukunftsfähige 
Innenstädte und Zentren“. 
 
Begründung: 
 
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) fördert innovative Konzepte zur 
Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung in Städten und Gemeinden mit dem 
Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Mit der Umsetzung des 
Programms hat das BMI das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
beauftragt.  
Städte und Gemeinden waren aufgerufen, dem BBSR bis zum 17.09.2021 Projektvorschläge 
für innovative Konzepte und Handlungsstrategien zur Stärkung der Resilienz und 
Krisenbewältigung zu unterbreiten. Die Stadt Bruchköbel hat für die eingereichte 
Interessensbekundung die Aufforderung erhalten, sich bis zum 28.2.2022 zu bewerben. 
 
Das von Bruchköbel beantragte Fördervolumen beträgt 789.600 Euro. Die Förderquote beträgt 
75% Prozent des genannten Fördervolumens.  
 
Zur Förderung beantragt wird u.a. eine anteilige Förderung des Mobilitätskonzepts für den 
ruhenden Verkehr, die Instandsetzung des Aufzugs in der Stadtbibliothek, die Aufnahme eines 
proaktiven Leerstandsmanagements, die vorübergehende Anmietung von Flächen und 
Machbarkeitsstudien zu Objekten mit Sanierungsbedarf mit dem Ziel, diese in eine private 
Nutzung zu überführen.  
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Mit diesen Mitteln kann die Stadt Bruchköbel wichtige Maßnahmen mit nachhaltigen 
Auswirkungen für eine belebte Innenstadt umsetzen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S. Braun  
Bürgermeisterin  

 
    
 

A. Weber 
Geschäftsführerin  

 
 
Anlage 
Vollständiger Antrag für das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 
 
 
 
Anlage(n): 
1. 45 - 2022 Anlage1_81_Bruchkoebel_Ausgaben-und Finanzierungsplan_ZIZ 
2. BBR – Z 6 
 

 Ausgaben Stadt Einnahmen Stadt  

2022 79.500 EUR 59.775 EUR 

2023 258.325 EUR 193.750 EUR 

2024 253.250 EUR 190.000 EUR 

2025 198.325 EUR 148.750 EUR 

Gesamt 789.600 EUR 592.275 EUR 



Ausgaben- und Finanzierungsplan
Anlage 1

Progamm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Projekt: Stadt Bruchköbel

Zuwendungsantrag vom: 25.02.2022

Aktenzeichen: 10.08.93-22.xxx (von BBSR auszufüllen)

1. Ausgabenplanung Stand: 22.02.2022

lfd. Nr.  Maßnahmen

2022 2023 2024 2025 Gesamt

Projektspezifische Maßnahmen (vgl. Punkt 3. des Zuwendungsantrages)

1.1 Innovative Konzepte und 

Handlungsstrategien
1.1.1 Dialog- und Prozessbegleitung 0,00  35.000,00  35.000,00  35.000,00  105.000,00  

1.1.2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.1.3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2 Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen, 

Gutachten, Planungen
1.2.1 Parkraumkonzept Innenstadt 19.700,00  0,00  0,00  0,00  19.700,00  

1.2.2 Mobilitätskonzept Innenstadt 0,00  40.300,00  0,00  0,00  40.300,00  

1.2.3 Machbarkeitsstudie, Projektierung leeerstehender 

Gebäude 0,00  50.000,00  50.000,00  50.000,00  150.000,00  

1.3 Innenstadtbezogene Kooperationen

1.3.1 Zukunftswerkstatt Innenstadt, Bürger- und 

Akteursbeteiligung, gefördert durch Land Hessen 

/ Zukunftsfähige Innnenstadt mit 50.000€

50.000,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  

1.3.2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4 Verfügungsfonds*

1.4.1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.5 Vorübergehende Anmietung von 

leerstehenden Räumlichkeiten
1.5.1 Anmietung von Ladenlokalen 0,00  18.000,00  18.000,00  13.300,00  49.300,00  

1.5.2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.5.3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.6 Zwischenerwerb

1.6.1 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.6.2 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.6.3 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.7 Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

1.7.1 Citymanagement und Projektbegleitung 24.200,00  32.700,00  32.700,00  31.800,00  121.400,00  

1.7.2 Potentialflächenmanagement 12.900,00  16.400,00  16.400,00  14.300,00  60.000,00  

1.7.3 Innenstadtbüro 2.900,00  5.900,00  5.900,00  3.900,00  18.600,00  

1.7.4 Stadtmobiliar 20.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  

Zwischensumme 129.700,00  198.300,00  158.000,00  148.300,00  634.300,00  

1.8 Baulich-investive Maßnahmen: Aufwertungen 

von Gebäuden, Plätzen, Freiflächen (max. 

30%)
1.8.1 100. Grundstück 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.8.2 200. Herrichten und Erschließen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.8.3 300. Bauwerk - Baukonstruktion 0,00  0,00  95.000,00  50.000,00  145.000,00  

1.8.4 400. Bauwerk – Technische Anlagen 0,00  60.000,00  0,00  0,00  60.000,00  

1.8.5 500. Außenanlagen und Freiflächen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.8.6 600. Ausstattung und Kunstwerke 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.8.7 700. Baunebenkosten 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Zwischensumme 0,00  60.000,00  95.000,00  50.000,00  205.000,00  

1.9 Teilnahme am Förderprogramm 

(bitte nicht ändern)

1.9.1

ggf. Personalausgaben für Beauftragte zur 

Erstellung von jährlichen Berichten 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.9.2

Reise- und Übernachtungsausgaben zur 

Teilnahme an programminternen Veranstaltungen 

(auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes), 

z.B. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Zwischensumme 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Ausgaben- und Finanzierungsplan
Anlage 1

Progamm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Projekt: Stadt Bruchköbel

Zuwendungsantrag vom: 25.02.2022

Aktenzeichen: 10.08.93-22.xxx (von BBSR auszufüllen)

Summen pro Jahr 129.700,00  258.300,00  253.000,00  198.300,00  839.300,00  

Gesamtsumme 839.300,00  

2. Finanzierungsplanung

lfd. Nr.

2022 2023 2024 2025 Gesamt

2.1 Eigenmittel der Kommune 19.925,00  64.575,00  63.250,00  49.575,00  197.325,00  

2.2 Bundesmittel (Zuwendung) 59.775 193.750 190.000 148.750 592.275,00  

2.3 

Mittel unbeteiligter Dritter (z.B. Spenden, 

Stiftungen etc.) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Bemessungsgrundlage der Zuwendung 79.700,00  258.325,00  253.250,00  198.325,00  789.600,00  

2.4

Mittel beteiligter Dritter (z.B. 

Immobilieneigentümer, Verbände, Vereine, 

öffentliche Fördermittel im Projektgebiet) 50.000,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  

Summen pro Jahr 129.700,00  258.325,00  253.250,00  198.325,00  839.600,00  

Gesamtsumme 839.600,00  

2.5 Bundesmittel (prozentualer Anteil, max. 75% 

bzw. 90 % bei Haushaltsnotlage)

75,00% 75,00% 75,02% 75,00% 75,01%

2.6 Eigenmittel (prozentualer Anteil, mind. 25% 

bzw.10 % bei Haushaltsnotlage oder Einbringung 

Mittel unbeteiligter Dritter)

25,00% 25,00% 24,98% 25,00% 24,99%
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                                                                                                                     Bruchköbel, den 25.02.2022 

 
 

Zuwendungsantrag 
 

 
 

Programm: Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 
 

  

Projekt:   Stadt Bruchköbel  

  

Projektort: Innerer Ring 1 
63486 Bruchköbel 

  

Bundesland: Hessen 

 

 
 

 

Antragsteller:  Stadt Bruchköbel 
vertreten durch  
Frau Sylvia Braun 

 Bürgermeisterin 

 Zum Fliegerhorst 1229 

 63526 Erlensee 

  

  

Ansprechpartner Frau Andrea Weber 

in der Kommune: Geschäftsführerin, Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 

 Innerer Ring 1b 

 63486 Bruchköbel 
Telefon: 06181 975 511 
Telefax:06181 975 520 
Email: andrea.weber@stadtmarketing-bruchkoebel.de 
info@stadtmarketing-bruchkoebel.de;                                                

 
 

 

Höhe der beantragten Bundeszuwendung: 592.275 Euro 

  

Bankverbindung:  

Geldinstitut: Sparkasse Hanau 

IBAN: DE95 5065 0023 0037 0000 64 

BIC:  HELADEF1HAN 

 
Weitere Fördermittelgeber: Hessisches Ministerium für Wirtschaft,  

Energie, Verkehr und Wohnen 
Förderprogramm: Zukunft Innenstadt 
Postfach 3129 
65021 Wiesbaden 

  

  

mailto:info@stadtmarketing-bruchkoebel.de
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1. Kurzbeschreibung des Projekts (max. 10 Zeilen) 

 
 
 
 
 

Die Stadt Bruchköbel wird zusammen mit zahlreichen öffentlichen und privaten Akteuren ihre bereits forcierte Innenstadtbe-
lebung durch den derzeit in der Umsetzung befindlichen umfassenden Stadtumbau weiterentwickeln und vorantreiben. 
 
Eine breite Beteiligung der Akteure an der Gestaltung und der Identifikation mit der neuen Innenstadt wird umgesetzt und 
nachhaltig angestrebt.   
 
Aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ werden vor allem bestehende Nutzungslücken und Brachen 
sowie weitere Leerstände gezielt als Potentialflächen erobert und innovativ in Nutzung gebracht. 
 
Hierbei werden soziales Miteinander und neue Arbeits- Lebensformen gefördert und Innovation und nachhaltige Belebung 
für ein engagierte und beteiligte Bürgerschaft und ihre Gäste geschaffen.  

 
2. Begründung für das Projekt  
 
 
 
 

Bitte erläutern Sie folgende Punkte in dieser Gliederung (1-2 Seiten insg.): 
 
1. Ausgangssituation im Handlungsraum:  

 
a) Abgrenzung und Darstellung des Quartiers mit seinen funktionalen, städtebaulichen und 

      immobilienwirtschaftlichen Merkmalen 
 
Das Fördergebiet umfasst die für Frequenz relevanten Flächen der historischen Altstadt, des neuen Stadtzentrums und 
der ca. zur Hälfte geschäftlich genutzten Hauptstraße bis hin zum Bahnhof und den zurück in das Zentrum verbinden-
den Wohnstraßen (siehe Anlage 4). 
Städtebaulich 
In Zentrum der Innenstadt Bruchköbels entsteht ein neues Stadtzentrum mit einem multifunktionalen Stadthaus für 
Verwaltung, Kultur, Tagungen, Gastronomie und soziale Nutzungen. Der laufende Neubau eines Stadtplatzes mit 
Grün- und Wasserflächen durch die Aufweitung des Krebsbachs bilden jenseits der die Innenstadt durchziehenden 
Landestraße (Hauptstraße) einen festen Punkt des täglichen Lebens in der Stadt direkt am Stadthaus.  
Funktional 
Ergänzt durch einen Nahversorgungsmarkt und ein Wohn- und Geschäftshaus sowie eine Tiefgarage für 230 PKW‘s 
stellt die Umsetzung dieser städtebaulichen Gesamtkonzeption einen großen Schritt in Richtung einer multifunktiona-
len Stadt dar. Die Frequenz wird so in der Innenstadt erhalten und die Abwanderung des Nahversorgungsmarkts auf 
die grüne Wiese verhindert. Das stärkt auch den individuellen Einzelhandel.   
Immobilienwirtschaftlich 
Die direkt an diese neue Entwicklung angrenzende historische Altstadt wurde in den 80’ger Jahren aufwendig restau-
riert und ist geprägt durch schöne, bewohnte Gassen und den beliebten Freien Platz, der partiell für Stadtfeste sowie 
wöchentlich für den grünen Wochenmarkt genutzt wird. Wohn- und Geschäftshäuser der 70`ger 80`ger Jahre runden 
das Bild der Innenstadt entlang der Hauptstraße ab.  
 
Immobilienwirtschaftlich reicht das Spektrum von privaten Wohngebäuden der 60´ger bis 90´ger Jahren, historischen 
Gebäuden zur Einzelnutzung mit und ohne einzelnen Ladenflächen sowie Wohn- und Geschäftshäuser mit Büro, La-
den- und Wohnflächen, die z.T. in privater, z.T. in der Hand von Immobilienfonds liegen und unterschiedlich gut gema-
nagt und gepflegt werden. Diese prägen das unmittelbare Bild des Fördergebiets.    
 

b) Erläuterung der Problemlagen und des Handlungsbedarfs im Quartier 
Verkehr und Mobilität 
Die Hauptstraße wird als Landesstraße von ca. 15.000 Fahrzeugen täglich durchfahren, was die Aufenthaltsqualität in 
der Innenstadt einschränkt. Der zentrale Freie Platz ist daher in seiner Nutzung beeinträchtigt. Er wird daher viermal 
jährlich für Veranstaltungen gesperrt. Die Mobilität muss insgesamt zeitgemäß organsiert werden. Durch die neuen 
Parkflächen in der Tiefgarage und die Erweiterung der Bürgersteige und damit Reduktion von Parkflächen am Inneren 
Ring wird eine Neoordnung des ruhenden Verkehrs notwendig. Die verbesserte Anbindung der Stadtteile an das Stadt-
zentrum durch Radwege und Mobilität sind zentral wichtig. 
 
 
 



  

 3 

 
Immobilien, Nutzungen und Leerstand 
Initiativen für Kunst und Kultur sowie die Jugend- und Seniorenarbeit oder Vereinsarbeit haben im neuen Stadthaus 
keine festen Räume und sind daher teilweise nicht im Zentrum verortet oder belegen derzeit die wenigen Ladenflä-
chen. Die beliebte Stadtbibliothek kann sich aktuell in ihrem engen Fachwerkgebäude nicht in den Stadtraum erwei-
tern. Aktuelle gastronomische Nutzungen fehlen - auch auf zentralen Plätzen. Historische Gebäude verfallen ohne jede 
Nutzung. Wichtige und zentrale Flächen von Wohn- und Geschäftshäusern werden nicht vermietet oder entwickelt. Es 
gibt nicht sanierte und zu kleine Ladenflächen.  
Handel und Dienstleistung 
Der Einzelhandel hat sich noch recht divers erhalten, wird jedoch in vielen Immobilien nach und nach altersbedingt 
eingestellt werden. Gleichzeitig gibt es eine rege Nachfrage nach Arztpraxen und größeren, zeitgemäßen Ladenflä-
chen. Der Erhalt und Ausbau des Gesundheits- und Fachärzteangebots und die Schaffung und Belegung von Laden-
flächen sind zentral wichtig. 
Wohnraum 
Die Schaffung von weiterem Wohnraum für alle Zielgruppen, präferiert durch Nachverdichtung, steht im Blick genauso 
wie die behutsame Entwicklung von neuen Wohngebieten. Ein aktives Management der Potentiale fehlt. Potentialflä-
chen zu ermitteln und zu nutzen, Sanierungen voranzutreiben und wichtige Nutzungen zu erhalten und auszubauen.  
Potential- und Citymanagement  
Gleichzeitig gilt es die neue Innenstadt aktiv zu beleben und gut zu managen. Ebenfalls zu den Aufgaben gehören die 
Eroberung des Stadtraums durch Events, Gastronomie und Kultur und zum Verweilen und ein umfangreicher gesamt-
gesellschaftlicher Prozess der digitalen Anwendungen und Prozesse.          
Aufenthaltsqualität, Kulinarik und regionale Produkte 
Parks und Grünflächen sind z.T. nicht bürgernah und leiden an fehlender Aufenthaltsqualität. Wege und Zugänge sind 
oft nicht barrierefrei. Es fehlt u.a. Stadtmobiliar. Der grüne Wochenmarkt und seine Erzeuger der Stadtteile so wie die 
Angebote der Feinkost, Bäcker, Metzger und Gemüsehändler gilt es in der Innenstadt zu halten und auszubauen. 
Beteiligung   
Die hergebrachten, gewerbegetriebenen Beteiligungsstrukturen für die Innenstadt sind am Schwinden.     
   

c) Karte und Fotos des Handlungsraums: siehe Anlage 4 
 

2. Kurze Darstellung der Einbindung des Projekts in den stadträumlichen Kontext und eine (falls vorhanden) integrierte 
gesamtstädtische Entwicklungsstrategie, in ein Innenstadt- oder Zentrumskonzept  
 
Leitbild Bruchköbel 2025 - partizipativer Entwicklungsprozess 
Das im Fördergebiet entstehende, neue Stadtzentrum wurde in einem zehnjährigen partizipativen Prozess entwickelt.  
Siehe Stadtimpulse Auf Bruchköbel – der Weg zu einer neuen Innenstadt » Stadtimpulse (unsere-stadtimpulse.de). Das Leitbild 
Bruchköbel 2025, eine BürgerInnen Umfrage und diverse Arbeitsgruppen in Verwaltung und Politik Teams haben an 
diesem umfangreichen Prozess mitgewirkt.    
IFOK Umfrage, Einzelhandelsstudie und Potentialanalyse  
Gewollt ist und war ein partizipativer Prozess für eine nachhaltig belebte Innenstadt. Dieses Ziel steht auch im Fokus 
der Stadtentwicklung des Leitbildes der Stadt. Eine Umfrage zur Innenstadt, eine Einzelhandelsstudie und eine Poten-
tialanalyse zur Nutzung des neuen Stadthauses haben den Prozess unterstützt. Für das ISEK der Städtebauförderung 
Wachstum und nachhaltige Erneuerung wurde 2021 durch die Projektgruppe „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ 
eine SWOT Analyse für das Fördergebiet (räumlich kleiner als das hier eingereichte Fördergebiet sieh Anlage 4) und 
die Gesamtstadt erarbeitet. 
SWOT Analyse Gesamtstadt 
Nach der erfolgreichen Umsetzung rücken Fragen der Mobilität und der Erhalt der Nahversorgung in den vier Stadttei-
len in den Fokus zentraler Aufgaben. Es gilt neue Gewerbeflächen zu schaffen und die „Grüne Wiese“ vor den Toren 
weiterhin zeitgemäß und attraktiv zu erhalten. Aufenthaltsqualität und ökologische Themen wie die Krebsbachrenatu-
rierung und die Barrierefreiheit von Wegen sind in Arbeit. Wohnangebote für alle Zielgruppen gilt es zu schaffen. Zu-
dem steht es im Fokus den Schulstandort auszubauen und das Betreuungsangebot zu erweitern. In den Stadtteilen 
soll u.a. Tagestourismus ausgebaut werden.  
Allen Maßnahmen (für die Innenstadt) steht auch eine breite Bürger- und Akteurs Beteiligung voran. Die Mittel für die-
sen Findungsprozess werden für den Auftakt aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“ des Landes Hessen bestritten. 
Die bereits gebildete Projektgruppe für das Programm „Wachstum, und nachhaltige Erneuerung“ wird in einen neue, 
alle Programme und Belange der Innenstadt umfassende Steuerungsgruppe für die Innenstadt überführt und erweitert.  

https://unsere-stadtimpulse.de/project/auf-bruchkoebel-der-weg-zu-einer-neuen-innenstadt/
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Es wird Aufgabe der Steuerungsgruppe Innenstadt sein, eine Charta mit diversen Aufgaben für die Innenstadt zu 
schreiben und die Umsetzung zu begleiten. Ergänzend werden operative Kompetenzteams einzelne Bereiche bearbei-
ten.  
So wird die Steuerungsgruppe die immobilienwirtschaftlichen Gesamtentwicklung im Blick haben und nach Ergebnis-
sen aus Machbarkeitsstudien Prioritäten zu bilden und in den städtischen Gremien deren Umsetzung zu befürworten. 
 

3. Bedeutung des Projekts für die Innenstadt / das Stadtteilzentrum / den Ortskern: 
 

a) erwartete Wirkungen und Beitrag des Projekts zur Lösung der zuvor dargestellten Problemlagen 
 
Aktivierung von Potentialflächen   
Die Reaktivierung und Entwicklung von zentralen Leerständen und sanierungsbedürftigen Gebäude wird dem Gesamt-
bild und zur Belebung der Innenstadt beitragen. 
Schaffung von Raum für Nutzergruppen  
Die Verankerung von zentralen Nutzergruppen wie Jugend, Start-ups , regionale Vermarkter, innovativen und partizi-
pativen Ladenkonzepten z.B. ein Stadtladen für Start-Ups und Kunsthandwerk und zeitgemäße Gastronomie werden 
wichtige Impulse setzen. Der Erhalt der Stadtbibliothek als barrierefreies Angebot ist von zentraler Bedeutung.  Neue 
Kultur-, Sport, Events und Belebungsmaßnahmen werden dort entstehen, wo zuvor Raum geschaffen wurde und Ak-
teure diesen belegen wollen.  
Leerstandsmanagement 
Durch die Aufnahme eines aktiven Potentialmanagements wird es gelingen, die durch die Innenstadtumbau forcierten 
Prozess der Stadtbelebung gezielt zu auszubauen und Lücken zu schließen. Es gilt das neue Stadtzentrum dort zu 
unterstützen, wo Überalterung, Sanierungstau oder Leerstand besteht oder droht. 
Bürgerbeteiligung   
Hierbei wird eine breite Gewinnung von Akteuren und deren Beteiligung auch dazu führen, private Investitionen voran-
zutreiben und Raum und Platz für innovative Konzepte des Sozialen Miteinanders der Generationen und neuen Ar-
beits- und Lebensformen zu schaffen.  
Aufenthaltsqualität, Mobilität und Parken 
Die Aktivierung einer zeitgemäßen Mobilität trägt zudem zur Stärkung der neuen Stadtmitte bei. Hier liegt der erste 
Fokus auf dem ruhenden Verkehr und dessen Neuordnung. Die Hauptstraße entlasten.   
Die Arbeit für und an dem Projekt belebte Innenstadt kann in alle Richtungen ausgebaut werden. Einige Projekte wer-
den von weiteren Förderprogrammen abgedeckt (siehe Punkt 4)  
 

b) Beitrag zur Belebung und Resilienz der Innenstadt / des Stadtteilzentrums / der Ortskerne Rossdorf, Butterstadt, Nie-
der- und Oberissigheim sowie Bruchköbel Nord, Süd und die Kirlesiedlung. 
 
Eine breite, identitätsstiftende Beteiligung an den Prozessen der Innenstadt sowie ein gezieltes Management und die 
Erweiterung und Belebung von Potentialflächen für soziales Miteinander, Kultur, Gastronomie, Handel und Start Ups 
und die Ermöglichung neuer Arbeits- und Lebensformen in der Innenstadt sind zentral wichtig für die positive und 
nachhaltige Belebung der Innenstadt und der Gesamtstadt. Die geplanten Projekte und Maßnahmen ermöglichen das.  

 

 
3. Beschreibung des Projekts  

 Bitte erläutern Sie folgende Punkte in dieser Gliederung eingehend (ca. 3-5 Seiten insg.): 
 
1. Ziele des Projekts (Beschreibung von Zielen und erwarteten Ergebnissen, die mit dem Projekt erreicht werden sollen, 

und Operationalisierung anhand von messbaren Indikatoren oder Kennziffern; Beispiel: „Ziel: Belebung der Innenstadt 
– Indikator: Verringerung des Leerstandes der Ladengeschäfte im Projektgebiet von 10 auf 2 bis zum 30.06.2025“).  
 
Hinweis: Die Festlegung von Indikatoren dient der Erfolgskontrolle und dem anschließenden Wissenstransfer im 
BBSR. 
 

a) innovative Konzepte und Handlungsstrategien 
Dialog- und Prozessbegleitung 
Ziel: Laufende Beratung der Steuerungsgruppe und des Kompetenzteams zu den anstehenden Aufgabengebieten 
durch externe Begleitung. 
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Indikator: Konzeptentwicklung zur Belegung von Potentialflächen für 0-2 Mietflächen und Vorbereitung Entwicklung 
einer von 2 Sanierungsobjekten, Etablierung einer Vorkaufsrechtsatzung, Aktive Begleitung und Unterstützung bei der 
Umsetzung von 10 Projekten für die Belebung der Stadt, 01.01.2023 bis 31.08.2025 
 

b) Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen, Gutachten, Planungen 
Mobilitäts- und Parkraumkonzept Innenstadt 
Ziel: Neuordnung des Verkehrs in der Innenstadt, integriertes Konzept für die Gesamtstadt, Verbesserung der Mobilität 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Mobilitätswandel. 
Indikator: Parkraum- und Mobilitätskonzept erarbeiten, Beteiligung der Steuerungsgruppe und des Kompetenzteams, 
Bestandsanalyse, Handlungsstrategien, Maßnahmen zur Umsetzung u.a. Schaffung von Parkzonen, Entlastung des 
Inneren Rings, Angebote E-Mobilität, 01.07.2022 bis 31.8.2025.                           
 
Machbarkeitsstudie Hauptstraße 28 
Ziel: Klärung der Entwicklungsmöglichkeiten der Alte Mühle und erfolgreiche Verwertung der Fläche im öffentlich priva-
ten Kontext, Kooperationsnetzwerk von Beteiligten und Beratern bilden. 
Indikator: Machbarkeitsstudie ausschreiben und beauftragen, Begleitung des gesamten Prozesses bis zum 31.8.2025 
 
Machbarkeitsstudie Hauptstraße 57 
Ziel: Klärung der Entwicklungsmöglichkeiten des Haues am Freien Platz und erfolgreiche Verwertung der Fläche im 
öffentlich-privaten Kontext, Kooperationsnetzwerk von Beteiligten und Beratern bilden. 
Indikator: Machbarkeitsstudie ausschreiben und beauftragen, Begleitung des gesamten Prozesses bis zum 31.8.2025 
 

c) Innenstadtbezogene Kooperationen 
Zukunftswerkstatt Innenstadt 
Ziel: Beteiligung von BürgerInnen in einer förderprogrammübergreifenden Steuerungsgruppe Innenstadt.  
Indikator: Etablierung einer Steuerungsgruppe mit 20 Personen bis 31.12.2022, Fortbestand bis 31.08.2025 und dar-
über hinaus, Definition von 6-10 Aufgaben („Überschriften“) für die Innenstadt in einer Bruchköbel Charta, Umsetzung 
der ersten Aufgaben und Legitimation der Gruppe durch die politischen Gremien bis 31.12.2022 
 
Kommunikationskampagne zum Start der neuen Innenstadtaktivitäten  
Ziel: Schaffung einer breiten Identifikation mit der Innenstadt als Ort zum Verweilen bis in die Stadtteile hinein. 
Indikator: Schaffung von Logo und Slogan sowie einer Microsite zur Etablierung der Innenstadtbotschaft, Beteiligung 
von mind. 10 BürgerInnen an Umfragen, über 500 Aufrufe der Microsite, Gewinnung von mind. 5 Stadtakteuren für 
Kompetenzteams  
 
Bürger- und Akteurs- Beteiligung 
Ziel: Beteiligung von BürgerInnen und Bildung von Kompetenzteams für projektbezogene, operative Maßnahmen als 
Ergänzung und zur Unterstützung des Steuerungsteams  
Indikator: Einrichten von 2 Start-Kompetenzteams - Anzahl aktiv beteiligter Personen von derzeit 0 auf 30 Personen bis 
31.12.2022.  
 
Die Maßnahmen Zukunftswerksatt, Kommunikationskampagne und die Kompetenzteams werden aus dem Förderpro-
gramm „Zukunft Innenstadt Hessen“ geleistet. 
 

d) Verfügungsfonds: nicht geplant 
 

e) vorübergehende Anmietung von leerstehenden Räumlichkeiten 
Ziel: Wiederbelebung und optimale Nutzungsbelegung der Potentialflächen zur Belebung der Innenstadt. 
Indikator: Belegung und Entwicklung von 4-6 Potentialflächen u.a. durch eine gezieltes Newcomer-Programm zur An-
werbung neuer Konzepte Mietzuschüsse und der Umsetzung von innovativen Start-Up Ideen bis zum 31.08.2025. 
 

f) Zwischenerwerb: nicht geplant 
 

g) Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit  
Citymanagement und Projektbegleitung 
Ziel: Suche nach Partnern, welche die Innenstadt optimal beleben durch Vernetzung der Akteure, proaktive Unterstüt-
zung der Händler und Dienstleister, Information der KundInnen und BürgerInnen, Durchführung und Begleitung von 
Events und Workshops, begleitende Öffentlichkeitsarbeit.  
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Indikator: mindestens 2 Workshops, regelmäßige Newsletter, 2 Kundenbindungs- und Verkaufsförderungsaktionen, 2-4 
Informations- und Vernetzungsprojekte öffentlich/privat, 2 Beratungsworkshops mit mindestens 20 zu beratenden Un-
ternehmen vom 01.07.2022 – 31.08.2025   
 
Potentialflächenmanagement 
Ziel: Aufnahme eines proaktiven Leerstandsmanagements zur Belebung der Leerstände, Belegung der Leerstände im 
Sinne der nachhaltigen Innenstadtbelebung  
Indikator: 2-3 Flächen gefördert und nachhaltig belegt, 1.1.2022 – 31.08.2025   
Innenstadtbüro 
Ziel: Etablierung einer Anlaufstelle in der Innenstadt für den Belebungsprozess für Gäste, Händler, Dienstleister und 
neue Konzepte 
Indikator: Umsetzung und Betrieb durch das City- und Leerstandsmanagement 1.6.2022 bis 31.08.2025 
Stadtmobiliar 
Ziel: Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf Plätzen, in verkehrsarmen Straßen auf Wegen und Grünflächen   
 
 

h) geringfügige baulich-investive Maßnahmen 
Baukonstruktion 
Ziel: Unterstützung der Maßnahmen die zur erfolgreichen Entwicklung erforderlich sind   
Indikator: Umsetzung von mind. Einer Maßnahme in den Gebäuden Hauptstraße 28 und 57 die sich aus den Vorunter-
suchungen der Machbarkeitsstudie, siehe 2.b) ergeben 
Technische Anlagen 
Ziel: Barrierefreie Zugänglichkeit der Stadtbibliothek  
Indikator: Reaktivierung des Personenaufzuges und Umbau der Zugänge zum Gebäude, Erfolgreiche Umsetzung der 
Maßnahme zur barrierefreien Zugänglichkeit bis zum 31.12.2023. 
 

2. Zweck des Projekts (Beschreibung des Zuwendungszwecks, der zum Projektabschluss erfüllt sein muss; Beispiel: 
„Anmietung von 3 leerstehenden Ladenlokalen und Weitervermietung an Kulturschaffende, Durchführung von 2 Bür-
gerbeteiligungsveranstaltungen…“) 
 

a) innovative Konzepte und Handlungsstrategien 
Dialog- und Prozessbegleitung  
Anschieben von 1-10 Beschlüssen zu Zielen der Steuerungsgruppe, Bürgerbeteiligung, 1-10 Kompetenzteams, Umset-
zung von 1-10 Projekten und Aktionen zur Belebung, Belegung von 1-3 Mietflächen, Etablierung Vorkaufsrechtsat-
zung, erfolgreiche Begleitung des Eigentümerwechsels Innerer Ring 1 a-d 01.01.2023 bis 31.08.2025 
 

b) Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen, Gutachten, Planungen 
Mobilitätskonzept und Parkraumkonzept Innenstadt 
Erfolgreiche Bürgerbeteiligung an der Konzepterarbeitung 1-2 Workshops, Verabschiedung und Umsetzung des Kon-
zepts für den ruhenden Verkehr in der Innenstadt 1-20 Maßnahmen 
Machbarkeitsstudie Hauptstraße 28 
Kooperationsnetzwerk Beteiligte und Berater 4-10 Personen bilden, Machbarkeitsstudie ausschreiben und beauftra-
gen, erfolgreiche Begleitung des Prozesses zu einer Entwicklung bis zum 31.8.2025 
Machbarkeitsstudie Hauptstraße 57 
Kooperationsnetzwerk Beteiligte und Berater 4-10 Personen bilden, Machbarkeitsstudie ausschreiben und beauftra-
gen, erfolgreiche Begleitung des Prozesses zu einer Entwicklung bis zum 31.8.2025 
 

c) Innenstadtbezogene Kooperationen 
Zukunftswerkstatt Innenstadt 
Auswahl und Bildung der öffentlich/privaten Steuerungsgruppe, politische Legitimation, Erarbeitung der Bruchköbel 
Charta, Anschieben und Umsetzen von 1-15 Beschlüssen bis 31.8.2025 
Der Start und die Einrichtung bis 31.12.2022 wird durch „Zukunft Innenstadt Hessen“ geleistet. Ab 1.1.2023 erfolgt die 
Begleitung unter a) Dialog- und Prozessbegleitung   
Kommunikationskampagne 
Entwicklung Kommunikationsstrategie, Etablierung der Innenstadtbotschaft, Design, Umsetzung 1 Microsite, Durchfüh-
rung Bürgerkampagne und Auftaktevent 1.2.2022 – 31.6.2022.  
Dieser Baustein wird durch „Zukunft Innenstadt Hessen“ geleistet 
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Bürger- und Akteurs- Beteiligung 
Aufnahme der Arbeit von 2 operativen Kompetenzteams zur Ausarbeitung von Themenfeldern – (z.B. Start Ups und 
Leerstands-Konzepte, Events und Stadtraumgewinnung, Innenstadt- Attraktivierung, Digitalisierung und Onlinemarke-
ting), Bildung weiterer Teams und Umsetzung von 1-20 Projekten bis 31.8.2025  
Der Start und die Einrichtung bis 31.12.2022 wird durch „Zukunft Innenstadt Hessen“ geleistet. Ab 1.1.2023 erfolgt die 
Begleitung unter a) Dialog- und Prozessbegleitung   
 

d) Verfügungsfonds: nicht geplant 
 

e) vorübergehende Anmietung von leerstehenden Räumlichkeiten 
 

Umsetzung von Reaktivierung von 1-6 zentralen und wichtigen Flächen, durch Newcomer Modelle über Mietzuschuss 
oder eigene Entwicklung mit Übergabe für bestehende Laden- und Büroleerstände (aktuell: Innerer Ring 1a-d, Haupt-
str. 59, Hauptstr. 57, Hauptstr. 28, Jahnstr. 1) 
 

f) Zwischenerwerb: nicht geplant 
 

g) Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit  
 

Citymanagement und Projektbegleitung 
Aktives Citymanagement zur Vernetzung der Akteure, Proaktive und Unterstützung der Händler und Dienstleister so-
wie Information der KundInnen und BürgerInnen  
Durchführung und Begleitung von 1-12 Events- und Workshops 1.1.2022 – 31.08.2025   
Potentialflächenmanagement 
Aufnahme einer proaktiven Vermarktung zur Erfassung der Leerstände, Pflege Netzwerk Immobilieneigentümer, Ak-
quise, Vermarktung und Beratung Gründer und Mieter  
Durchführung Bildung einer Jury zur Auswahl geeigneter Kandidaten etwa für die Vergabe der Mietzuschüsse,    
1 – 2 Projekte gefördert und Flächen erfolgreich nachhaltig belegt, 1.1.2022 – 31.08.2025   
Innenstadtbüro 
Einrichtung und Besetzung eines Innenstadtbüros zur barrierefreien Information rund um die Innenstadt, den Umbau 
und deren Belebung für Gäste, Händler, Dienstleister und Start-ups. Umsetzung und Betrieb 6.1.2022 bis 31.08.2025 
Stadtmobiliar 
Anschaffung von flexibel nutzbarem und einsetzbarem Stadtmobiliar zur Belegung von Straßenräumen und Plätzen 
sowie zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität     
    

h) geringfügige baulich-investive Maßnahmen 
Baukonstruktion 
Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus Voruntersuchungen ergeben 
Technische Anlagen 
Umbau und Einbau für die barrierefreie Zugänglichkeit der Stadtbibliothek  
 

3. Ausführliche Beschreibung der Arbeitsphasen und einzelnen Maßnahmen (z.B. Aufgaben, Vorgehensweise, Mei-
lensteine, Umsetzung durch wen?), differenziert nach Fördergegenständen (nicht relevante Kategorien bitte weglas-
sen; die Angaben sollten mit denen aus dem Ausgabenplan und Zeitplan übereinstimmen): 
 

a) innovative Konzepte und Handlungsstrategien 
Dialog- und Prozessbegleitung  
Aufgabe:  Unterstützung und Beratung der Steuerungsgruppe sowie der Kompetenzteams bei der Umsetzung    
Vorgehen: nach der Etablierung der neuen Steuerungsgruppe für die Innenstadt wird diese sich Aufgaben setzen und 
mit entsprechender Beratung in den darauffolgenden Jahren zur Umsetzung bringen.  
Umsetzung durch: Steuerungsgruppe Innenstadt, Kompetenzteam Potentialflächen, externe Beratungsfirmen, Leer-
stands- und Citymanagement unterstützen.  
Meilensteine und Grundlagen: z.B. erfolgreiche Belegung von 2-3 Leerständen, Umsetzung von 1-5 weiteren Projek-
ten zur Umsetzung der Aufgaben, Einführung einer Vorkaufsrechtssatzung 
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Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen, Gutachten, Planungen 
Mobilitätskonzept und Parkraumkonzept Innenstadt   
Aufgabe: Neues Parkraum- und Mobilitätskonzept, Etablierung der neuen Tiefgarage mit den Parkzonen, Entlastung 
und Anbindung des innerstädtischen Verkehrs und zeitgemäße Mobilität für die Gesamtstadt.  
Umsetzung durch: Dieses Konzept wird von der Stadtverwaltung Bruchköbel, Bauverwaltung und der Verkehrsbe-
hörde und einem Büro für Verkehrsplanung erstellt. Die BürgerInnen und die Steuerungsgruppe werden beteiligt.   
Meilensteine und Grundlagen: Bestandsanalyse, Handlungsstrategien, Verabschiedung der Konzepte, Maßnahmen 
zur Umsetzung u.a. Schaffung von Parkzonen, Entlastung des Inneren Rings, Angebote E-Mobilität.  
 
Machbarkeitsstudie Hauptstraße 28 
Aufgabe: ist es herauszufinden, was mit dem Anwesen geschehen kann und wie und mit wem es in eine sinnvolle Ent-
wicklung überführt werden kann.  
Umsetzung durch: Bauverwaltung, Stadtplanung und Eigentümer, Leerstandsmanagement, Denkmalschutz, Nutzer-
gruppen und Interessenten und ein Beratungsteam für Potentialflächenentwicklung werden zusammen mit der Steue-
rungsgruppe an Lösungen arbeiten. Meilensteine und Grundlagen:  Ein Go für die Ausschreibung, die Vergabe einer 
Machbarkeitsstudie, die Einigung, welche Schritte einzuleiten sind, erfolgreiche Entwicklung bis zum 31.8.2025 in 
Gang setzen. 
 
Machbarkeitsstudie Hauptstraße 57 
Aufgabe: ist es herauszufinden, was mit dem Anwesen geschehen kann und wie, mit was und mit wem es in eine 
sinnvolle Entwicklung überführt werden soll. 
Umsetzung durch:  Bauverwaltung, Stadtplanung und Eigentümer, Leerstandsmanagement, Denkmalschutz, Nutzer-
gruppen und Interessenten und ein Beratungsteam für Potentialflächenentwicklung arbeiten zusammen mit der Steue-
rungsgruppe an der Umsetzung. Meilensteine und Grundlagen: das Go für die Ausschreibung und die Vergabe einer 
Machbarkeitsstudie, Einigung, welche Schritte einzuleiten sind, erfolgreiche Entwicklung bis zum 31.8.2025 in Gang 
setzen. 
 

b) Innenstadtbezogene Kooperationen 
Zukunftswerkstatt Innenstadt  
Aufgabe: eine breite Bürgerbeteiligung erreichen und nachhaltig in Gang zu setzen. 
Umsetzung durch: Stadtverwaltung, Beraterteam, Stadtmarketing   
Meilensteine und Grundlagen: die Findung von Innenstadthemen und die Bildung einer öffentlich-privaten Steuerungs-
gruppe mit 6-25 Teilnehmern, das Definieren von Zielen in der Bruchköbel Charta, die Umsetzung einer Aufgabe sowie 
die politische Legitimation der Gruppe. Einrichten von 1-3 Kompetenzteams  
Der Start und die Einrichtung bis 31.12.2022 wird durch „Zukunft Innenstadt Hessen“ geleistet. Ab 1.1.2023 erfolgt die 
Begleitung unter a) Dialog- und Prozessbegleitung   
Kompetenzteams 
Aufgabe: Steuerung und Beteiligung von aktiven BürgerInnen an der Umsetzung (z.B. Start Ups und Leerstands-Kon-
zepte, Events und Stadtraumgewinnung, Innenstadt- Attraktivierung, Digitalisierung und Onlinemarketing), 
Umsetzung durch: Stadtverwaltung, Beraterteam, Stadtmarketing, Steuerungsgruppe.   
Meilensteine und Grundlagen: Bildung und Besetzung von zwei operativen Kompetenzteams mit 1-20 Teilnehmern 
zur Ausarbeitung von Themenfeldern – die Umsetzung von 1-2 Projekten bis 31.12.2022  
Die Bildung weiterer Teams und Umsetzung von 1-5 Projekten bis 31.8.2025  
Die Einrichtung bis 31.12.2022 wird durch „Zukunft Innenstadt Hessen“ gefördert.  
Ab 1.1.2023 erfolgt die Begleitung unter a) Dialog- und Prozessbegleitung  
Kommunikationskampagne 
Aufgabe: BürgerInnen der Stadt und der Stadtteile sowie der Region auf die neue Innenstadt neugierig machen und 
einen identitätsstiftenden Prozess einleiten, Akteure gewinnen.  
Umsetzung durch: Entwickelt wird die Kommunikationsstrategie von Urban Media Projekt aus Offenbach zusammen 
mit der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH.  
Meilensteine: Entwicklung und Start der Kampagne mit einem Slogan und Logo, die Etablierung einer passenden 
Microsite, einem Aufruf für Mitarbeit in den Kompetenzteams und einem Online-Dialog.     
Dieser Baustein wird durch „Zukunft Innenstadt Hessen“ gefördert.  
 

c) Verfügungsfonds: Aufgabe: der Steuerungsgruppe und den Kompetenzteams ab 2023 eigene Mittel zu geben, um 
Arbeitsergebnisse umzusetzen. Meilensteine: die Anschaffung und/oder Umsetzung von 1-5 Projekten aus dem Ver-
fügungsfonds.    
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d) vorübergehende Anmietung von leerstehenden Räumlichkeiten  
Aufgabe: die Anmietung von zentralen, leeren Flächen und die Subventionierung von neuen Unternehmen und Start- 
ups mit guten Konzepten in der Entwicklungsphase bis zur Etablierung am Markt bei der Miete.  
Umsetzung durch: Leerstandsmanagement, Kompetenzteams, Stadtmarketing, Beraterteam   
Meilensteine: die Anmietung bzw. Entwicklung oder Subvention von 1-2 Konzepten bis zum Übergang.  
  

e) Zwischenerwerb: nicht geplant 
 

f) Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit  
Citymanagement und Projektbegleitung 
Aufgabe: das neue Netzwerk Innenstadt am Laufen halten.  
Meilensteine: die erfolgreiche Begleitung der Steuerungsgruppe durch alle Arbeitsphasen, die Unterstützung der 
Kompetenzteams und die Umsetzung aller sich hieraus ergebenden Arbeitsschritte und Aufgaben, Information und 
Öffentlichkeitsarbeit.       
Potentialflächenmanagement 
Aufgabe: zentrale Potentialflächen optimal für die Innenstadtbelebung besetzen.  
Meilensteine:  die Aufnahme eines Leerstandsmanagements, Aufbau eines Eigentümernetzwerks mit 0-15 Eigentü-
mern, Erfassung von 0-100 Objekten durch Nutzung der APP des Projekts „Stadtlabore für Deutschland“ in der Innen-
stadt, erfolgreiche Anmietung und/oder Entwicklung von 0-2 Potentialflächen mit Konzepten.   
Innenstadtbüro 
Aufgabe: die Schaffung eines Info- und Beratungspunkts für Handel, Gäste, Bürgerinnen in der City, 
Meilensteine:  0-20 Informationsangebote jährlich, 0-10 Beratungen und Workshops (z.B. Onlinemarketing, Beteili-
gungsmanagement, Vernetzung, Nachfolgefragen, Gestaltung), Auflage von 0-10 Bruchköbel-Produkten bis 31.8.2025. 
Stadtmobiliar   
Aufgabe: Erhöhung der Verweildauer und/oder Schaffung von Anreizen zur Nutzung öffentlicher Flächen 
Meilensteine: Belebung von 0-3 Plätzen, Straßen und/oder Flächen  
 

g) geringfügige baulich-investive Maßnahmen 
Baukonstruktion 
Aufgabe: die Bauwerke so vorzubereiten, dass eine Untersuchung und ggfls. Sanierung möglich werden. 
Meilensteine und Maßnahmen: ergeben sich aus Voruntersuchungen. 
Technische Anlagen 
Aufgabe: die Stadtbibliothek barrierefrei zu erhalten.  
Meilenstein: der erfolgreiche Umbau des Aufzugs.   
 

4. Beschreibung der Notwendigkeit und Angemessenheit der vorgesehenen Maßnahmen  
 

a) innovative Konzepte und Handlungsstrategien 
Dialog- und Prozessbegleitung  
Der langwierige und komplexe Prozess bedarf einer kontinuierlichen Spiegelung von außen und der kompetenten Be-
ratung und Anleitung auch zur Setzung von Impulsen von außen und damit der Erhöhung der Akzeptanz 

b) Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen, Gutachten, Planungen 
Mobilitätskonzept und Parkraumkonzept Innenstadt  
Im Rahmen der neuen Innenstadtentwicklung ist ein Konzept für den ruhenden Verkehr und ein Konzept für Gesamt-
stadt dringend erforderlich. Die Stadt vollzieht den Weg vom historisch gewachsenen, kostenfreien Parken hin zu ei-
nem Konzept mit einer gebührenpflichtigen TG und entsprechend angepasstem Parkraum an der Oberfläche. Die da-
mit einhergehende Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Entlastungen auch der stark frequentierten Landesstrasse 
sind erforderlich zum Erhalt der Besucherzahlen und zur Sicherung von Qualität und Nachhaltigkeit der neuen Innen-
stadt.     

c) Innenstadtbezogene Kooperationen 
Zukunftswerkstatt Innenstadt 
Die Steuerungsgruppe ist für die erfolgreiche Belebung der Innenstadt und die erfolgreiche Bürgerbeteiligung an den 
Prozessen der Innenstadtentwicklung von zentraler Bedeutung. 2-5 Kompetenzteams setzen 2-10 wichtige Projekte 
um z.B. mit der Belegung von Leerstand und durch innovative Stadtaktionen einen aktiven Stadtkern zu schaffen.   
Kommunikationskampagne 
Durch den Fokus auf die Innenstadt durch den Umbau und die umfangreichen und langwierigen Vorplanungen fühlen 
Teile der Stadtteile sich z.T. abgehängt und haben sich von der Innenstadt distanziert. Es gilt durch einen kommunika-
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tiven Neustart die Phase des Agierens für eine gemeinsame Stadt einzuleiten. 20.0000 BürgerInnen, rund 30.000 Per-
sonen aus dem Einzugsbereich und rund 100 Multiplikatoren gilt es zu informieren und damit möglichst viele Personen 
einzubinden. Das stärkt die Identifikation und Gemeinsamkeit und fördert die somit die Nachhaltigkeit der Innenstadt.  
 

d) Verfügungsfonds: nicht vorgesehen 
 

e) vorübergehende Anmietung von leerstehenden Räumlichkeiten 
 

f) Zwischenerwerb: nicht vorgesehen 
 

g) Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit 
Citymanagement und Projektbegleitung  
Ohne ein proaktives Citymanagement kann heute keine Stadt mehr belebt bleiben.  
Potentialflächenmanagement  
Das aktive Management von Potentialflächen ist unerlässlich für den Erfolg belebter und attraktiver Innenstädte. Hierzu 
eine proaktive Stelle einzurichten, Netzwerke zu bilden, Flächen zu erfassen und zu managen ist notwendig und ange-
messen.  
Innenstadtbüro 
Eine Anlaufstelle und Kompetenzzentrum für zahlreiche Besucher, rund 300 Händler und 200 Dienstleister sowie einen 
barrierefreien und zentralen Infopoint in einem so umfassenden Umstrukturierungs- und Belebungsprozess zu schaf-
fen, ist unerlässlich für den Erfolg und angemessen. 
Stadtmobiliar 
Flexibel einsetzbares und nutzbares Mobiliar ist die Voraussetzung und ein wichtig für die Nutzung und Belegung der 
Innenstadt 
 

h) geringfügige baulich-investive Maßnahmen 
Baukonstruktion 
Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die sich aus Voruntersuchungen ergeben, werden für eine wieder in Verkehr 
Bringung von Immobilien unerlässlich sein. 
Technische Anlagen  
Die Herstellung der barrierefreien Zugänglichkeit der Stadtbibliothek ist unter dem Aspekt des demografischen Wan-
dels und der Alterung der Gesellschaft (Bruchköbels Anteil an über 60-jährigen liegt bei 35%) sowie unter Aspekten 
der Familienfreundlichkeit und Inklusion für dieses Gebäude mit ca. 40.000 Besuchen pro Jahr ist zwingend erforder-
lich für die Innenstadtbelebung. 
 

5. Kurze Darstellung weiterer zeitgleicher Maßnahmen im Gebiet, die aber nicht Gegenstand dieses Förderantrags 
sind (z.B. gemeinsamer Kontext, Komplementarität, klare Abgrenzung gegenüber anderen Förderungen des Bun-
des/des Landes im selben Gebiet). 

 
Hessisches Landesförderprogramm Zukunft Innenstadt  
Akteure gewinnen; Sachverstand bündeln, gemeinsam Umsetzen 
Bildung der Steuerungsgruppe Innenstadt 
Allen ab jetzt neu startenden Maßnahmen für die Innenstadt steht eine breite Bürger- und Akteurs Beteiligung voran. Die 
Mittel für diesen Findungsprozess werden für den Auftakt aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“ des Landes Hessen 
bestritten. Die bereits gebildete Projektgruppe für das Programm „Wachstum, und nachhaltige Erneuerung“ wird in einen 
neue, alle Programme und Belange der Innenstadt umfassende Leitungsgruppe für die Innenstadt überführt und erweitert.  
Die Aufgaben des Steuerungsteams werden gemeinsam erarbeitet und in einer Agenda festgeschrieben. Das Leitungs-
team erhält politische Legitimation zur Beratung in allen innenstadtrelevanten Fragen. Korrespondierend zur immobilien-
wirtschaftlichen Gesamtentwicklung und fehlenden Nutzungen gilt es in der Folge Prioritäten zu bilden, Aufgaben vorzuar-
beiten und in den städtischen Gremien entsprechende Maßnahmen zu empfehlen. Themen wie eine Vorkaufsrechtssat-
zung, Parkraum und Entscheidungen zu Objekten für Machbarkeitsstudien gehören beispielsweise dazu. 
Breite Akzeptanz für die gemeinsamen Innenstadt schaffen 
Umfassender Bürgerdialog, Gewinnung von Akteuren, Kommunikationskampagne, Bildung von Kompetenzteams mit 
KundInnen, Gästen, Handel, Kultur, Sozialen Stellen, Dienstleistern usw. 
Akteure der Stadtteile werden aufgesucht „Innenstadt on tour“, operative Kompetenzteams arbeiten eng mit dem Steue-
rungsteam für einzelne Projekte.  
Umsetzung von belebenden Events und Aktionen für zeitweise Stadtraumbelegung 
Anschaffung einer mobilen Bühne 
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Digitale Kompetenz und Innenstadtbelebung durch die Hessische Landesförderung Smart Regions 
Durch das Programm können u.a. digitale Schnittstellen zwischen der Website, unserer Mall, www.marktplatz.bruchkoe-
bel.de, der Stadt App, und der BruchköbelCard erweitert werden. Aber auch in Richtung der Mensch-Technik-Interaktions-
schiene kann durch gezielte Maßnahmen wie „Digital Competence Boosting“ des Handels dafür Sorge getragen werden, 
dass die digitalen Nutzbringer auch als solche wahrgenommen, verstanden und angewendet werden.    
 
Grün, attraktive Wege, Barrierefreiheit und schöne Plätze 
Durch das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ kann Bruchköbel in den kommenden sieben Jahren 
weitere Plätze und Wege sowie Parks in der Innenstadt aufwerten und erneuern.  
 
 

  

 
4. Projektbeteiligte und Organisationsstruktur 

Welche Stellen/Einrichtungen/Akteure sind mit welchen Aufgaben in welcher Form beteiligt? 

 
 
 
 

Bitte erläutern Sie folgende Punkte und fügen ggf. ein Organigramm ein, unter Berücksichtigung der o.g. Fördergegen-
stände (ca. 1/2 – 1 Seite insg.): 
 
1. Kooperationspartner und aktiv in Gremien/Arbeitsgruppen beteiligte Akteure:  

Wir fügen hierzu den Anhang 1 (Organigramm) und Anhang 2 (beteiligte Akteure) bei. 
2. Weitere einzubindende Akteure (z.B. über Gespräche, Veranstaltungen, Befragungen) 

Die einzubindenden Akteure werden erst in den nächsten Wochen feststehen. Es handelt sich um Akteure aus Bürger-
schaft, Handel, Vereinen, Kultur, Kunst und Sozialem. 

 

 
5. Ablauf- und Zeitplan 

(in dem Ablauf- und Zeitplan sind die Maßnahmen soweit möglich zu detaillieren und auf die Projektlaufzeit nach Quartalen 
aufzuschlüsseln) 

  
Für die Durchführung des Projekts ist der Zeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2025 vorgesehen. Das Projekt muss bis spä-
testens 31. August 2025 abgeschlossen sein. 
 
Der Ablauf- und Zeitplan (Word-Datei, Anlage 2) ist diesem Antrag beigefügt.  
 
 

 

6. Ausgaben- und Finanzierungsplan 
(in dem Ausgaben- und Finanzierungsplan sind die Ausgaben aller Maßnahmen gemäß dem Ablauf- und Zeitplan anzuge-
ben; Ablauf- und Zeitplan sowie Ausgaben- und Finanzierungsplan müssen in den Maßnahmen übereinstimmen) 

  
Der Ausgaben- und Finanzierungsplan (Excel-Tabelle) ist als Anlage 1 diesem Antrag beigefügt. 
 
 

  Hiermit wird bestätigt, dass der Antragsteller die aufgeführten Arbeitsschritte nur mit zusätzlichen Finanzmitteln erfüllen 
kann und diese mit eigenen Mitteln nicht finanziert werden können. Aus diesem Grund werden folgende Bundesmittel bean-
tragt: 
 

Haushaltsjahr Betrag in EUR 

2022 59775 

2023 193750 

2024 190000 

2025 148750 

Insgesamt 592275  

 
Eine Weiterleitung der beantragten Zuwendungsmittel an einen Dritten ist beabsichtigt*: 

http://www.marktplatz.bruchkoebel.de/
http://www.marktplatz.bruchkoebel.de/
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   Nein (Die Anlage 5 ist dem Antrag beizufügen.) 

  Ja,  

   vollständig (Die Anlage 7 und ggf. 6 ist dem Antrag beizufügen.) 

   teilweise (Die Anlagen 5 und 7 und ggf. 6 sind dem Antrag beizufügen.) 

 
Weiterleitungsempfänger sowie Höhe und Zweck der Weiterleitungen (bitte nennen):  
 

 
Im Falle einer Weiterleitung an juristische Personen des privaten Rechts ist eine Erklärung zu den subventionserheblichen 
Tatsachen abzugeben (§ 2 Subventionsgesetz). Das Formular für die Erklärung wird von der Bewilligungsstelle auf Nach-
frage zur Verfügung gestellt. 
 
* zutreffendes bitte ankreuzen 
 

 

7. Erklärung des Antragstellers 

  

Es wird erklärt, dass 

 

1. dieses Projekt zum Vorsteuerabzug berechtigt bzw. nicht berechtigt ist*)  
 
  Ja, berechtigt      Nein, nicht berechtigt, 

 
2. die Finanzierung auf Grundlage des Ausgaben- und Finanzierungsplans (Anlage 1) und der darin aufgeführten 

Eigenanteile und Mittel Dritter sowie die Folgekosten gesichert sind, 
 

3. keine weiteren als die im Ausgaben- und Finanzierungsplan dargestellten Fördermittel in Anspruch genommen 
werden (Ausschluss Doppelförderung) 

 
4. bekannt ist, dass bei mit öffentlichen Mittel geförderten Maßnahmen die Vergaberegularien der öffentlichen Hand 

zu beachten sind (GWB, VgV etc.) 
 

5. im Zuwendungsfall bei der Durchführung von Baumaßnahmen  
- die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vergabebestimmungen 
- die Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 

               gelten 
 

6. im Zuwendungsfall bei der Umsetzung der Zuwendung die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk 
beachtet und befolgt werden. 

 

Das Informationsblatt Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO zur Verarbeitung meiner / unserer personenbezogenen 
Daten im Zusammenhang mit diesem Antrag und zu meinen / unseren Rechten aus dem Datenschutzrecht sowie die Ori-
entierungshilfe und Begriffserläuterungen des EU-Beihilferechts habe ich / haben wir mit diesem Antrag erhalten und deren 
Inhalt zur Kenntnis genommen. 
 
* zutreffendes bitte ankreuzen 
 
 

 

8. Erklärung zum Projektbeginn nach Nr. 1.3 der VV zu § 44 BHO* 

  
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Förderung von Maßnahmen, die bereits begonnen wurden, nicht möglich ist.  
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Ich/Wir erklären hiermit, dass mit der beantragten Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekannt-
gabe des Zuwendungsbescheides bzw. der Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn nicht begonnen 
wird. 
 
* Als Projektbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu wer-
ten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb nicht als Beginn des Projekts, es sei denn, sie sind allei-
niger Zweck der Zuwendung. 

 

 

9. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn 

  
 Hiermit wird die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn beantragt (bitte begrün-

den und Starttermin angeben) 
 

 

10. Versicherung 

  
Ich versichere/wir versichern, dass 

• jede Änderung der in diesem Antrag abgegebenen Erklärungen unverzüglich mitgeteilt wird. 

• die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 

 

 
 
 
 
 
 
Bruchköbel, den 25.02.2022 

_______________________ _____________________________ 
Ort, Datum Sylvia Braun, Bürgermeisterin 
 
 
 
 
Anlage 1: Ausgaben- und Finanzierungsplan  
Anlage 2: Ablauf- und Zeitplan der Arbeitsschritte für die Förderung  
Anlage 3: Nachweis eines Beschlusses über den Finanzierungsanteil der Kommune und ggf. Dritter  
Anlage 4: Standort des Projekts 
Anlage 5: Erklärung zur wirtschaftlichen Tätigkeit und zu weiteren Tatbeständen des EU-Beihilferechts 
Anhang 1: (zu 4.) Akteure 
Anhang 2: (zu 4.) Steuerungsgruppe 
Anhang 3: (zu 4.) Organigramm 
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